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Bund 2015/8 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen 

8.2 Die Bestimmungen der Satzung hinsichtlich der Fondsorgane entspra
chen den Vorgaben des Bundes-Stiftungs- und Fondsge erzes. 

Der RH kritisierte, da s im Aufsichtsrat Umlaufbeschlüsse nicht umfas
end und durchgängig in den Aufsichtsratsprotokollen dokumentiert 

waren, er begrüßte jedoch den Beschluss einer Geschäftsordnung rur 
den Aufsichtsrat während der Gebarungsüberprüfung, die nähere Aus
ruhrungen zu Umlaufbeschlüssen, wie z.B. Archivierung und Proto
kolIierung, enthielt. 

Der RH kritisierte, dass der Ge chäftsführer z.B. beim Verkauf von 
70 Wohnungen in einem Paket das Kuratorium nicht vollinhaltlich 
informierte und es dadurch zu einem aus Sicht des RH unnötigen Ter
mindruck für die Entscheidungsfmdung kam. Er kritisiene weiters, dass 
der Geschäftsführer das Kuratorium erst etwa vier Monate nach der 
Beauftragung bzw. Bezahlung der Leistungen eines Beratungsunter
nehmens betreffend ein Corporate Govemance Projekt (60.()()() EURJ 
über das gegenständliche Projekt informierte. 

Der RH krit isierte, dass es bis April 201 2  keine Regelung gab, die eine 
Vorabgenehmigung einer Ausgabe des ÖIF ab einem bestimmten Betrag 
durch das Kuratorium oder den Aufsichtsrat vorsah. 

8.3 Der ÖIF teilte mit, dass Rundlaujbesclllüsse seit Jänner 2013 detailliert 
protokolliert und digital sowie in Papierjorm abgelegt worden seien. 

9.1 Der Fonds war gemäß Satzung zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
dem Bundesminister für Inneres zugeordnet. 11 Gemäß § 39 Bundes
Stiftungs- und Fondsgesetz oblag somit dem Bundesminister rur Inne
res auch die Aufgabe der Fondsbehörde. Innerhalb des BMI wurde die 
Aufgabe von einer Abteilung!8 der Sektion JJJ wahrgenommen. 

Gemäß § 3 lAbs. 2 Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz durften Organe 
der Aufsichtsbehörde nicht zum Verwalter oder Mitglied eines Verwal
tungsorgans des Fonds bestellt werden. Im überprüften Zeitraum war 
der Leiter der Sektion 111 des BMI bis Ende 2011 auch Vorsitzender des 
Kuratoriums, das bis zu diesem Zeitpunkt das Entscheidungsgremium 
des Fonds war bzw. danach auch Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 
30. November 2012 .  

17 Aufgrund d�r Anderung d t'S  BundrsmlnlslrnengO('tus mit BGB1.1 NT. 1 1/2014 wur
drn dir Aufgalxn du Intrgration vom SMI in das BMElA vrrlagen. Zur ltit der G('ba
rungsObc'rprüfung wurdr die Satzung noch nicht angrpassl. 

11 zur Z('II drr G('barungsO�rprorung Abt. 111/1. vormals Abt. 111/2 
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9.2 Der RH bemängelte die Konstellation, dass der leiter der Sektion im 
BMI, die der Abteilung flir Stiftungs- und Fondswesen übergeordnet 
war, auch eine Funktion in einem Organ des Fonds innehane, dessen 
Aufsicht dem BMI oblag. Diese Doppelfunktion halle der RH bereits 
anlässlich früherer Gebarungsüberprüfungenen 19 kritisien. Der RH wies 
das BMI und das BMElA darauf hin, dass bei der Besetzung von Fonds
organen die ge etzlichen Bestimmungen des Bundes-Stiftungs- und 
Fondsgesetzes einzuhalten sind. 

9.3 (I) Da BMEIA fohne dazu au , das mir Überrragung der Veranrwor
tung flr die Integrationsagellden aIr das BMEIA und der SatzulIgsän
derung des ÖIF im Jahr 2014 der Bundesminister flr Europa, Inte
gration und Äußeres Fondsbehärde sei. Admillistrativ sei diese beim 
Generalsekretär des BMEIA allgesiedelt wordeIl ulld es würdell die 
Brstimmuligell des BUlldes-Stijlungs- ulld FOlldsgesetzes eingehalten 
werdell. 

(2) Das BMl teilte mit, dass es der EmpJelllung des RH Rechnung tra
gen werde. 

(3) Laur Stellungnahme des ÖIF würdell die gesetzlicheIl Bestimmuligen 
bei der Besetzulig VOll FOlldsorgallen eilIgehalten. Seir 2012 würden 
entsprechelld der EmpJelllulrg des RH keille diesbezüglichen Doppel
Junktiollen bei der Besetzung VOll FOlldsorgollen vorliegen. 

10.1 Aufgabe der Fondsbehörde war die Sicherstellung der ordnungsge
mäßen Verwaltung und Verwendung des Fondsvermögens sowie die 
Einhalrung des Fondszwecks. Die Veranlagung des Fondsvermögens 
war der Fondsbehörde anzuzeigen. Veräußerungen oder Belastungen 
unbeweglichen Fondsvermögens bedurften flir deren Rechtsgültigkeit 
der Genehmigung der Fondsbehörde.2o 

I m  überprüften Zeitraum fanden mehrere Veräußerungen von unbe
weglichem Fondsvermögen statt (siehe TZ 1 2  bis TZ 19). 

In einer E-Mail21 der mit Rechtsberatungsleistungen flir den ÖIF 
befassten Kanzlei an den Geschäftsflihrer verwies diese im Zusam
menhang mit dem Verkauf von 70 Eigentumswohnungen in einem 
Paket auf das Erfordernis der Zustimmung der Fondsbehörde. 

" dir uaklt Konstellation im ÖIF im Bericht FlüchdingsbellTuung (Bund 2007/11 und 
eine: vergleichbare: im BMI bcim Witner Stadltrwtlttrungsfonds Bund 2013/4 

20 §§ 3 1. J2 und 39 Bundrs- tirtungs- und Fondsgt'Stll 

21 vom 8. Februar 2010 

Bund 2015/8 
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Im BMI konnten - auf Basis eines Ersuchens des RH - keine Akten 
aufgeFunden werden, die eine Geneh migung dokumentien hätten. Das 
BMI konnte gegenüber dem RH keine Angaben machen. ob eine Geneh
migung erfolgte. 

Die Fondsaufsicht bekam aufgrund §§ 32 Abs. ) LV.m. § 14 Abs. ) Bundes
StiFtungs- und Fondsgesetz jährl ich die von einem Abschlussprüfer 
geprüften Jahresabschlüsse übermittelt. Darin war die Veränderung im 
unbeweglichen Fondsvermögen ersichtlich. Kontrollhandlungen vOn 
Seiten der Fondsaufsicht unterblieben. 

10.2 Der RH kritisiene, dass tUr die Liegenschaftstransaktionen keine gesetz
lich vorgesehenen Genehmigungen dokumentien waren. Er wies das 
BMI und das BMElA darauf hin, dass die Bestimmungen über die 
Genehmigung vOn Liegen chaftsveräußerungen einzuhalten waren. 
Er empfahl dem BMI und dem BMElA sicherzustellen, dass die Fonds
aufsicht geeignete Kontrollhandlungen setzt. um eine Veräußerung von 
unbeweglichem Fondsvermögen ohne Genehmigung zu verhindern. 

Auf Mängel im Genehmigungsprozess des BMI betreffend Liegen
schaftsveräußerungen von seiner Aufsicht unterliegenden Fonds wie 
der RH bereits anlässlich einer früheren GebarungsprüFung kritisch 
hin.22 

10.3 (J) Das BMEIA nahm unter der Anmerkung des erfolgten vollstän
digen Verkaufs der EigentumswollllUngen die Anregung auf und sagte 
zu - sollte es wieder unbewegliches Fondsvermögen geben -, geeig
nete Kontrol/lwndlungen zu setzen. 

(2) Das BMI teilte mit, dass es der Empfehlung de RH Rechnung tra
gen werde. 

(3) Laut Stellungnahme des Ö/F habe er - nach Bekanntwcrden der vom 
RH geäußenen Tl,ematik der Genehmigung der Liegenschajlstransak
tionen - im Dezember 2013 mit der zuständigen Fondsbehörde Kon
takt aufgenommen u"d diese Iwchgemeldn 

.21 Wirnrr Sladt('rweit('rungsfonds. Rrih(' Bund 201 ]/4. TZ 10 
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11.1 (I) Der ÖIF verfUgte mit ) I. Dezember 2005 über Einweisungsrechte fUr 
5.902 Wohnungen aus dem so genannten Wohnungspool. Der Woh
nungspool erfasste die Einweisungsrechte fUr eine Vielzahl von unter
schiedlichen Rechtsformen unterliegenden Wohnungen. Davon waren 
270 Wohnungen im Eigentum des ÖIF. 

(2) In der 1 79. KuralOriumssitzung vom 1 7. März 2006 berichtete der 
GeschäftsfUhrer des ÖIF über das Projekt zur Restrukturierung, Neuord
nung und Weiterentwicklung des Wohnungspools, welche die dama
lige Bundesministerin  fUr Inneres, Liese Prokop. im Herbst 2005 ini
tiiert hatte. Ziele des Projekts waren 

- eine Flcxibilisierung de Wohnung pools, 

- der Abbau alter und nicht verwertbarer Rechte. 

- ein regionaler Ausgleich im Wohnungsangebot und 

- eine Reduktion finanzieller Haftungen bzw. Belastungen des ÖIF
Budgets. 

Grundsätzlich wurde dabei festgehalten, dass Wohnungen nur dann 
zurückgegeben werden sollten. wenn diese 

- aufgrund alter unbefristeter Verträge nicht frei waren bzw. frei wur
den oder 

- aufgrund fehlender Nachfrage nicht oder nur mit großer zeitlicher 
Verzögerung belegbar waren oder 

- wenn besonders ungünstige Haftungs- und Ko tenbedingungen 
vorlagen. 

Der GeschäftsfUhrer schlug weiters vor. einzelne verstreut liegende und 
teure Eigentumswohnungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu 
veräußern. Er berichtete. dass zu einigen Wohnungen in  Wien umfang
reiche Gutachten über den Marktwert bzw. Verkehrswert und die Bau
substanz eingeholt worden waren. Es sollten nur Wohnungen. wo es 
Sinn machte und23 ein Erlös erzielt werden konnte, verkauft werden. 
Bei jenen Wohnungen. fUr die noch kein entsprechendes Gutachten vor
lag, sollte vor Veräußerung eine Verkehrswertschätzung erstellt werden. 

n tn15prtehtnd dt"m gt"nt"hmigu�n ProlOkoll zur 179. KuratoriumssilZung 

Bund 2015/B  
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1 1.2 Der RH verwies darauf, dass entgegen der ursprünglichen Absicht, nur 
Wohnungen zu verkaufen, wo es Sinn machte und ein Erlös erzielt 
werden konnte, tatsächlich sämtliche Wohnungen im Eigentum des 
ÖIF veräußert wurden (siehe TZ 1 2). 

11 .3 Der äfF fü 11 rte dazu aus, dass sich seit 2011 keille Liegellschaften mehr 
im Eigelltum des äfF befändell. 

12.1 (I) Der ÖIF verkaufte bis 1 8. August 2011  sämtliche Eigentumswoh
nungen. Im Folgenden ist der zeitliche Ablauf der Wohnungsverkäufe 
dargestellt: 
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Tabelle 2: Chronologie der Wohnungsverkäufe 

17. März 2006 8ericht des Ceschäftsfilhrers des ÖIf in der 179. Kuratoriumssitzung über das PrOjekt zur 
Restruktuderung, Neuordnung und Weiterentwicklung des Wohnungspools, welches die damalige 
Bundesminister;n für [nneres im Herbst 2005 initiiert hatte. 

1:iii!ii� �;;C-
5. April 2006 

1. Mal 2006 bi. 
30. Novembe, 2009 

30. Jänner 2006 bis 
14. November 2010 

3. August 2006 bis 
18. August 2011 

30. März 2007 

17. Juli 2007 bis 15. 
Mai 2008 

11. Delember 2008 

22. aezember 2008 

26. Mä rz 2009 

7. Juli 2009 

17. Juli 2009 

20. Juli 2009 

JO. Oktober 2009 

27. November 2009 

11. De.ember 2009 

16. Dezember 2009 

22. Dezember 2009 

29. De.ember 2009 

Quelle: ÖIF 
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Das Kuratorium beauftragte per Umlaufbeschluss die GeSChäftsführung, jene leerstehenden 
Eigentumswohnungen, deren FinanzieftJngsstruk"tur ungünstig (hohe Erhalt.ungskosten sowie 
Haftungsrisiken fOr den ÖIF) bzw. deren Vermietung an die Zielgruppe schwierig wa�. zu veräußern. 

Beauftragung. einer Werkvertragsnehmerin mit der Unterstützung des Verkaufs von 
Eigentumswoh nungen 

teilweise Gutachten Ober den Wert der Wohnungen 

Verkäufe der Wohnungen 

In der 183. Kuratoriumssitzung beauftragte das Kuratorium den GeSChäftsführer, die Möglichkeit 
der Veräußerung der Objekte Stromstraße und Trinkhausstraße (mit insgesamt 167 vermieteten 
Wohnungen) zu überprüfen. 

Gutachten Ober den Wert der Objekte bzw. Ober den Objekt,u$tand 

In der 190. Kuratoriumssitzung beschlossen die Kuratoriumsmitglieder den Verkauf der beiden 
Objekte 

Verkauf der beiden Objekte 

100 ............. __ 
In der 191. kuratoriumssitzung berichtete der damalige Geschäftsführer. dass aus seiner Sicht ein 
Verbuf aller weiteren Wohnungen sinnvoll wäre. Das Kuratorium beauftragte den Geschäftsführer. 
konkrete A.ngebote rUr den Verkauf allel Eigentumswohnungen einzuholen und diese in der nächsten 
Kuratoriumssitzung zur B.esch[ussfassung vorzulegen. 

Der ÖIF-Geschäfuführer beauftragte einen ImmobiliensachversUndigen mit der Erstellung eines 
Gutachtens Ober den Verkehrswert und weiters mit der Elnl'lotung .... on Angeboten fOr die Wohnungen. 

BewertungsQutachten zur [rmittlung des Verkehrswerts 

Der ImmobiliensaCl'lversUndige lud Interessenten zur Angebotslegung bis 23. Oktober 2009 ein. 

Der Immobiliensachveatändige berichtete dem Geschäftsführer über die eingelangten Angebote. 

Der ön versandte das Elnladungsschreiben zur 194. Kuratoriumssitzung. Gemäß der mitversandten 
provisoriSChen Tagesordnung schlug der Gl!schäftsführer dem kuratorium vor, den Beschluss zu 
fassen, die Wohnungen an einen 8estbieter lU veräußern. wenn dieser den im Gutachten genannten 
Schätzwl!rt zu zahlen bereit war. Da zum Zeitpunkt des Versands der Sitzungsunterlagen noch keine 
Angebote vorliegen würden. sei mittels dieses Beschlusses eine zügige Abwicklung des Verkaufs an 
einen Bestbieter bei Vorliegen konkreter Kaufangebote mögliCh. 

In der 194. lCuratoriumssitzung berichtete der Geschäftsführer, dass die geplante Vorlage von An
geboten in der Sitzung leider nicht eingehalten werden könne. laut Protokoll der Kuratoriums
sitzung wurde der Immobitiensachverständige mit der Interessentensuche beauftragt; bis Jahres
ende sollten der Geschäftsfuhrung Kaufangebote vorgetegt werden. Das Kuratorium beschloss, dass 
nach Vorliegen und Bewertung der Angebote - so sie zumindest am oder Ober dem im Gutacl'lten 
erm;ttelten Schätzwert Lagen - die GeschäftsfOhrung die Unterlagen an die Kuratoriumsmitglieder 
weiterleiten sollte. Die Entscheidung, an wen die Wohnungen verkauft werden, sollte mittels 
Umlaufbeschtus.s innerhalb von zehn Arbeitstagen getroffen werden. 

Mit E-MaU informierte der Gesc.häftsführer im Auftrag des f(uratoriumsvorsiUenden von dessen 
Vorschlag betreffend die weitere Vorgangsweise und die eingelangten Angebote. Der Kuratoriums· 
vorsitzende ersuchte um Verkürzung der frist für den Umlaufbeschluss von zehn auf fünf Werktage, 
weil der Verkauf ansonsten nicht mel'lr im Jahresabschluss 2009 berücksichtigt -werden könnte. In 
dieser E-Mail wurde auch mitgeteiltdass derlmmobiliensach.ll.erständige nunmehr auch eine liste 
konkreter Angebote Ubermittelt hatte. 

Das Kuratorium stimmte per Umlaufbeschluss dem Verkauf an den Bestbieter zu. 
Verkauf der Wohnungen 

Bund 2015/B 
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Tabelle 3: Überblick Wohnungsverkäufe 

Projekt Schitzgutilc.hten Interesuntenknts· 
erkundung im Stnne 

der Mlttenung 
der (uropilschen 

Kommission 

Einzelverkäufe von teilweise teilweise 
33 Wohnungen 

Verkauf der Stromstraße: nein 
Objekte I. l.876.000 EUR 
Stromstraße und II. 4.l10.000 EUR 
Trinkhausstraße Trinkhausstraße: 
(insgesamt I. 1.851.000 EUR 
167 Wohnungen) 1I. 2.140.000 EUR 

jeweils 2007 

Verkauf von I. (2006) nein 
70 Wohnungen in 27 Wohnungen: 
einem Paket l.034.000 EUR 

14 Wohnungen: 
l.l80.000 EUR 
1I. (2009) 
70 Wohnungen 
8l0.000 EUR 

Quellen: ÖIF; Grundbuch 

Yerkaufsprefs Hypothek.,· 
belistung Liber 
Verkaufs preis 

2.136.250 EUR ja. sofern 
Hypotheken auf 
den Wohnungen 
lasteten 

Stromstraße: ja 
790.000 EUR 

Trinkhausstraße: 
395.000 EUR 

867.500 EUR ja 

Hohe.erhllt"b Welter.erkauf TZ 
Kluftr binnen Jahre.frist Verweb 

Wel'tsteigerung bei 
Weiterverkauf 

teiLweise teilweise TZ II 
bis 

ca. 60 � TZ 15 

ja nein TZ 16 
und 
TZ 17 

ja nein TZ 18 
und 
TZ 19 
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In den TZ 13 bis \9 wird im Detail auf die Verkäufe eingegangen. 

12.2 In Anbetracht 

- der entsprechend den vorgelegten Unterlagen eingeschränkten Form 
der Interessentenilreiserkundung (siehe TZ 14,  1 7, 1 9), 

- der unter dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis für gebrauchte 
Eigentumswohnungen mit einfachem Wohnwert (entsprechend dem 
Immobilien-Preisspiegel der Wirtschaftskammer) liegenden Ver
kaufspreise (siehe TZ 1 4), 

- der Höhe der nach den Wohnungsverkäufen aufgenommenen Hypo
theken (siehe TZ 1 4, 1 7, 1 9), 

- der - auch unter Würdigung allfalliger zwischenzeitlich durchge
führter Sanierungsmaßnahmen - bei Weiterverkäufen von Woh
nungen erzielten Verkaufspreise bzw. der Verkaufspreise, die weit 
unter den in Gutachten ermittelten Verkehrswerten lagen (siehe 
TZ 1 4), 

- des It. Protokoll zur 1 BB. KuratorIumssitzung zur Verfügung ste
henden Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags (siehe TZ 1 6) und 

- der kurzen Frist zur Entscheidungsfmdung für das Fondskurato
rium (siehe TZ 1 9) 

schöpfte der ÖIF zusammengefasst das Erlöspotenzial bei den Woh
nungsverkäufen in Summe nicht aus. 

Der RH empfahl dem BM] als während der Wohnungsverkäufe zustän
dige und dem BMElA als nunmehr zuständige Fondsbehörde, zu klä
ren, warum das Erlöspotenzial bei den Wohnungsverkäufen in Summe 
nichl ausgeschöpft wurde. 

12.3 (I) Das BMEIA verwies darauf, dass es erst seit I. März 2014 für die 
I/Uegrarion zuständig sei. 

(2) Nach Ansicll/ des BMI würde die A uJgabe der Fondsbehärde u.a. 
darin bestehen, Rechtsgeschäfte über die Veräußerung von unbeweg
lichem Fondsvermägen zu genehmigen, wobei die Genehmigung nur 
dann zu versagen sei, wenn dureil das Rechtsgeschäft die weitere Erfül
lung des Fondszweckes nicht mehr gewährleistet wäre. InsoJeme elle 
sich das BMI als damals zuständige FOlldsbehörde nicllt dazu beru-

Bund 201 5/8 
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Jen, die Frage zu klären, ob seitens des älF das während der Woh
nungsverkäuJe zu erzielende Erlöspotenzial ausgeschöpJt worden sei. 

(3) Der älF teilte mit, dass er durch die Beauftragung unterschied
licher Gutachter VOll einer dementsprechenden Validität und Plausi
bilität der Gutachten ausgegangell sei. Hinsichtlich der Unterschiede 
zwischen Schätzgutachten und tatsächlichen VerkauJserlösen wieder
holte er seine bereits im Zuge der ÜberprüJung vorgebrachte und unter 
der TZ 1 4.1 (9) dargestellte Argumentation. 

Weitersfiihrte der älF ein Schreiben der Finanzprokuratur vom 5. Jän
ner 2015 an, wonach ein PJandrecht üblich erweise in Höhe des gesam
ten Kredifbetrags eingetragen werde, wenn ein Kredit durch ein PJand
recht an einer Immobilie besichert werden solle. Häufig werde dem 
Kreditbetrag auch ein .. Sicherlleitszuschlag" fiir Nebengebühren wie 
Zillsell und Kosten hinzugezählt, sodass ein PJandrecht über einen 
höheren Betrag als jenem der Kreditsumme entsprechenden, eingetra
gen werde. Hierbei würden allfollige Vorbelastungen sowie der Wert 
der Immobilie keine Rolle spielen. Der eingetragene PJandbetrag könne 
daher den Wert der Immobilie übersteigen bzw. könne ein PJandrecht 
auch dann eingetragen werden, wenn bereits die Vorbelastungen den 
Wert der Immobilie übersteigen würden. 

Der seitens des RH im Bericht mehrfach gezogene Vergleich zwischen 
dem erzielten VerkauJspreis und der nach dem WohnungskauJ durch die 
WohnungskäuJer eingetragenen PJandrechte erscheine dem älF somit 
im Hinblick auJ die Ausfiihrungen der Finanzprokuratur als fraglich. 
AuJgrund der Höhe einer Hypothek könne laut Finanzprokuratur nicht 
auJ den Wert einer Immobilie geschlossen werden. Folglich erscheine 
auch die SclJlussJolgerung alsJraglich, dass das Erlöspotenzial seitens 
des älF auJgrund einer auJgenommenen, aber dem Zeitpunkt nach nicht 
näher definierten Hypothek, nicht ausgeschöpft wurde. 

Darüber hinaus sei dem älF nicht bekannt, welche hwesritionen sei
tens der WohnungskäuJer nach dem VerkauJ der Wohnungen durch 
den älF getätigt worden seien und welchen Einfluss derartige Investi
tionen auJ den Wert der Immobilien hätten. 

12.4 (I) Der RH wies das BMElA darauf hin, dass - um die erforderlichen 
Schlussfolgerungen im Zuge einer Neuübernahme von Verantwor
tung zu ziehen - die Analyse von vergangenen Geschäftsprozessen, 
wie im gegenständlichen Fall die Abläufe im Zusammenhang mit den 
Wohnungsverkäufen, ein wesentliches Element zur Prozessoprimie
rung darstellte. 
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(2) Der RH erwiderte dem BMI, dass die Fondsbehörde gemäß § 31 
Abs. 1 Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz die ordnungsgemäße Ver
waltung und Verwendung des Fondsvermögens sowie die Erfiillung 
des Fondszweckes sicherzustellen hatte. 

In § 32 Abs. 3a Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz wurde die Bestim
mung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwaltung und Verwendung 
des Fondsvermögens durch die Anfiihrung der Maßstäbe der Sparsam
keit und Zweckmäßigkeit präzisiert, was nach Ansicht des RH bedeu
tet, dass die verfiigbaren Ressourcen derart eingesetzt werden sollten, 
dass - gemessen an den zu erreichenden Zielen - ein Höchstmaß an 
Nutzen geschaffen wird. 

Bei den WohnungsverkäuFen schöpfte der ÖIF jedoch das Erlöspoten
zial in Summe nicht aus. Daher verblieb der RH bei seiner Empfehlung. 

Im Übrigen wies der RH darauf hin, dass die Beiträge des BMI den 
überwiegenden Teil der Einnahmen des ÖIF bildeten (siehe TZ 35). 
Durch einen höheren Erlös bei den Wohnungsverkäufen hätten diese 
Beiträge reduziert werden können. 

(3) Der RH erwiderte dem ÖIF, dass er die Höhe der nach den 
Wohnungsverkäufen aufgenommenen Hypotheken als einen von meh
reren Sachverhalten seiner Beurteilung zugrundelegte, wonach der ÖIF 
- insgesamt betrachtet - das Erlöspotenzial bei den Wohnungsver
käufen in Summe nicht ausschöpfte. 

Beim zitierten Schreiben der Finanzprokuratur - das im Übrigen der 
Stellungnahme des ÖIF nicht beigeschlossen war und das der RH sowie 
die zugrunde liegende Anfrage des ÖIF bei der Finanzprokuratur erhob 
- handelte es sich um eine allgemeine Anfrage des ÖIF zur Vergabe 
von Krediten, in der die prüfungsgegenständlichen, konkreten Sach
verhalte und Zahlen nicht enthalten waren. 

Demgegenüber fiihrte die Finanzprokuratur im zitierten Schreiben aus, 
dass auch eine Pfandrechtseinlragung mit einem geringeren Betrag, 
als es der Kredit umme entsprechen würde möglich sei und eine Über
lastung der Pfandliegenschaft naturgemäß zur Folge hätte, dass nicht 
alle Pfandgläubiger vollständig besichert wären und daher im Fall 
einer Zwangsversteigerung zumindest teilweise leer ausgehen würden. 
Die vom ÖIF in seiner Stellungnahme zum Ausdruck kommende Aus
kunft der Finanzprokurarur, wonach aufgrund der Höhe einer Hypo
thek nicht auf den Wert einer Immobilie geschlossen werden könne, 
war dem Schreiben der Finanzprokuratur jedoch nicht zu entnehmen. 
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Der RH wies den ÖIF darauf hin, dass der von der Finanzprokuratur 
angeflihrte SicherheilSzuschlag zum Kreditbetrag im Regelfall rd. 30 � 
betrug. Kreditgeber setzten bei Heranziehung einer leicht verwertbaren 
Immobilie als Sicherheit flir den Kredit einen Belehnsatz des abgemin
derten, unbelasteten Verkehrswerts an (z.B. 80 �). Die Gerichtsgebühr 
flir die Eintragung einer Hypothek in das Grundbuch trug der Kredit
nehmer und betrug 1 ,2 � vom Wert des Pfandrechts. 

Ein Kreditnehmer sollte daher bei sorgniltiger Gebarung grundsätzlich 
kein Interesse an einer unrealistisch hohen Hypothek haben. Ein Kre
ditgeber sollte grundsätzliches Interesse an einer tatsächlichen Kre
ditbesicherung haben. In diesem Zusammenhang verwies der RH auf 
die unter der TZ 1 7  dargestellten Höchstbetragshypotheken flir das 
Objekt Stromstraße (rd. 3,2-Fache des Verkaufspreises) bzw. Trink
hausstraße (rd. 2,7-Fache des Verkaufspreises) und auf die unter der 
TZ 1 9  dargestellten Hypotheken im Zusammenhang mit dem Verkauf 
von 70 Eigentumswohnungen in einem Paket (die Hypotheken auf 
40 Wohnungen betrugen in Summe das rd. 2,3-Fache des Verkaufs
prei e der verkauften 70 Wohnungen). 

Wenngleich der RH einräumte, dass aufgrund der Höhe einer lIypo
thek allein nicht auf den exakten Wert einer Immobilie zu schließen 
war, ermöglichten es die Hypotheken im überprüften Fall dem RH -
in Zusammenschau mit den weiteren von ihm festgestellten Sachver
halten - die aus den Wohnungsverkäufen resultierenden Erlö e ins
gesamt zu beurteilen. Der RH verblieb daher bei seiner Kritik, dass der 
ÖIF das Erlöspotenzial bei den Wohnungsverkäufen in Summe nicht 
ausschöpfte. 

Schätzgutachten 

13.1 (J] Nach der 1 79. Kuratoriumssitzung beauftragte das Kuratorium 
per Umlaufbeschluss vom 5. April 2006 - ungeachtet dessen, dass 
die Satzung erst ab Jänner 2007 einen Umlaufbeschluss ermöglichte 
(siehe TZ 5) - die Geschäftsflihrung, jene leerstehenden Eigentums
wohnungen. deren Finanzierungsstruktur ungünstig (hohe Erhaltungs
kosten sowie Haftungsrisiken flir den ÖIF) bzw. deren Vermietung an 
die Zielgruppe schwierig war. zu veräußern. Dabei handelte es sich 
zur Zeit der Beschlussfassung um neun Wohnungen. In weiterer Folge 
verkaufte der ÖIF von 3. August 2006 bis 1 8. August 201 1  insgesamt 
33 Wohnungen im Wege von Einzelverkäufen. 
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(2) Für die 3J Wohnungen lagen insgesamt sieben Einzelschätzgutach
tenZ< Rir sechs Wohnungen vor. Fünf dieser sieben Schätzgutachten 
stammten vom 30. Jänner 2006 von einer technischen Planungs GmbH 
und beruhten auf dem Enragswertverfahren25. Nachdem It. Gutachten 
Begehungen dieser Wohnungen nicht möglich waren, handelte es sich 
bei diesen flinf Gutachten um grobe Schätzungen. Aus dem Honorar
angebot der technischen Planungs GmbH war ersichtlich, dass es sich 
um keine Detailbewertung der einzelnen Wohnungen handelte. 

Von der gleichen Planungs GmbH stammte ein Befund flir elf Woh
nungen (davon existienen Rir zwei Wohnungen Schätzgutachten vom 
30. Jänner 2006) basierend auf einer Begehung vom 28. April 2006, 
in dem aufgrund des schlechten Gesamtzustands für den Verkaufs
preis ein Abschlag zwischen 30 <\b und 40 <\b zur Anpassung an den 
Verkauf preis empfohlen wurde. Von weicher Berechnungsbasis die
er Abschlag abgezogen werden sollte, ging aus dem Gutachten nicht 

hervor. Auf Nachfrage teilte der ÖIF mit, dass als Berechnungsbasis 
der Immobilienpreisspiegci der 2006 der Winschaftskammer Öster
reich herangezogen worden sei. Weiche Kategorie des Immobilien
preisspiegels herangezogen wurde, teilte der ÖIF dem RH nicht mit. 
Weiters übermittelte der ÖIF keinen entsprechenden Nachweis zur tat
sächlichen Berechnung des Abschlags. 

13.2 Der RH kritisierte, dass nur flir einen Teil der verkauften Wohnungen 
Schätzgutachten vorlagen. In diesem Zusammenhang wies er k.ritisch 
darauf hin, dass der Geschäftsführer in der 1 79. Kuratoriumssitzung in 
Fällen, wo noch kein entsprechendes Gutachten vorlag, vor der Ver
äußerung der Wohnungen eine Verkehrswen chätzung in Aussicht 
gestellt hatte (siehe TZ 11). 

Er kritisierte weiters, dass die Einzelschätzgutachten vielfach ohne 
Besichtigung der Wohnungen erstellt wurden und der Umlaufbeschluss 
des Kuratoriums zur Veräußerung der Wohnungen zum damal igen Zeit
punkt (April 2006) nicht durch die Satzung gedeckt war. 

Der RH empfahl dem ÖIF. den allgemeinen Grundsatz der ÖNORM 
B 1 802 Liegenschaftsbewertung Grundlagen, wonach jeder Liegen
schaftsbewertung eine önliche Befundaufnahme zugrundezulegen war, 
anzuwenden. 

14 davon zwC'i ror eine Wohnung 

n Die weiteren beiden Gutachten stammten vom )1, Juli 2008 bzw. 14. November 2010; 
�i beiden wurde der Verk.chrswen ermitleh. 
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13.3 Der ÖIF verwies auf den Umstand, dass sich seit 2011  keine Liegen
schaften mehr im Eigentum des ÖIF befänden und auch kein Engage
ment in die em Bereich vorge ehen sei. 

Interessentenkreiserkundung und Verkäufe der Wohnungen 

14.1 ( 1 )  Der ÖIF beauftragte eine Werkvenragsnehmerin ab 2006 insge
samt zehnmal mit der Unterstützung des Verkaufs von Eigentumswoh
nungen. In den Werkvenrägen waren diverse organisatorische Leistun
gen wie Inserate, Besichtigungen usw. vereinban. Dem ÖIF erschien 
diese Lösung kostengünstiger als die Beauflragung eines Immobilien
maklers. 

Als Honorar waren 750 EUR pro Monat einschließlich einer allnilligen 
UmsatzSteuer und ein Spesenpau chale für sämtliche Aufwendungen 
(ausgenommen I nseratskosten) in der Höhe von ebenfalls 750 EUR pro 
Monat vereinban. In  Summe verrechnete die Werltvenragsnehmerin 
für ihre Leistungen 60.000 EUR. 

(2) Der ÖIF verkaufte 33 Wohnungen im Wege von Einzelverkäufen 
um insgesamt 2, 1 4  Mio. EUR. Das Honorar der Werkvenragsnehmerin 
betrug 2,8 'Ib des Verkaufspreises. Von den 3 3  Wohnungen wurden, 
soweit für den RH festzustellen war. sieben Wohnungen an Gesell
schaften oder Personen verkauft, die in Geschäftsbeziehungen zum 
ÖIF standen bzw. mit Personen, die in Geschäftsbeziehungen zum ÖIF 
standen, ein Naheverhältnis (siehe TZ 1 5) aufwiesen. Der Verkaufs
preis der übrigen 26 Wohnungen betrug 1 ,66 Mio. EUR. Bezogen auf 
diese Summe betrug das Honorar der Werltvenragsnehmerin 3,6 'Ib 
des Verkaufspreises. 

(3) Einem Immobilienmakler stand bei einem Alleinvermittlungsauf
trag im Erfolgsfall in der Regel ein Honorar von 3 'Ib des Verkaufs
preises zuzüglich 20 'Ib USt zu. Es war üblich, dass der Makler darüber 
hinaus weitere 3 'Ib des Verkaufspreises zuzüglich USt auch beim Käu
fer einhob. Bei einem allgemeinen Vermittlungsauftrag war es durchaus 
üblich. dass der Makler sein Erfolgshonorar nur beim Käufer einhob. 

(4) Laut ÖIF erfolgte die Interessentensuche bei den einzelnen Woh
nungsverkäufen jeweils durch Aushänge am schwarzen Brell sowie 
Schaltung von Inseraten auflntemetplattformen und in Zeitungen. Der 
ÖIF übermittelte dem RH als Nachweis eine Honoramote der Werkver
tragsnehmerin über die Schaltung von Inseraten (für einen Monat) für 
sieben der 3 3  Wohnungen auf einer Internetplattform. Weitere Nach
wei e konnten nicht vorgelegt werden. 
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(5) Der ÖIF verkaufte J 2  Wohnungen zwischen 3. August 2006 und 
23 .  Oktober 2009 sowie eine Wohnung am 1 8. August 20 1 1  mit in -
gesamt rd. 2.600 m2 26 zu einem Preis von insgesamt 2, 1 4  Mio. EUR. 
Die entsprach einem durchschnittl ichen Quadratmetcrpreis von 
rd. 822 EUR. Zwei dieser Wohnungen waren unbefristet vermietet. 

Der erziehe Quadratmeterpreis lag im Schnill um rd. 233  EUR unter 
dem Durchschnittswen rur gebrauchte Eigentumswohnungen mit 
einfachem Wohnwen entsprechend dem Immobilien-Preisspiegel der 
Winschaftskammer. Binnen Jahresfrist wurden 1 5  Wohnungen, die die 
Käufer zuvor vom ÖIF um insgesamt 1 ,02  Mio. EUR erworben hallen, 
um 1 ,65 Mio. EUR (um insgesamt rd. 628.700 EUR) teurer bzw. das 
rd. 1 ,6-Fache weiterverkauft.  

(6) Von den sechs Wohnungen, rur die Schätzgutachten vorlagen, wur
den drei Wohnungen weiterverkauft. Davon wurde 

- eine Wohnung um 75.000 EUR vom ÖIF verkauft (44.000 EUR unter 
dem Schätzwen von 1 1 9.000 EUR); diese Wohnung wurde bereits 
1 9  Tage vor dem Verkauf durch den ÖIF um 5.000 EUR teurer wei
terverkauft, 

- eine Wohnung um 78.000 EUR vom ÖIF verkauft (84.000 EUR unter 
dem SchäLZwen von 1 62.000 EUR); diese Wohnung wurde 1 67 Tage 
nach dem Verkauf durch den ÖIF um 89.500 EUR teurer weiterver
kauft.  

- eine Wohnung um 78.000 EUR vom ÖIF verkauft (76.000 EUR unter 
dem Schätzwen von 1 54.000 EUR); diese Wohnung wurde 98 Tage 
nach dem Verkauf durch den ÖIF um 47.000 EUR teurer weiterver
kauft. 

Tabelle 4: Verkäufe von Wohnungen, für die Einzelschätzgutachten vorlagen 

Schilt.trt 

Wohnung A 119.000 

Wohnung 8 162.000 

Wohnung C 154.000 

Ouette: OIF 

110 

Vtrk.ufs- Offfertnz Verk.ufs- Wtfttrverk.ufsprtts Offfertnz 
prel. prets - Schilt.trt Wtlttrverk.ufsprets -

Verk.ufsprel. 

in EUR 

75.000 - 44.000 80.000 5.000 

78.000 - 84.000 167.500 89.500 

78.000 - 76.000 125.000 47.000 

2. Die: flächC'nangalx stamml aus ('lntr Aunistung d� ÖIF Q�r die: C'inulnen Wohnungs
gr6lkn. 
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(7) Die für Liegenschaftsveräußerungen gesetzlich vorgesehene Geneh
migung der Fondsbehörde erfolgte bei keiner der verkauften Woh
nungen (siehe TZ 10). 

(8) Auf vier verkauften Wohnungen lasteten zur Zeit der Gebarungs
überprüfung It. Grundbuchsauszug Hypotheken, die zwischen 30 % und 
100 % über dem Verkaufspreis lagen. Eine weitere Wohnung war simul
tan mit einer zweilen Wohnung gemeinsam mit dem 3,9-Fachen des 
Verkaufspreises der vom ÖlF verkauften Eigentumswohnung belastel. 

(9) Der ÖIF führte gegenüber dem RH nachfolgende Gründe für signi
fIkante Unterschiede zwischen Schätzgutachten und tatsächlichen Ver
kaufserlösen an: 

- _grundsätzlich schlechte Bausubslanz und besonders hohe Abnüt
zung durch spezilisches Wohnverhalten der zugewiesenen Kunden 
sowie in vielen Fällen sehr hoher Wohnungsbelag, 

- Nichtberücksichtigung der inneren Beschaffenheit bei den erstell
len Schätzgutachten, 

- Nichtberücksichtigung der Frage der Bestandsfreiheit der Woh
nungen, 

- Nichtberücksichtigung der hohen Sanierungskosten, die für den ÖIF 
als Wohnungseigentümer in den Folgejahren It. eingeholter Gut
achten angefallen wären." 

14.2 (I) Der RH verwies hinsichtlich der vom ÖIF vorgebrachten Argumen
tation darauf, dass 

- die Schätzgutachten vom ÖIF beauft ragt wurden und bereits aus 
dem zugrundeliegenden Angebot ersichtlich war, dass es sich um 
keine Detailbewertungen der einzelnen Wohnungen handelte; in 
diesem Zusammenhang berichtete der Geschäftsführer dem Kurato
rium in dessen 1 79. Sitzung, dass zu einigen Wohnungen umfang
reiche Gutachten über den Marktwert bzw. Verkehrswert und die 
Bausubstanz eingeholt worden waren (siehe TZ 1 1 )  und 

- keine der sechs Wohnungen, für die einzelne Schätzgutachten vor
lagen, unbefristet vermietet war. Im Übrigen hatte das Kuratorium 
den Geschäftsführer beauftragt, jene leerstehenden Eigentumswoh
nungen, deren Finanzierungsstru.ktur ungünstig bzw. deren Vermie
tung an die Zielgruppe schwierig war, zu veräußern. 
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( 2 )  Der RH beuneilte die Einzelverkäufe der 33 Wohnungen kritisch 
und gelangte zusammenfassend zur Ansicht, dass der ÖIF hiebei das 
Erlö potenzial in Summe nicht ausschöpfte. Dies deshalb, weil 

- die Interessentenkreiserkundung nur in eingeschränkter Form 
erfolgte, 

- die Verkaufspreise unter dem durchschnittlichen Quadratmeter
preis für gebrauchte Eigentumswohnungen mit einfachem Wohn
wen entsprechend dem lmmobilien-Preisspiegel der Winschafts
kammer lagen, 

- die nach den Wohnungsverkäufen aufgenommenen Hypotheken die 
jeweiligen Verkaufspreise der Wohnungen beträchtlich überstiegen 
und 

- die - auch unter Berücksichtigung allfalliger zwischenzeitlich 
durchgefühner Sanierungsmaßnahmen - bei Weiterverkäufen von 
Wohnungen erzielten Weiterverkaufspreise deutlich über den sei
tens des ÖlF ehedem lukrienen Verkaufsprei en lagen. 

Der RH stellte weiters kritisch fest, dass ihm nur ftir sieben der ver
kauften 33 Wohnungen Nachweise über eine öffentliche Interessen
tenkreiserkundung vorgelegt werden konnten. Der RH wies darauf 
hin. dass die Beauftragung eines professionellen I mmobilienmakler
büros mit breiter Interessentenkreiserkundung lerltlich vom Nutzen
Ko ten Verhältnis nicht schlechter gewesen wäre, als die vom ÖlF mit 
der Unterstützung der Wohnungsverkäufe beauftragte Werkvenrags
nehmerin, die dem ÖlF kostengünstiger erschienen war. 

Er empfahl dem ÖlF, bei Liegenschaftsverkäufen eine möglichst breite 
Interessentensuche im Sinne der Mitteilung der Europäischen Kommis
sion betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten 
oder Grundstücken durch die öffentliche Hand bei Durchftihrung eines 
Verkaufs durch ein bedingungsfreies Bietverfahren durchzuführen. 

Der RH wies das BMI und das BMEIA neuerlich darauf hin, das die 
Bestimmungen über die Genehmigung von Liegenschaftsverkäufen 
einzuhalten sind und verwies auf eine Empfehlung in TZ 10. 

14.3 Der ÖIF verwies auf den Umstand, dass sicll seit 201 1 keine Liegen
chaften mehr im Eigentum des ÖIF beflinden und aucll kein Engage

ment in diesem Bereich vorgesel,en sei. 
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Naheverhähnisse 

15.1 ( I) Der ÖIF verkaufte Wohnungen auch an Personen bzw. Gesellschaf
ten. die in Geschäftsbeziehungen zum ÖIF standen bzw. mit Personen. 
die in Geschäftsbeziehungen zum ÖIF standen. ein Naheverhältnis auf
wiesen. Soweit fUr den RH festzustellen war. verkaufte der ÖIF 

- eine Wohnung an den GeschäftsfUhrer und Alleingesellschafter 
der technischen Planungs GmbH. der Schätzgutachten über Woh
nungen fUr den ÖIF erstellte; eine weitere Wohnung erwarb dieser 
zur Hälfte. Diese bei den Wohnungen wurden binnen Jahresfrist um 
1 3 1 .000 EUR teurer weiterverkauft; 

- zwei Wohnungen an eine Handels und Service Gesellschaft. bei der 
zwei Personen als GeschäftsfUhrer fungierten. Die eine Geschäfts
führerin war gleichzeitig Gesellschafterin der Gesellschaft. die für 
die Eigentumswohnungen des ÖIF als Hausverwaltung tätig war. Der 
andere GeschäftsfUhrer war der Bruder des weiteren Gesellschaf
ters der Gesellschaft. die für die Eigentumswohnungen des ÖIF als 
Hausverwaltung tätig war. Die O.a. Ge chäftsfUhrerin erwarb als 
Privatperson eine weitere Wohnung vorn ÖIF. 

(2) Der damalige stellvertretende GeschäftsfUhrer des ÖIF kaufte vom 
ÖIF eine Wohnung mit - laut Gutachten - 65 m2 im 1 1 .  Wiener 
Gemeindebezirk am 1 1 .  Dezember 2008 um 50.000 EUR (3.900 EUR 
über dem Schätzwert). Die Verkehrswertschätzung fUhrte eine Bau
projektierungs GmbH durch. deren Geschäftsführer und Gesellschafter 
auch GeschäftsfUhrer und Gesellschafter einer weiteren Gesellschaft 
war. die das Haus der beruflichen Bildung und Integration (HABIBI) 
an den ÖIF vermietete (siehe TZ 28) sowie auch Gutachten über die 
Objekte Stromstraße und Trinkhausstraße erstellte (siehe TZ 1 6). 

Die Verkehrswertschätzung wies den Gesamtzustand als einfach und 
dem Alter des Wohnhauses entsprechend. jedoch als nicht unmit
telbar reparaturbedürftig aus. Aus dem Verkaufspreis ergab sich ein 
Quadratmeterpreis von rd. 769 EUR. Entsprechend dem Immobilien
Preisspiegel der WirtSchaftskammer 2009 betrug der Durchschnitts
wert fUr gebrauchte Eigentumswohnungen mit einfachem Wohnwert 
im 1 1. Wiener Gemeindebezirk im Jahr 2008 rd. 942 EUR. 

Auf Wunsch des Kuratoriumsvorsitzenden informierte der Geschäfts
fUhrer das Kuratorium am 3. Oktober 2008 über das Ansinnen des 
stellvertretenden Geschäftsführers nach dem Kauf der Wohnung und 
davon. das er das beste Angebot vorgelegt hatle. 
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(3 )  Eine Privatperson, die als Treuhänder rur den Ge chäftsfUhrer 
und Gesellschafter der rur den ÖIF tätigen Winschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft auftrat, kaufte vom ÖIF eine Wohnung 
mit 1 10 m2 im 3. Wiener Gemeindebezirk am 1 8. August 201 1  um 
107.500 EUR 12.500 EUR unter dem Schätzwen) zuzüglich 1 2.500 EUR 
fUr vorhandenes Inventar. Der ÖIF nutzte diese Wohnung vor dem 
Verkauf als Seminar- und Veranstaltungszentrum. 

Für diese Wohnung lagen zwei Schätzgutachten einer technischen 
Planungs GmbH vor. 

- Das erste Gutachten stammte vom 30. Jänner 2006. Dieses Gutach
ten beruhte auf dem Enragswertverfahren und wurde ohne vor
herige Begehung der Wohnung erstellt. Als Schätzwert wurden 
1 62.000 EUR ermittelt; It. Gutachten entsprach dies den marktüb
lichen Preisen. 

- Das zweite Gutachten stammte vom 1 4. November 2010. In diesem 
Gutachten wurde der Verkehrswert mit 1 10.000 EUR ermittelt. Auf 
Basis einer Begehung wurde der Wohnung ein allgemein durch
schnittlicher Zu tand bescheinigt. 

- Im Zeitraum zwischen diesen beiden Gutachten investierte der ÖIF 
in die Sanierung bzw. in das Inventar der Wohnung in den Jah
ren 2008 bzw. 2009 - noch ohne die erbrachte Arbeitsleistung der 
ÖIF-eigenen Haustechniker - entsprechend den vom ÖIF dem RH 
vorgelegten Rechnungen rd. 28.4 1 5  EUR exkl. USt. 

Eine Befassung des Kuratoriums mit dem Wohnungsverkauf war aus 
den Protokollen der KuralOriumssitzungen nicht ersichtlich. 

Aus dem Verkaufspreis lohne Inventar) ergab sich ein Quadratmeter
preis von rd. 977 EUR. Entsprechend dem Immobilien-Preisspiegel der 
Winschaftskammer 201 2  betrug der Durchschnittswen fUr gebrauchte 
Eigentumswohnungen mit einfachem Wohnwert im 3 .  Wiencr Gemein
debezirk im Jahr 201 1 rd. 1 .558 EUR. 

15.2 Gerade in Anbetracht der festgestellten Naheverhältnisse bei Woh
nungsverkäufen bekräftigt der RH seine in TZ 1 4  dargelegte Kritik und 
hob hervor, dass auch in den Fällen von Naheverhältnissen das Erlös
potenzial beim Einzelverkauf der Wohnungen in  Summe nicht ausge
schöpft wurde. 

Bund 201 5/B 
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Er wiederholte seine Empfehlung an den ÖIF, bei Liegenschaftsverkäu
fen eine möglichst breite Interessentensuche im Sinne der Mitteilung 
der Europäi ehen Kommi ion betreffend Elemente staatlicher Bei
hilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch die öffent
liche Hand bei Durchftihrung eines Verkaufs durch ein bedingungs
freies Bietverfahren durchzuftihren (siehe TZ 1 4). 

15.3 Der ÖfF verwies auJ den Umstand, dass sich seit 201 1 keine Liegen
sclwften mehr im Eigentum des ÖfF befänden und auch kein Engage
ment in diesem Bereich vorgesehen sei. 

Laut Stellungnahme des ÖfF war jiir ihn die mlgejiihrte Weiterver
kauJssumme betreffend die vom Geschäftsjiihrer und Alleingesellschaf
ter der tecllllischen Plallullgs GmbH erworbeIleIl WohnungeIl in der 
Höhe VOll l J  1 . 000 EUR über dem KauJpreis Ilicht vollställdig nach
vollziehbar. Der WeiterverkauJspreis habe 297.000 EUR betragell, der 
Kaufpreis 1 66.000 EUR. 

Der Geschäftsführer und Alleillgesellschafter der techllischell Plallungs 
GmbH, der Schätzgutachten über Wohnungenfür den ÖfF erstellte, Iwbe 
UnterlageIl all deli ÖfF übennirrelr, aus denen hervorgehen würde, dass 
er 107.000 EUR in die Wohllullgen investiert ulld der Gewi'1I1 durch 
WohnungsverkauJ dem,wch 24.000 EUR brurro betrageIl habe. 

Zur Wohllullg im 1 1 .  Wieller Gemeilldebezirk führte der ÖfF eill wei
teres GutachteIl eines allgemeill beeideten ulld gerichtlich zertiziJier
tell Saclwerställdigen für fmmobiliell ulld Straßellbau aus Graz vom 
Oktober 2014 an, welcl,es das GutachteIl aus dem Jahr 2008 plausi
bilisierr und bestätigt habe. 

15.4 Der R H  verwies darauf, dass entsprechend den unter den TZ 1 5. 1  dar
gestellten Sachverhalten wie Verkauf unter dem Schätzwert bzw. Ver
kauf zu einem Preis unterhalb des Durchschnittswertes entsprechend 
dem I mmobilien-Preisspiegel der Wirtschaftskammer das Erlöspoten
zial beim Einzelverkauf der Wohnungen in Summe nicht ausgeschöpft 
wurde. Er wies darauf hin, da s sich die angeftihrten I J 1 .000 EUR aus 
der Subtraktion des Kaufllrei es in der Höhe von 1 66.000 EUR vom 
Weiterverkaufspreis in der Höhe von 297.000 EUR ergaben. Der RH 
erwiderte, dass der ÖIF keine Unterlagen zu den genannten Investiti
onen vorlegte und eine Plausibilisierung daher nicht möglich war. 

1 15 
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Trinkhausstraße 

1 1 6  

Der RH entgegnete dem ÖIF weiters, dass sich im konkreten Fall der 
Tät igkeitsbereich des Gutachters als allgemein beeideter und gericht
lich zertizifterter Sachverständiger hinsichtlich des Fachgebiets Woh
nungseigemum auf die NUlZwertfestsetzung beschränkte, Er verblieb 
daher bei seiner Kritik. 

SchälZgutachten 

16.1 ( 1 )  In der 183 .  KuralOriumssitzung vom 30. März 2007 beauftragte das 
Kuratorium den Geschäftsführer, die Möglichkeit der Veräußerung der 
Objekte Stromstraße und Trinkhausstraße (mit insgesamt 1 67 vermie
teten Wohnungen) zu überprüfen. Im Objekt Stromstraße waren von 
1 10 Wohneinheiten 60 unbefristet vermietet. im Objekt Trinkhausstraße 
von 57 Wohneinheiten 3 1 21. 

(2) In der 1 85. KuralOriumssilZung vom 28. September 2007 präsen
tierte der Ge chäftsführer die Gutachten (vom 1 7. Juli 2007) eines 
Immobiliensachverständigen über die beiden Objekte. Dieser ermittelte 

- den Verkehrswert des Objekts Stromstraße basierend auf dem 
Durchschnittsmietzins von 2,62 EUR/m2 und einer Nutznäche von 
7.302,78 m2 nach dem ErtragswertVerfahren mit 3,88 Mio. EUR, 

- den Verkehrswert des Objekts Trinkhausstraße basierend auf dem 
Durch chnittsmietzins von 2,56 EUR/m2 und einer Nutznäche von 
3.3 1 3,93 m2 mit 1 ,85 Mio. EUR. 

Beide Gutachten gingen von einem geldlastenfreien Zustand der 
Objekte aus. 

(3) Ergänzend berichtete der Geschäftsführer von Belastungen der lie
genschaften durch offene Darlehen in der Höhe von 652. 1 22,66 EUR 
und den - von einer technischen Planungs GmbH gemäß ihrem Gut
achten vom August 2007 - für die nächsten 20 Jahre erwarteten 
Sanierungskosten für das Objekt Stromstraße in der Höhe von 
3,26 Mio. EUR bzw. Trinkhausstraße in der Höhe von 1 ,77 Mio. EUR. 

Aus diesem Gutachten vom August 2007 war ersichtlich, dass Unklar
heit über die Anzahl der zu sanierenden Wohnungen herrschte. Wäh
rend 11. Angabe der Hausverwaltung 20 Wohnungen im Objekt Strom
straße bzw. zehn Wohnungen im Objekt Trinkhausstraße komplett 
saniert waren, war dies 11. Angabe des ÖIF nur für 1 4  Wohnungen im 

21 dir letzte unbtrristrtr Vrrmirtung stammte aus dem Jahr 2002 

Bund 2015/8 
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Objekt Stromstraße28 bzw. rur drei Wohnungen i m  Objekt Trinkhaus
straße gesichen der Fall. 

Das Gutachten ging in weiterer Folge von einer maximalen Anzahl 
zu sanierender Wohnungen aus. Unter Ansatz der von der Hausver
waltung angegebenen Anzahl der zu sanierenden Wohnungen hänen 
sich für die laufende Wohnungssanierung 

- flir das Objekt Stromstraße Sanierungskosten von rd. 2,81 Mio. EUR 
anstall 3,00 Mio. EUR sowie 

- flir das Objekt Trinkhausstraße Sanierungskosten rd. 1 ,54 Mio. EUR 
anstall 1 ,6 1  Mio. EUR ergeben. 

In der Darstellung der Gesamtkosten waren auch Verbesserungs
maßnahmen wie eine Fassadensanierung mit Vollwärmeschutz 
( 1 22.000 EUR für das Objekt Stromstraße bzw. 1 1 4.000 EUR für das 
Objekt Trinkhausstraße) und die Asphaltierung de Parkplatzes inkl. 
Anbringung eines automatischen Schrankens beim Objekt Trinkhaus
straße (23.000 EUR) enthalten. 

(4) In der 1 86. Kuratoriumssitzung vom 5. Dezember 2007 berichtete 
der damalige Geschäftsführer von einem zweiten eingeholten Gutach
ten (vom 5. November 2007) einer technischen Planungs GmbH. Die
ses ermittelte den Verkehrswert als Mittelwert des Sachwerts und des 
Ertragswerts 

- rur das Objekt Stromsrraße mit 4,3 I Mio. EUR bzw. 

- für das Objekt Trinkhausstraße mit 2. 1 4  Mio. EUR. 

Bei der Ermittlung des Ertragswerts ging der Gutachter nicht vom 
Durch chnittsmietzins, sondern von marktüblichen Mietpreisen aus. 

Beim Objekt Stromslraße waren bei der Ermittlung des Sachwerts 
Wertminderungen wegen Bauschäden und Baumängeln in der Höhe 
von 6 1 6.030,08 EUR sowie eine Wertminderung wegen des Alters des 
Gebäudes in der Höhe von 2.70 Mio. EUR - in Summe in der Höhe 
von 3,3 I Mio. EUR und damit in etwa in der Höhe der im Gutachten 
vom August 2007 angegebenen Sanierungskosten in der Höhe von 
3,27 Mio. EUR - mitberücksichtigt. 

21 Auf Nachfrag� drs RH im Zug� d('r Gt'barungspTÜfung gab der ÖtF Ixkannt. dass 

20 Wohnungt'n sanit'rt wartn. 

1 1 7  
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Beim Objekt Trinkhausstraße waren bei der Erminlung des Sachwerts 
Wertminderungen wegen Bauschäden und Baumängeln in der Höhe 
von 1 69.655 EUR sowie eine Wertminderung wegen des Alters des 
Gebäudes in der Höhe von 1 ,52 Mio. EUR - in Summe in der Höhe 
von 1 ,7 1  Mio. EUR und damit in etwa in der Höhe der im Gutach
ten vom August 2007 angegebenen Sanierungskosten in der Höhe 
von 1 ,77 Mio. EUR - mitbefÜcksichtigt. 

Die unterschiedlichen Annahmen der Gutachten vom 1 7. Juli 2007 
bzw. vom 5. November 2007 sind in der nachfolgenden Tabelle betref
fend die Ermittlung des Ertragswerts am Beispiel des Objekts Strom
straße dargestellt. 

Tabelle 5: Vergleich der Ermittlung des Ertragswerts für das Objekt Stromstraße 

Mieteinnahmen pro Jahr 

abzüglich Verwaltungskosten in Bezug zur 
jährlichen Mietsumme 

abzüglich Instandhaltungskosten in Bezug zur 
jährLichen Mietsumme 

abzügLich MietausfaLlwagnis in Bezug zur 
jährlichen Mietsumme 

Jahresreinertrag 

Restnutzungsdauer 

Ka pitaL i s ie,u ngszinssatz 

daraus Vervielfältige, 

Gebäudeertragswert 

Wertminderungen wegen Bauschäden und 
Baumängeln in Bezug zum Gebäudee,tragswert 

Ertragswert der Liegenschaft 

Abschlag zur Anpassung an den Verkehrswert 

Verkehrswert der Liegenschaft nach dem 
Ertragswertverfahren 

Ouelle: Ölf 

Gutachten Strom.traße 
vom 1 7. Juli 2007 

229.810.80 EUR 

- 3.0 "I. bzw. 
- 6.894.32 EUR 

- 1.0 "I. bzw. 
- 2.298.11 EUR 

220.618.37 EUR 

50 Jah'e 

5.25 '10 

17.57 

rd. 3.876.000.00 EUR 

rd. 3.876.000 EUR 

rd. 3.876.000 EUR 

Gutachten Strom straße 
vom 5. November 2007 

370.293.12 EUR 

- 5.0 '10 bzw. 
- 18.514.66 EUR 

- 3.5 "I. bzw. 
- 12.960.26 EUR 

- 1.5 "I. bzw. 
- 5.554.40 EUR 

333.263.81 EUR 

42 Jahre 

5.50 '10 

16.26 

5.419.869,04 EUR 

- 8.0 '10 bzw. 
- 433,589,52 EUR 

4.986.279,52 EUR 

- 15,0 "I. bzw. 
- 747,941.93 EUR 

4.238.337,59 EUR 

Angesichts des Volumens der Veräußerung wurde in der Kuraloriums
sitzung vereinban. noch ein drines Gutachten einzuholen. 

118 Bund 2015/ B  
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(5) In  der 1 88. Kuratoriumssitzung vom 20. Juni 2008 berichtete der 
damalige Geschäftsflihrer basierend auf einem Gutachten einer Baupro
jektierungs GmbH von voraussichtlichen Sanierungskosten flir beide 
Objekte in der Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR. Aus dem Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrag standen It. Protokoll zur 1 88. Kuratoriumssit2ung 
rd. 600.000 EUR zur Verfligung. In dem Gutachten waren Kosten flir 
die Sanierung sämtlicher 1 67 Wohnungen enthalten. 

Die im Gutachten enninelten Sanierungs kosten hätten sich unter 
Ansatz der vom ÖIF angegebenen Anzahl bereits sanierter Wohnungen 
um rd. 380.000 EUR reduziert bzw. unter Ansatz der von der Haus
verwaltung angegebenen Anzahl bereits anierter Wohnungen um 
600.000 EUR reduziert. 

In der Darstellung der Gesamtkosten waren auch Verbesserungsmaß
nahmen flir eine Fassadensanierung mit Vollwänneschutz in der Höhe 
von rd. 500.000 EUR enthalten. Für Sofortsanierungsmaßnahmen 
(Brandschutz, Gas, Aufzug, etc.) waren rd. 6 1 6.000 EUR ausgewiesen. 

Auf Vorschlag des Geschäftsflihrers beauftragte das Kuratorium diesen 
mit der Fortsetzung der Veräußerungsbemühungen, weil eine Sanie
rung nach Ansicht des Kuratoriums nicht wirtschaftlich vertretbar sei. 

16.2 Der RH stellte kritisch fest. dass den verschiedenen Gutachten u.a. 
unterschiedliche Annahmen über die Restnutzungsdauer, den Haupt
mietzins, die Wertminderungen wegen Bauschäden und Baumängeln 
und die Anzahl der zu sanierenden Wohnungen zugrunde lagen. Wei
ters erfolgte die Verkehrswertennittlung nach unterschiedlichen Ver
fahren. Dies erschwerte flir die Kuratoriumsmitglieder die Vergleich
barkeit. Der RH kritisierte in dem Zusammenhang, das Unklarheit 
über die Anzahl der bereits sanierten Wohnungen herrschte. 

Interessentenkreiserkundung und Objektverkäufe 

17.1 ( I )  Nach der Einholung von Vergleichsangeboten beauftragte der 
Geschäftsflihrer um 54.500 EUR exk.l. USt die o.a. Bauprojektierungs 
GmbH mit der I nteressentensuche und der Angebot bewertung. Die 
Vergleichsangebote gaben der o.a. Immobilicnsachverständige und 
eine Immobilienmakler Gesellschaft, deren unbeschränkt haftender 
Gesellschafter in weitere Folge als Bestbieter flir den Wohnungsver
kauf enninelt wurde, ab. 

119 
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(2) In der 1 90. Kuratoriumssitzung vom 1 1 .  Dezember 2008 lagen vier 
Angebote fUr die Objekte vor: 

- ein Angebot über 1 , 19 Mio. EUR einer Privatperson, die auch Ge ell
schafter einer Gesellschaft war, die zur Angebotslegung fUr die Inte
ressentcnkreiserkundung cingeladcn wurde, sowie Gesellschafter 
der Gesellschaft war, die fUr die Eigentumswohnungen des ÖIF als 
Hausverwaltung tätig war, 

- ein Angebot einer Gesellschaft über 1 , 1 2  Mio. EUR, deren Ge chäfts
fUhrer auch GeschäftsfUhrer jener Gesellschaft war, welche die Lie
genschaft Mölkerbastei vom Wiener Stadterweiterungsfonds29 
erwarb (siehe Reihe Bund 201 3/4), 

- ein Angebot einer Gesellschaf1 über 1 Mio. EUR und 

- ein Angebot eines Immobiliensachverständigen über 750.000 EUR, 
der in weiterer Folge mit der Ermittlung des Verkehrswerts und der 
Interessentensuche fUr den Verkauf von 70 Eigentumswohnungen 
in einem Paket beauftragt wurde (siehe TZ 1 8). 

Darüber hinaus lagen hinsichtlich der Interessentenauswahl bzw. all
nil Ii ger Inserate in Printmedien oder im Internet keine Unterlagen 
vor. Alle Bieter verzichteten auf eine vorzeitige Kündigung aufrechter 
Mietverträge. 

(3) I n  der Kuratoriumssitzung wurden die niedrigen Angebotspreise 
- die sich auf rd. 20 'lb der Schätzsumme beliefen - und die erfor
derlichen Sanierungsarbeiten erörtert. Der GeschäftsfUhrer des ÖIF 
schätzte, dass die notwendigen Sofortsanierungen rd. 1 Mio. EUR (aus 
den Gutachten waren 61 6.000 EUR ableitbar - siehe TZ 1 6) betragen 
würden. Er stellte klar, dass er bci einem Nichtverkauf keinerlei Haf
tungen aufgrund der fehlenden Betriebssicherheiten in den beiden 
Objekten übernehme. Der Kuratoriumsvorsitzende betrachtete es als 
absolut sinnvoll, die Objekte zu verkaufen. Er gab seiner Einschätzung 
Ausdruck, wonach sich die Marktsituation in der nächsten Zeit eher 
noch verschlechtern werde. 

Die Kuratoriumsmitglieder bedauerten, dass kein besseres Angebot 
gelegt worden war, beschlossen jedoch nach Interessensabwägung 
(sofort zu tätigende Sanierungskosten, Haftungsfragen, Mieterbe
schwerden etc.) den Verkauf der beiden Objekte an den Bestbieter. 

l4J Dcr GtsehUuführtr d('S OfF war zu dl�m lcnpunkt auch Gachäftsführtr des Wi(
nn SladtC'rwt"llcrungsfonds. 

Bund 201 5/8 
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(4) Mit Kaufvertrag vom 22.  Dezember 2008 verkaufte der ÖIF die 
Objekte Stromstraße und Trink.hausstraße an den Bestbieter um 
1 , 1 9  Mio. EUR. Davon betrug der Verkaufspreis für das Objekt Strom
straße 790.000 EUR und das Objekt Trinkhausstraße 395.000 EUR. Der 
Verkaufspreis lag somit massiv unter den Schätzpreisen der Gutach
ten vom Juli 2007 bzw. vom November 2007 von 3,88 Mio. EUR bzw. 
4,31 Mio. EUR für das Objekt Stromstraße sowie 1 ,85 Mio. EUR bzw. 
2, 1 4  Mio. EUR für das Objekt Trinkhausstraße. 

(5) Die für Liegenschaftsveräußerungen gesetzlich vorgesehene Geneh
migung der Fondsbehörde erfolgte auch bei diesem Verkauf nicht 
(siehe TZ 10). 

(6) Auf dem Objekt Stromstraße lasteten zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung It. Grundbuchsauszug Hypotheken in der Höhe von insgesamt 
2,49 Mio. EUR. Dabei wurde eine Höchstbetragshypolhek in der Höhe 
von 1 ,44 Mio. EUR rund drei Monate nach dem Abschluss des Kauf
vertrags bestellt; eine weitere Höchstbetragshypothek3o in der Höhe 
von 520.000 EUR wurde innerhalb vOn neun Monaten nach Abschluss 
des Kaufvertrags bestell t ;  schließlich Folgte eine dritte Höchstbetrags
hypothek in der Höhe von 532.000 EUR ca. 2 3/, Jahre nach Abschluss 
des Kaufvertrags. Die Höchstbetragshypotheken betrugen in Summe 
das rd. 3 ,2-Fache des Verkaufspreises. 

Auf dem Haus Trinkhausstraße lasteten 11. Grundbuchsauszug Hypo
theken in der Höhe von insgesamt 1 ,08 Mio. EUR. Dabei wurde eine 
Höchstbetragshypothek in der Höhe von 720.000 EUR rund drei Monate 
nach Abschluss des Kaufvertrages bestellt; eine weitere Höchstbe
tragshypothek von 360.000 EUR wurde ca. I 3/, Jahre nach Abschluss 
des Kaufvertrages bestellt. Die Höchstbetragshypotheken betrugen in 
Summe das rd. 2,7-Fache des Verkaufspreises. 

17.2 Der RH kritisierte die eingeschränkte Form der Interessentenkreiser
kundung. Dies trug nach Ansicht des RH dazu bei, dass - auch unter 
Berücksichtigung der anfallenden Sanierungsmaßnahmen einschließ
lich de It. Protokoll zur 1 88. Kuratoriumssitzung zur Verftigung sle
henden Erhaltungs- und Verbesseru ngsbeirrags - die Verkaufspreise 
massiv unter den in Gutachten ermittelten Verkehrswertwerten lagen 
und somit der ÖIF das Erlöspotenzial in Summe neuerlich nicht aus
schöpfte (siehe TZ 1 5). Zudem verwies der RH in diesem Zusammen
hang kritisch auf die Höhe der nach den Wohnungsverkäufen auf
genommenen Hypotheken, was auf einen höheren Wert der günstig 
erworbenen Wohnungen schließen ließ. 

Ja als Nebeneinlage 

1 2 1  
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Der RH empfahl dem ÖIF, bei Liegenschaftsverkäufen eine möglichst 
breite Interessentensuche im Sinne der Mineilung der Europäischen 
Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von 
Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche Hand bei Durchfüh
rung eines Verkaufs durch ein bedingungsfreies Bietverfahren durch
zuführen. 

Weiters wies der RH das BMI und das BMEIA - wie bereits in TZ 10 
dargestellt - darauf hin, dass die Bestimmungen über die Genehmi
gung von Liegen chaftsverkäufen einzuhalten sind. 

17.3 Der ÖfF verwies auf den Umstand, dass sich seit 20/ / keine Liegen
schaften mehr im Eigenrum des ÖfF befänden und auch kein Engage
ment in diesem Bereich vorgesehen sei. 

Schätzgutachten 

18.1 ( I )  In der 1 9 \ .  KuraLOriumssiLZung vom 26. März 2009 berichtete der 
damalige Geschäftsführer, dass aus seiner Sicht ein Verkauf aller wei
teren (70) Wohnungen sinnvoll wäre. Er begründete dies mit dem nega
tiven Saldo aus Mieteinnahmen (mehr als die Hälfte der Wohnungen 
waren unbefristet vermietet) und den hohen Ausgaben für die Woh
nungen. Das Kuratorium beauftragte den Geschäftsführer, konkrete 
Angebote für den Verkauf aller Eigentumswohnungen einzuholen und 
diese in der nächsten KuratOriumssitzung zur Beschlussfassung vor
zulegen. 

(2) Für 273• dieser 70 Wohnungen lagen Schätzgutachten von einer 
technischen Planungs GmbH vom 30. Jänner 2006 vor. Da Begehungen 
der Wohnungen It. Gutachter nicht möglich waren, handelte es sich bei 
diesen Gutachten um grobe Schätzungen. Die Schätzungen beruhten 
auf dem Enragswenverfahren. Als Schätzwen für diese 27 Wohnungen 
wurden 3,03 Mio. EUR erminelt. Davon betrug der Schätzwen für ein 
Zinshaus in der Brünnerstraße mit 1 4  Einzelwohnungen - unter der 
Voraussetzung einer (zur Zeit der Gutachtenerstellung allerdings nicht 
durchgefühnen) Parif.zierung - 1 ,38 Mio. EUR. 

(3 )  Der ÖIF holte im Juni 2009 ein Angebot betreffend die Erstellung 
eines Gutachtens über den Verkehrswen und weiters die Einholung von 
Angeboten für die Wohnungen (Arbeitsteil I )  und für die Überprüfung 
dieses Arbeitsteils 1 sowie der Bewenung der vorliegenden Angebote 
(Arbeitsteil 2) von einem Immobiliensachverständigen - der bei den 

)1 davon 14 Wohnung�n in rinrm Miminshaus 
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Objekten Stromstraße und Trinkhau straße auch als Bieter auftrat -
ein. Laut Ladung zur Angebotslegung beabsichtigte der ÖIF den einen 
oder den anderen Arbeitsteil zu vergeben. 

Der Immobiliensachverständige bot die Leistungen für den Arbeitsteil I 

mit 1 9.680 EUR inkl. USt und für den Arbeitsteil 2 mit 1 6.800 EUR 
inkl. USt (in Summe 36.480 EUR inkl. USt) an. 

Der ÖIF-Geschäftsführer beauftragte am 7. Juli 2009 diesen Immobili
ensachverständigen - It. Bericht Wohnen und Immobilien des ÖIF an 
den Aufsichtsrat des ÖIF direkt - mit dem Arbeitsteil I .  Die Beauftra
gung des Arbeitsteils 2 erfolgte It. Auftragsschreiben nicht. Der Immo
biliensachverständige verrechnete dem ÖIF 1 9.680 EUR inkl. USt für 
die Erstellung des Gutachtens und 23.400 EUR inkl. USt (in Summe 
43.080 EUR inkl. USt) rur die Durchführung des Bietverfahrens. Warum 
der ÖIF diese Überzahlung anerkannte, blieb unklar und für den RH 
nicht nachvollziehbar. 

(4) Im O.a. Gutachten vom 1 7. Juli 2009 über den Verkehrswert der 
Wohnungen enthalten war - wiewohl der Titel des Gutachtens 71 Woh
nungen auswies - eine Bewertung für 70 WohnungenJ2. Die Erstel
lung des Gutachtens erfolgte auf Basis einer Begehung von drei -
vom Auftraggeber vorgegebenen - Objekten, einem Zinshaus in der 
Brünnerstraße mit 1 4  Einzelwohnungen3l (für das auch ein Gutach
ten vom 30. Jänner 2006 vorlag), einer Wohnung in der Einwanggasse 
und einer Wohnung in der Kaiser-Ebersdorfer Straße. Geldlasten wur
den in der Bewertung nicht berücksichtigt, es wurde der fIktiv geld
lasten freie Zusta nd bewertet. 

Der Gutachter argumentierte, dass ein Verkauf der Wohnungen nur 
im Paket möglich sei, weil ca. 63 % der Objekte unbefristet (der letzte 
unbefristet abgeschlossene Mietvertrag stammte aus dem Jahr 1 999) 
und weit unter Marktniveau (u.a. eine Wohnung im 2. Wiener Gemein
debezirk in der Glockengasse mit einem Hauptmietzins von 1 , 10 EUR/m2, 
eine Wohnung im 9. Wiener Gemeindebezirk in der Wasagasse mit 
einem Hauptmie12ins von 0,77 EUR/m2, etc.) vermietet waren. 

Der Gutachter ermiltelte den Verkehrswert basierend auf einem Quadrat
meterpreis von 260 EUR/m2 für das Zinshaus mit 14 Einzelwohnungen 
(insgesamt 255.307 EUR) in der Brünnerstraße und 1 30 EUR/m2 für 
die weiteren 56 Eigentumswohnungen (insgesamt 575.81 2,90 EUR). 
Anschließend überprüfte er das Ergebnis mit einer angenommenen 

II Entsprt'Ch�nd d�r nach dem Alphatxl durrhnummcncnrn Aunistung f('hllc die r. 66. 

J) davon wurdt: rine Wohnung bnichligl 
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Kapitalisierung des tatsächlichen Ertrags14 und einer angenommenen 
Restnutzungsdauer. Für die Ermittlung der Durchschnittsmiete setzte 
er als Miete rur sieben nicht vermietete Wohnungen 0 EUR an. 

Der schließlich durch den Gutachter rur 70 Eigentumswohnungen mit 
5.4 1 1  ml Nutzfläche ermittelte Verkehrswert betrug 830.000 EUR. Er 
wies darauf hin. dass ein stark eingeschränkter Käuferkreis mit beson
derer EntwickJungsfanta ie zu erwarten sei. weil die Instandhaltung 
der weit unter Marktwert unbefristet vermieteten Wohnungen teilwei e 
mehr koste als mit dem Hauptmietzins eingenommen würde und bei 
den befristeten Wohnungen. die in absehbarer Zeit frei würden. ein 
enormer rückgestauter Erhaltungsaufwand bestehe. 

(5) Zur Abschätzung der Auswirkung von Änderungen der Miete 
berechnete der RH den Verkehrswert der Liegenschaften unter An atz 
eines Hauptmietzinses von 5. 10 EUR (dieser Mietzins wurde im letz
ten abgeschlossenen befristeten Mietvenrag verrechnet). rur die sieben 
im Gutachten mit 0 EUR Hauptmietzin angesetzten Wohnungen nach 
ansonsten der sei ben Methode wie der Gutachter. Daraus ergab sich 
ein Enragswert von rd. 1 .5 Mio. EUR statt 830.000 EUR. 

18.2 Der RH bemängelte die direkte Vergabe der Leistungen zur Ermittlung 
des Verkehrswerts der Wohnungen und empfahl dem ÖIF. künftig Ver
gleichsangebote einzuholen. Er kritisierte die gegenüber seinem Ange
bot erfolgte Überzahlung des Immobil iensachverständigen. die vom 
ÖIF nicht begründet werden konnte. 

Der RH verwies darauf. das der Enragswert - zu folge seiner Ab chät
zung der Auswirkung von Änderungen der Miete - unter Ansatz 
eines realitätsnäheren Hauptmietzinses von 5. 10 EUR rur die sieben 
im Gutachten mit 0 EUR Hauptmietzins angesetzten Wohnungen 
mit ansonsten gleich angesetzten Parametern von 830.000 EUR auf 
rd. 1 . 5  Mio. EUR stieg. In diesem Zusammenhang empfahl er dem ÖIF. 
Gutachten einer Validitäts- und Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. 

18.3 Der ÖIF verwies auf delI Umstand. dass sich seit 201 I keine Liegen
schaften mehr im Eigelllum des ÖIF befänden und auch keill Engage
ment in diesem Bereich vorgesehen sei. 

Die Empfehlung des RH werde jedoch fiir darüber hilwusgehellde 
Bereiche im ÖIF angewandt. 

J" grsamlt Flächt mal Durchschnitl5mittt 
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Interessentenkreiserkundung und Verkauf der Wohnungen 

19.1 ( I )  Am 27. November 2009 versandte der ÖIF das Einladungsschrei
ben zur 194. KuratoriumssilZung. Gemäß der m itversandten proviso
rischen Tage ordnung chlug der Geschäftsfiihrer dem Kuratorium vor. 
den Be chluss zu fassen, die Wohnungen an den Bestbieter zu veräu
ßern, wenn dieser den im Gutachten genannten Schätzwen zu zah
len bereit war. Da zum Zeitpunkt des Versands der Sitzungsunterlagen 
noch keine Angebote vorliegen würden, sei minels dieses Beschlusses 
eine zügige Abwicklung des Verkaufs an einen Bestbieter bei Vorlie
gen konkreter Kaufa ngebote möglich. 

In der 1 94. KuratoriumssilZung vom 1 1 .  Dezember 2009 berichtete der 
Geschäftsfiihrer, dass die geplante Vorlage von Angeboten in der Sit
zung leider nicht eingehalten werden könne. Laut Protokoll der Kura
toriumssitzung wurde der Immobiliensachverständige (siehe TZ 1 8) mit 
der Interessentensuche beauftragt ; bis Jahresende sollten der Geschäfts
fiihrung Kaufa ngebote vorgelegt werden. Das Kuratorium beschloss, 
dass nach Vorliegen und Bewerrung der Angebote - so sie zumindest 
am oder über dem im Gutachten ermittelten SchälZwen lagen - die 
Geschäftsfiihrung die Unterlagen an die Kuratoriumsmitglieder wei
terleiten sollte. Die Entscheidung, an wen die Wohnungen verkauft 
werden, solhe mittels Umlaufbeschluss innerhalb von zehn Arbeits
tagen getroffen werden. 

(2) Am 30. Oktober 2009 - somit rd. eineinhalb Monate vor der Kura
toriumssilZung - hatte der bereits am 7. Juli 2009 mit der Interessen
tensuche direkt beauftragte Immobiliensachverständige (siehe TZ 1 8) 

dem Geschäftsfiihrer über die eingelangten Angebote berichtet. Zuvor 
hane der Immobiliensachverständige mit Schreiben vom 20. Juli 2009 

Interessenten zur Angebotslegung bis 23.  Oktober 2009 eingeladen. 
Entsprechend den vorliegenden Unterlagen lagen drei Angebote von 
Gesellschaften vor: 

- ein Angebot über 867.500 EUR einer Vermögensverwahungs Ge ell
schart - die am 10. September 2009 gegründet worden war -, 
deren Ge chäftsfiihrerin und Gesellschafterin auch Gesellschafte
rin der Gesellschaft war, die fiir die Eigentumswohnungen des ÖIF 
als Hausverwaltung tätig war, und auch als Privatperson eine Woh
nung des ÖIF erwarb; 

- ein Angebot einer Ge ellschaft über 845.000 EUR; an der im Fir
menwortlaut aufscheinenden Adresse war die Hausverwaltung tätig, 
die auch fiir den ÖIF die Hausverwaltung fiir die Eigentumswoh
nungen wahrnahm; 
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- ein Angebot einer Gesellschaft über 760.000 EUR. deren Geschäfts
führer auch Geschäftsführer jener Gesellschaft war. welche die 
liegenschaft Mölkerbastei vom Wiener Stadterweiterungsfonds35 
erwarb (siehe Reihe Bund 201 3/4). 

Darüber hinaus lagen hinsichtlich der Interessentenauswahl bzw. all
falliger Inserate in Printmedien oder im Internet keine Unterlagen vor. 

(3) Hin ichtlich der Fenigung der Angebote stellte der RH fest : 

- Das fIrmen mäßig unterfenigte Angebot über 760.000 EUR stammte 
vom 19 .  Oktober 2009. 

- Das Angebot über 845.000 EUR lag in einer nicht unterschriebenen 
Form vom 1 7. Oktober 2009 und in einer ansonsten bis auf das 
Datum wonidenten Form fIrmen mäßig unterfenigt vom 1 1 .  Dezem
ber 2009 vor. 

- Das Angebot über 867.500 EUR lag in einer nicht unterschriebenen 
Form vom 2 1 .  Oktober 2009 und in einer ansonsten bis auf das 
Datum wonidenten Form fIrmen mäßig unterfenigt vom 9. Dezem
ber 2009 vor. 

(4) Sämtliche vorgelegten Angebote galten bis 1 8. Dezember 2009 und 
bezogen sich auf einen lastenfreien Erwerb der Wohnungen. alle Bieter 
verzichteten auf eine vorzeitige Kündigung der Mietvenräge. Sämtliche 
Angebote waren als Kaufangebot ftir 71  Wohnungen betitelt. obwohl 
entsprechend der Wohnungsliste. die der Einladung zur Angebotsle
gung beigefügt war. nur 70 Wohnungen angeboten wurden. 

(5) Mit E-Mail vom 1 6. Dezember 2009 informiene der Geschäfts
führer im Auftrag des Kuratoriumsvorsitzenden die Kuratoriumsmit
glieder vom Vorschlag des Kuratoriumsvorsitzenden betreffend die 
weitere Vorgangsweise und die eingelangten Angebote. Der Kuratori
umsvorsitzende ersuchte um Verkürzung der Frist für den Umlaufbe
schluss von zehn auf fünf Werktage. weil der Verkauf ansonsten nicht 
mehr im Jahresabschluss 2009 berücksichtigt werden könnte. In die
ser E-Mail wurde auch mitgeteilt, dass der Immobiliensachverstän
dige nunmehr auch eine liste konkreter Angebote übermittelt hatte. 
Das Kuratorium stimmte per Umlaufbeschluss mit 22. Dezember 2009 

dem Verkauf an den Bestbieter zu. 

l!l Ocr GcschäftsfUhrt'r dl"S Ö1F war zu dicscm Zcilpunkt auch Geschäftsffihn:r des Wil'
ner Stadll'rwritl'rungsfonds. 
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(6) Mit Kaufvertrag vom 29. Dezember 2009 verkaufte der ÖIF die 
70 Eigentumswohnungen an den Bestbieter um 867.500 EUR. Der Ver
trag wurde in einer Ausfertigung errichtet, welche beim Käufer ver
blieb. Die dem RH vom ÖIF vorgelegte Kopie des Vertrags war vom 
damaligen ÖIF-GeschäftsfUhrer am 22. Dezember 2009 unterfenigl. die 
Echtheit seiner Unterschrift bestätigte ein Notar ebenfalls mit diesem 
Datum. Ein anderer Notar be tätigte die Echtheit der fmnenmäßigen 
Fertigung der kaufenden Gesellschaft durch deren GeschäftsfUhrerin 
am 29. Dezember 2009, allerdings wies der dem RH vorgelegte Ver
trag keine firmen mäßige Fenigung der Käuferin auf. Auf Nachfrage 
des RH übermittelte der ÖIF einen Scan der Kopie, die der Venragser
richter zur Verbücherung abgelegt halte und auf der eine fIrmenmä
ßige Fertigung der kaufenden Gesellschaft vom 29. Dezember 2009 
ersichtlich war. 

(7) Da ein lastenfreier Verkauf der Wohnungen vereinbart, dies aber 
nicht bei allen Wohnungen gegeben war, musste eine LastenfreisteIlung 
durch die Treuhänderin erfolgen. Stall dem Kaufpreis von 867.500 EUR 
gelangten somit 759.994,98 EUR zur Auszahlung an den ÖIF. Die Tra
gung der Kosten fUr die damit im Zusammenhang stehenden Leistun
gen der Treuhänderin in der Höhe von 1 4 1 .530, 1 3  EUR inkI. USt. war 
strittig. Schließlich übernahm der ÖIF einen Teil des Betrags in der 
Höhe von 47.500 EUR exkI. USt. 

(8) Die fUr Liegenschaftsveräußerungen gesetzlich vorge ehene Geneh
migung der Fondsbehörde erfolgte auch bei diesem Verkauf nicht 
(siehe Tl 10). 

(9) Auf 40 der verkauften 70 Wohnungen lasteten zur Zeit der Geba
rungsüberprufung It. Grundbuchsauszug Hypotheken in der Höhe 
von insgesamt 2,00 Mio. EUR. Dabei wurde eine Höchstbetragshypo
thek in der Höhe von 1 , 3 2  Mio. EUR rund drei Monate nach dem 
Abschluss des Kaufvenrags bestellt ; ein Schuldschein in der Höhe von 
1 2 2.7 3 3  EUR wurde innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
des Kaufvertrags besichen ; eine weitere HöchstbetragshypothekJ6 
in der Höhe von 300.000 EUR wurde innerhalb von neun Monaten 
nach Ab chluss des Kaufvertrags bestellt; schließlich folgte eine vierte 
Höchstbetragshypothek in der Höhe von 260.000 EUR ca. I Ji. Jahre 
nach Abschluss des Kaufvenrags. Die Hypotheken auf 40 Wohnungen 
betrugen in Summe das rd. 2, 3-Fache des Verkaufsprei es der verkauf
ten 70 Wohnungen. 

16 als N�knC:lnlag� 
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19.2 Der RH kritisierte. dass der Geschäftsruhrer des ÖIF das Kuratorium in 
der 1 94. Kuratoriumssitzung nicht vollinhaltlich über den Stand der 
vorliegenden Angebote informierte. weil zu diesem Zeitpunkt (Dezem
ber 2009) bereits Angebote ftir den Erwerb der 70 Eigentumswoh
nungen im Paket eingeholt worden waren und der Geschäftsruhrer 
über die Angebote seit Oktober 2009 informiert war. Dies halle einen 
Zeitdruck rur den Beschluss des Verkaufs zur Folge. 

Zudem wies der RH krit isch auf die eingeschränkte Form der Interes
sentenkreiserkundung hin. Auf Basis der hiezu vorliegenden Unter
lagen, der kurzen Frist zur Entscheidungsfmdung für das Kuratorium 
sowie unter Bedachtnahme auf allflillig anfallende Sanierungsmaß
nahmen und die Höhe der nach den Wohnungsverkäufen aufgenom
menen Hypotheken gelangte der RH zusammenfassend zur Ansicht. 
dass der ÖIF auch in diesem Fall (siehe auch TZ 1 4, 1 5  und 1 7) der Ver
mögensveräußerung da Erlöspotenzial in Summe nicht ausschöpfte. 

Er empfahl dem ÖIF. bei Liegenschaftsverkäufen eine möglichst breite 
Interessentensuche im Sinne der Milleilung der Europäischen Kommis
sion betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten 
oder Grundstücken durch die öffentliche Hand bei Durchruhrung eines 
Verkaufs durch ein bedingungsfreies Bietverfahren durchzuftihren. 

Der RH krit isierte, dass der ÖIF keine Kopie des Kaufvertrags mit einer 
fIrmenmäßigen Fertigung der Käuferin zur unmillelbaren Verftigung 
halle und empfahl dem ÖIF. künftig die Ablage vollständiger Vertrags
werke sicherzustellen. 

Der RH wies das BMI und das BMEIA - wie bereits unter der TZ 10 -
darauf hin. dass die Bestimmungen über die Genehmigung von Lie
genschaftsverkäufen einzuhalten sind. 

19.3 Der ÖfF venvies auJ den Umstand, dass siell seit 20// keine Liegen
sellO.ften mehr im Eigentum des ÖfF beflinden und auch kein Engage
ment in diesem Bereich vorgesehen sei. 

Der ÖfF teilte weiters mit, dass laut Kaufvertrag vom 22. Dezem
ber 2009 seitens der verrragserrichtenden Kanzlei lediglich ein Original 
fiir den KäuJer erstellt worden sei. Der ÖfF habe nach emsprechender 
Recherclle eine gescannte Kopie des KauJvertrags zur Verfogung gehabt, 
jedoch dürj!en bei der ur prünglichen Digitalisierung oder der Über
mittlung seitens der Vertragserrichterin des 80 Seiten umJassenden 
Vertragswerks einige Seiten nielli korrekt angezeigt oder übertragen 
worden sein, weshalb nach dem ent prechenden Hinweis des RH eine 
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weitere Kopie des Vertrag erstellt und dem ÖIF seitens der Vertrags
errichterin per CD übermiccelt worden sei. 

Ungeachtet dessen sei gemäß der Empfehlung des RH zur Verbesse
rung der ordnung gemäßen Verwaltung, Archivierung und Kontrolle 
sämtlicher Verträge ein digitales Vertragsmanagemenc etabliert wor
den. Dadurch sei ein transparenter Überblick über alle aktiven Ver
träge im ÖIF gewährlei tet. Zudem werde mit 20t 5 die elektronische 
Rechnullgsakte eingefiihrt. Dadurch werde sichergestellt, dass sämtliche 
Eillgangsrechllullgell und geschäjlsrelevantell UnterlageIl elektronisch 
nach eillem eillheitlichell Archivierungssystem zur Verjiigullg steheIl. 

20 Neben der Bereitstcllung von Wohnraum war bereits zu Beginn der 
1 980cr Jahre die Venninlung vOn Deutschkenntnissen eine weitere 
Kernaurgabe des ÖIF. Während vor 2002 Deutschkurse von externen 
Kursanbietern im Auftrag des BMI angeboten wurden, fUhrte der ÖIF 
diese ab September 2002 selbst durch. Zielgruppen des ÖIF waren zu 
Beginn der Schulungen nur AsylberechtigteJ7 und subsidiär Schutz
berechtigteJ8, diese wurden ab dem Jahr 2010 um die Gruppe der 
Migranten erweitert. 

21 Ein Ziel des ÖIF war die Förderung der sprachlichen und beruflichen 
Integration von Personen mit Migrationshintergrund. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurden Sprach- und Computerkurse in den IZ Ober
österreich, Salzburg, Steiennark, Tirol und Wien abgehalten. 

Für die Entwicklung der Sprachkurse (Curricula) sowie von Lehr- und 
Lernmaterialien war das Team Sprache des ÖIF zuständig. Weitere Aur
gabenbereiche dieses Teams bestanden u.a. im Vollzug der gesetzlichen 
Vorgaben im Bereich der Integrationsvereinbarung (siehe TZ 26), der 
Evaluierung der Deutsch-Intcgrationskurse. der sprachlichen Frühför
derung owie der Qualitätssicherung der internen Kurse. 

J7 AsyI�rt'Chllgtt warTn F�mdt. dtnrn nach Durchlauftn drs Asylvrrfahft'ßS Asyl 
grwähn wordrn war. 

II Subsidiär Schutzlx:rrchtiglt watt" PrrsonC'n, dC'rtn Asylantrag zwar abgrwi�n wor· 

drn war. a�r dtrtn Lt1xn odtr G�undhtit Im Htrkunftsland bedroh, W3r(n. 
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22.1 ( I )  Die vom ÖIF abgehaltenen Deutschkurse reichten von den Alpha
belisierungskursen (Teilnehmer ohne Schreibvorkenntnis e) bis zu B2-
SchulungenJ9 (Selbstständige Sprachverwendung - gutes Mittelmaß). 
Bis zum Jahr 2009 wurden die Deutschkurse in Form von Intensiv
kursen (über einen Zeitraum von ca. sieben Monaten und 500 Unter
richtseinheiten) abgehalten, in denen der Lehrstoff der Niveaustufen 
A I bis einschließlich A2 gemäß des gemeinsamen Europäischen Refe
renzrahmens für Sprachen (GER) vermittelt wurde. 

Im Jahr 2010 erfolgte die Umstellung der Sprachkurse auf ein modu
lares Kurssystem. womit eine Unteneilung der Intensivkurse auf sechs 
Einzelmodule4o verbunden war. Gleichzeitig erfolgte auch eine Aus
weitung des Kursangebots des ÖIF. 

Der ÖIF legte einen Schwerpunkt auf Nischen- und Fach(Berufs)spra
chenkurse41 •  Darunter fielen beispielsweise die Deutschkurse ftir Imame 
und muslimische Seelsorger, ftir Pflegeberufe und für Nostriflkanten 
sowie für den Reinigungsdiensl. 

Abgesehen vom Kernbereich der Sprachkurse veranstaltete der ÖIF 
auch EDV -Schulungen wie z.B. ECDL-Schulungen42. 

(2) Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der vom ÖIF 
österreichweit abgehaltenen Kurse, der Teilnehmer und der beim ÖIF 
beschäftigten Trainer in den Jahren 2006 bis 201 3 :  

Tabelle 6: Schulungen des ÖIF von 2006 bis 2013 

Jahr 2006 

Trainer 21 

Kurse 47 

Teilnehmer 684 

1. Halbjahr 

Quelten: ÖIF; Darstellung RH 

130 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013' Änderung 2006 
bis 2012 

Anzahl absolut in 'I. 

19 21 19 31 39 39 35 18 85,7 

41 51 44 124 224 229 119 182 

568 621 642 1.310 2.478 2.489 1.314 1.805 

19 laut Gemeinsamem Europ:hschcn Rdcrtnzrahmcn für Sprachrn (GER) 

40 A I .  A I  .... AI ••• A2. A2+ und A2++ 

387,2 

263,9 

41 Eine Sonderform der IkutschkufSt. �i denen der inhaltliche- Schwcrpunkt auf das 
Jtwcillgc F3chgf'blct gC'lrgt wurdr. 

42 ECDL: Europcan Computer Driving Li�ncc (�Europäisch('r Compu!er-Fuhrerschein"); 

OfTlC't 2010 (Windows, Internet Explorer. Outlook.. Word. Exerl. Accf'SS und Powrr Point) 
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Die steigende Anzahl der Kur.;e. Trainer und Kur.;teilnehmer ab dem 
Jahr 2010 war einer.;eits durch die Implementierung des modularen 
Kur.;systems (Untergliederung des Intensivkur.;es auf sechs EinzeImo
dule) und anderer.;eits durch die Ausweitung des Kur.;angebots zur 
berunichen und gesellschaftlichen Integration (z.B. Berufskur.;e und 
Deutschkur.;e für Imame) sowie der Einführung von Kur.;en auf höheren 
Niveaustufen (z.B. Fit für B I und B I -Kur.;e) begründet. 

22.2 Der RH hielt positiv fest. dass der ÖIF einen Schwerpunkt auf Nischen
sprachenkur.;e. wie z.B. die Deutschkur.;e ftir die POegeberufe und flr
meneigene Sprachkur.;e legte. und damit speziell auf die Bedürfnisse 
seiner Kunden einging. 

22.3 Der ÖIF tei/te mit, dass es sich bei den in der Tabelle 6 erfassten Zah
len des Jahres 2013 ausscilließlich um bereits bundesweit abgeschlos
sene Kurse handle und im Jahr 201 3 bundesweit 235 Kurse abge
sclllossen worden seien. 

22.4 Der RH hielt fest. dass es sich bei den in der Tabelle 6 angefühnen Zah
len um vom ÖIF übennittelte Daten handelte. Für das Jahr 201 3  wur
den die im Rahmen der Gebarungsüberprüfung an On und Stelle vom 
ÖIF dem RH übennittelten Daten für das er.;te Halbjahr - siehe auch 
Fußnote I zur Tabelle 6 - dargestellt. Die nun im Zuge des Stellung
nahmeverfahrens bekanntgegebene Anzahl der Kur.;e für das ge amte 
Jahr 20t 3  nahm der RH zur Kenntnis. 

Evaluierung der Kurse 23.1 ( I )  Die Evaluierung der vom ÖIF veranstalteten Sprachkur.;e wurde 

Bund 2015/8 

durch zwei externe Evaluatoren in Fonn einer Hospitation der Trai
ner durchgefühn. Die Evaluierungen fanden an einem ganzen Kur.;tag 
bei voller Anwesenheit der Kur.;teilnehmer statt. Die Evaluierungen 
wurden durch ein Feedback- und Supervisionsgespräch zwischen den 
Evaluatoren und dem jeweiligen Trainer abgeschlossen sowie ein Eva
luierungsbericht mit eventuellen Handlung empfehlungen ftir Verbes
serungen er.;tellt und an den ÖIF übennittelt. Um die Schwächen der 
Trainer zu beseitigen und die Qualität der Kur.;e zu erhöhen, veran
staltete der ÖIF aufgrund dieser Berichte interne Weiterbildungen und 

"Training on the job". 

Grundsätzlich war vorgesehen. dass pro Jahr jeder Trainer zumin
dest einmal evaluien werden sollte. Die Anzahl der Evaluierungen 
lag zwischen elf im Jahr 2009 und 25 im Jahr 201 1 .  jene der Trainer 
(siehe auch Tabelle 7) zwischen 19 im Jahr 2009 und 39 in den Jah
ren 201 1  und 201 2. 
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(2) Eine Auswenung des RH ergab, dass das Ziel, jeden Trainer zumin
dest einmal zu überprüren, im überprüften Zeitraum in keinem ein
zigen Jahr erreicht wurde. Die Anzahl der nicht evaluienen Trainer lag 
zwischen flinr Trainern im Jahr 2008 und 29 Trainern im Jahr 201 2.  
Begründet wurde dies seitens de ÖIF damit, dass die Evaluierungen 
einerseits von den vorhandenen Zeit ressourcen der externen Evalu
ierungsexpenen und andererseits von den Urlaubs- und Kranken
stand zeiten der Trainer abhängig waren. Festzustellen war weiters, 
dass einige Trainer noch nie evaluien wurden. 

Tabelle 7: Trainer und Evaluierungen von 2006 bis 2012 

Jahr 

Trainer gesamt 

davon 

evaluiert 

Evaluierungen 

QueUen: OIF; Darstellung RH 

132  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Anzahl 

2 1  19 2 1  19 31 39 39 

15 11 16 11 21 25 10 

in '10 

71,4 57,9 76,2 57,9 67,7 64,1 25,6 

Anzahl 

22 12 20 11 21 25 10 

23.2 Der RH stellte kriti ch rest, dass die eigenen, internen Vorgaben des ÖIF, 
jeden Trainer pro Jahr zumindest einmal zu evaluieren, nicht einge
halten wurden. Während im Zeitraum 2006 bis 201 1  zwischen 57,9 % 
und 76,2 % der Trainer evaluien wurden, war dies im Jahr 201 2  nur 
bei 25,6 % der Trainer der Fall. Nach Ansicht des RH müsste es orga
nisatorisch möglich sein, über den Zeitraum eines ganzen Kalender
jahres jeden Trainer zumindest einmal zu evaluieren. 

Er emprahl dem ÖIF, verstärkt aur die Einhaltung der eigenen Vor
gaben zu achten und jeden Trainer zumindest einmal jährlich einer 
Evaluierung zu unterziehen. Bevorzugt sollten zumindest jene Trai
ner evaluien werden, die noch nie einer Evaluation unterzogen wor
den waren und jene, bei denen es eine Beanstandung gegeben hatte. 

23.3 Laul Sleilungnallme des ÖfF würden Sl."il 2006 slichprobenarlige Unler
ricluseva/uierullgell VOll exleroell Fachkräjlell die Qua/ilöl der Kurse 
bzw. die Qualilöl des Ulllerrichls in ÖfF-Kursell sielrerslellell. Die 
Slichprobell ziellell dabei auf die Eva/uierullg eilles möglicllsl hollen 
Allleils der Lellrkröjle all deli ÖfF-Slalldorlell. Das prinzipielle Eva/u-
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atioll ziel, jeden Kursleiter mindestens eill1llal jährlicl, zu evaluieren, 
sei bis vor 20lJ nicht illjedem Ja/IT organisatorisch umsetzbar gcwe
set!. Der Schwerpunkt bei der Auswal!l der zu evaluierenden Kurslei
ter habe bei den Tminem gelegen, die erstmals evaluiert worden wareIl 
ulld im Rahmen dieser Evaluierung Verbesserungsvorsc/!/äge erhalten 
hat/en. Kursleiler, die den äfF verlasseIl häNen, seien bis 20! J ,m 
Austrit/sjahr lIicht mellT evaluiert worden. 

Bis einschließliCh 20! J seien nur Deutschtrailler evaluiert wordeIl. 
Dabei habe der Subsidiaritätsgrnndsatz gegolten: Wem, aus zeitlicheIl 
oder logistischeIl Grunden eine Evaluierung lIie/11 anders möglich gewe
seil sei, seien die Evaluierungell bis eillschließlicl, Ellde 20 I J auf jene 
Kursleiter kOllzelllriert worden, die noch nie evaluiert bzw. auf jene 
Kursleiler, die im jeweiligen Vorjahr nicht evaluiert worden wärell. 
Mit 201 J sei die Stelle eines lIeuen Ellaluierungse.rperten ausgeSChrie
ben wordeIl und in de, Bewerbullgsphase seieIl keine Evaluierungen 
durchgefül,rt worden. Mit 201 J sei daher eille jährliche Evaluiernngs
quote VOll noch knapp 60 % erreicht worden, waS einer Steigerung um 
ca. JO Prozent zu 2012 eil/spräche. 

Im Jahr 2014 seien gemäß der Empfehlullg des RH alle äfF-Tmiller 
inkl. EDV-Tminer mindestens eilllllal jährlich evaluiert ulld das Eva
luatiollsziel zu 100 % erreicht worden. Dies werde auch kÜllftig der 
Fall sein. 

Neben deli Kursevaluierullgell durch e.rlerne Experten seien im Jahr 
201 J folgende lieue Maßnahmen zur Qualitätssicllerullg im äIF-Kurs
bereich eingeführt wordell: Tei/lleh mer-Befragungen, A usbildullgssta 11-

dards für Tmiller des ÖlF, Unterrichtsslandards für älF-Kurse und 
(Sprach-) Bedarfserhebung im Kursplanungsprozess .md Slandards 
zur Erstellullg von ÖfF-Kurscurricula. 

Im Rah mell der neueIl Qualitätsstandards sei auell eille lieue Exper
till zur Evaluierurlg VOll Kurserl eingeselzt wordell. Weiters sei in der 
2. Hälfte 2014 eine illierorgollisatiollale Arbeitsgruppe zur Elltwick
lung eh,es gemeinsameIl Entwurfs eines ganz/,eitlicl,e/l Qualilätssi
cherullgskonzepts im spmchliclle" Bildullgsbereich etabliert wordeIl. 
Das Ziel eines gemeinsameIl KOllzcpts zur Qualilälssicherung solle 
späler auch anderen Bildungseinrichfullgen zur Übema/lll1e at,gebo
ten werdell. 

23.4 Der RH erwiderte dem ÖIF, dass die eigene interne Vorgabe des ÖIF, 
jeden Trainer pro Jahr zumindest einmal zu evaluieren, nicht wie in 
der Stellungnahme angeführt "bi vor 201 3  nicht in jedem Jahr", son
dern in keinem, innerhalb de überprüften Zeitraums gelegenen Jahr 
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(2006 bis 2012)  erflillt wurde. Die zur Verbesserung der Evaluierung 
gesetzten Maßnahmen sowie die im Jahr 201 4 erreichte Zielsetzung 
des ÖIF vermerkte der RH positiv. 

24.1 ( 1 )  Neben dem ÖIF gab es in Österreich noch weitere Kursveranstal
ter. Dies waren zum einen die vom ÖIF zertifIzierten Kursanbieter (z.B. 
Wirtschaftsförderungsinstitut, Berufsförderungsinstitut und Volkshoch
schulen) und zum anderen weitere, nicht zertifIzierte Kursanbieter. 

Mit Stand 25. November 201 3  gab es österreichweit 288 zertifIzierte 
Kursinstitute. Diese hatten in ihren Kursprogrammen sowohl die allge
meinen Deutschkurse von A l  bis C2, als auch speziell auf Berufsgrup
pen (Pflegeberufe, Büroarbeitskräfte) zugeschninene Sprachkurse im 
Programm. Deutschkurse gemäß der Integrationsvereinbarung (IV'), 
siehe TZ 26) durften nur zertiflzicrtc Kursinstirutc veranstalten. Ziel
gruppe der zertifIzierten Kursinstitute waren IV-Pflichtige44 sowie alle 
Personen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollten. 

(2) Für die in den Integralionswohnhäusern (2006 bis 201 1 )  und in 
den IZ der Bundesländer (ab 2007) abgehaltenen Kurse hob der ÖIF 
keine Kursgebühren ein. 

Mit der Inbetriebnahme des Hauses der Bildung und beruflichen Inte
gration (IZ Wien) im Jahr 2010 erweiterte der ÖIF auch an allen ande
ren Standorten seine Kurszielgruppen. Während vor 2010 nur Asylbe
rechtigte und subsidiär Schutzberechtigte geschult wurden (zu 100 '1b 
vom ÖIF gefördert), konnten ab 2010 auch selbstzahlende Teilnehmer 
und von Unternehmen bzw. Organisationen (z.B. das Arbeitsmarkt er
viceJ gefördcrte Teilnehmer an den Kursen des ÖIF teilnehmen. Dadurch 
konnte der ÖIF ab dem Jahr 2010 Einnahmen durch die Abhalrung von 
Schulungcn lukrieren. Die Einnahmen aus Schulungen im IZ Wien sind 
nachfolgender Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 8: Entwicklung der Einnahmen aus den Schulungen des ÖIF im IZ Wien 

von 2006 bis 2013 

2006 

Einnahmen 0.0 

Quellen: Olf: Darstellung RH 

1 34 

2007 2008 

0.0 0,0 

2009 

in 1.000 EUR 

0,0 

2010 2011 2012 

138.8 301.2 

4] Verordnung der Bundcsministcrin tur Inneres über die Intcgrationsvcrtinbarung (101('
grationsvrrrinbarungs-Verordnung - IV-V); 8GB!. 11 Nr. 449/2005 i.d.g.F . 

.... Migranlen, dir sich aufgrund dcr Inttgrationsnrtinbarung vrrpnichte( haben. inner
halb von lwti lahrtn ausrtichrndr Ocutschkcnntniss( zu C'rw(�n. 
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Bei den Firmenkursen handelte es sich um spezielle Sprachschulungen 
rur Bedienstete aus dem Reinigungsbereich, die zum überwiegenden 
Teil bei den beauftragenden Unternehmen vor Ort durchgeruhrt wur
den. 

Bei der Verrechnung der Stundensätze sowie der Fahrtkosten kam es zu 
unterschiedlichen Vereinbarungen zwischen dem ÖIF und den jewei
ligen Kunden. So wurde beispielsweise einem im sozialen Bereich täti
gen Unternehmen ein geringerer Stundensatz (die Stundensätze lagen 
in den Jahren 2010 bis 201 J zwi chen 28 EUR und 1 54 EUR) verrechnet. 
Eine Reduktion der Stundensätze bzw. einen Verzicht auf die Fahrtko
stenentschädigung gab es auch rur andere Unternehmen aufgrund von 
Pilotprojekten oder einer größeren Anzahl von Unterrichtseinheiten. 
Im Gegensatz dazu verrechnete der ÖIF einem Kunden einen höheren 
Stundensatz, weil wegen der starken Heterogenität der zu schulenden 
Gruppe eine erhöhte Vor- und Nachbereitungszeit erforderlich war. 

24.2 Der RH stellte fest, dass es Überschneidungen hinsichtlich des Kurs
angebots des ÖIF mit dem Angebot anderer Sprachkursanbieter gab. 

Der RH empfahl dem ÖIF, sein Kursprogramm mit jenem der anderen 
Anbieter abzugleichen und bei gleichen Kursangeboten zu evaluieren, 
ob die Entsendung der Kursteilnehmer zu den externen Kursanbietern 
kostengünstiger wäre. Die frei werdenden Ressourcen könnten u.a. rur 
die Weiterentwicklung der Sprachkurse und Nischenprodukte und rur 
die Abhaltung der Prüfungen gemäß Integrationsvereinbarungs-Ver
ordnung (siehe TZ 26) eingesetzt werden. 

24.3 Laut Stellungnallme des äfF würden gemäß der Empfehlung des RH seit 
dem Jahr 201 3 vor EinJühnmg neuer Kursmodule verpflichtend Markt
analysen und Bedarfserhebungen durchgeJühn. Ziel sei es, sicherzustel
lell, dass ausschließlich Kur allgebote implemmtien würdelI, die auf 
dem Kursmarkt elItweder Nischellallgebote darstelleIl oder deli Markt
bedarf unterstützend abdeckell. 

Der Schwerpullkt des äfF habe seit Herbst 201 3 auf dem verstärkren 
Ausbau VOll Nischell-, Pilot- ulld Ergänzungsprodukrell (laut Markr
illdikarorell) ge/egell. Begleirelld dazu seieIl Absrimmullgell mir ande
ren Kursallbierenr im flltegrariollsbereich erfolgr, um Synergiell effek
tiv zu nurzell. Auch aufEbelle der Lalldesillregrationsreferellten sei seir 
2014 das TI,ema der Orgallisarion von bUlldesweiren Deurschkursall
geborfll ulld -jOrdennöglichkeitell behandelt wordell, wo der älF auch 
eilIgeladeIl gewesell sei ulld siell aktiv bereiligr lrabe. 
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25.1 Die Kalkulation der Kurskosten führte der ÖIF auf Basis eines im 
Jahr 2010 von einem Beratungsuntemehmen erstellten Schemas und 
der real angefallenen Kosten des Jahres 201 2 durch. 

Für den Bereich Schulungen wurden die Stundensätze für die beiden 
Kursarten Sprachschulungen und EDV-Schulungen kalkuliert. Berück
sichtigt wurden dabei sowohl die Kosten für das Lehrpersonal und die 
Infrastrukturkosten als auch die Overheadkosten. 

25.2 Der RH erachtete die Kalkulation der Kurskosten als nachvollziehbar. 
Er empfahl dem ÖIF. die Kalkulation der Kursejährlich den steigenden 
Kosten zwecks InOationsabgeltung anzupassen. 

25.3 Der ÖfF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass seit 2014 gemäß der 
EmpJehlung des RH jährlich eine Neukafkufation der Realkosten im 
Kursbereich erfolge, um die tatsächlichen Kosten den akruellen Kur ge
bülrren gegenüberstellen zu können und um so einejundiene, auJ einer 
objektiven Kostenrechnung basierte Preisgestaltung sicherzustellen, die 
auch den geserzlichell Aujlrag des ÖfF zur . Förderullg der sprachlichen 
und berujlicllen Integration der Zielgruppen" berücksichtige. 

26.1 ( I )  Die Integrationsvereinbarung diente der sprachlichen Integration 
von Migranten. die seit dem I .  Juli 201 1 nach Österreich gekommen 
waren und sich dauerhaft in Österreich niederlassen wollten45. Mit der 
Unterzeichnung der Integrationsvereinbarung verpOichteten sich die 
Migranten. innerhalb von zwei Jahren ausreichende Deutschkenntnisse 
zu erwerben. Die Integrationsvereinbarung setzte sich aus zwei aufei
nander aufbauenden Modulen (Modul I - Deutschkenntnisse auf A2-
Niveau und Modul 2 - Deutschkenntnisse auf B I -Niveau46) zusammen. 
deren pOSitiver Abschluss eine Möglichkeir47 für den Erhalt verschie-

• ., Di� Inlegrationsvertinbarung 2011 umfassl Mlgranlc:n (OriitstaatsangC'hörigc:. d.h. Nicht 
EU-Burgtr). 

46 Modul I :  Erwerb von Ktnntnisstn der drutschcn Sprache zur venicftC'n dcmentarcn 
Spr.lchverwendung 
Modul 2: Erwerb von Kenntnis�n der dt"Ul5C'ht'n Sprache: zur Sf'lbstst ndigen Sprach
v('rwendung 

47 Möglichkt'iten wartn: 
- Vorlagt (iots al lgemein anrrkannten NachwC'IRS UMf ausreichende lkutschkennt

nisse gern. § 14 Abs. 2 Z I Nif'derlassungs- und Aur�nth31t5g�t2 - NAG: 
- SchUJ3bschluss. d�r d�r 3I1g�m�m�n Uniy�rsi'älSr�if� im Sinnr dö § 64 Abs_ I drs 

Univ�rsilätsg�tzrs 2002. 8GB!. I Nr. 1 20. od�r �m�m Abschlus5 dnrr �ruf5bil
d('nd�n mlnl�rtn Schul� rntspricht: 

- Aufcnthaltstitd .. ROI-Wciß-Rol-Kanr" grmäß § 41 Abs. I odC'r Abs_ 2 Nird�rlas
sungs- und Aufcnthaltsg�tz - NAG: 

- dir ErfUllung drs Moduls 2 
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dener Aufenthaltstitel sowie der Staatsbürgerschaft war'8. Der Besuch 
eines Sprach kurses war jedoch nicht verpnichtend. 

(2) Die Aufgaben des ÖIF im Rahmen der Integralionsvereinbarung 
waren: 

- die Zertiflzierung von Kursträgern, 

- die Qualitätssicherung, 

- die Bereitstellung der Prüfungsformate ÖIF-Te t Neu (A2 Niveau) 
und Deutsch-Test ftir Österreicher A2 - B I Niveau), 

- die Abrechnung der Bundesgutscheine und 

- die Abwicklung der Prüfungen. 

(3) § 8 der Integrationsvereinbarungs-Verordnung sah vor, dass die 
Abschlussprüfung enrweder durch zwei qualifizierte Prüfer des ÖIF 
oder - im Einvernehmen zwischen dem ÖIF und dem Kursinstitut 
- durch jeweils einen qualifizierten Prüfer des ÖIF und des Kursin
stitut durchzuftihren war. Gemäß Prüfungsordnung des ÖIF durften 
als Prüfer nur solche mit gültiger Prüferlizenz eingesetzt werden.49 
Für die Verlängerung war eine Nachqualifizierung erforderlich. Diese 
Voraussetzung war sowohl ftir Prüfer des ÖIF als auch ftir die Prüfer 
der Kursinstitute erforderlich. 

Diese Regelung wurde mit der Änderung der Verordnung über die 
Integrationsvereinbarung im Juni 201 1  so eingeftihrt. Davor waren die 
Abschlussprüfungen von den Lehrkräften in den Kursen durchzuftih
ren und vom ÖIF stichprobenartig zu überprüfen. 

(4) Der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der Prüfungen sowie der 
Geprüften ftir die Jahre 2007 bis 201 3 zu entnehmen: 

... Mi, dtr C'rslmalig�n En('dung folgrndrf Auft'nthaltstitrl watt'n dit' Dnnstaarsangt'hö

rigr" zur Erfüllung von Modul I vC'rpnichtt't: Rot-Wriß-Rot-Kanr 19lC'ichzritigC' ErfUl

lungsftktion). Rot-Wtiß-Rot-KanC' plus. NI�ulassungslKwilligung. Nl�t'rlassungs�

willigung - ausgenommrn Erwrrbstätigkrlt. Ni�('rlassungslxwil1igung - Angehörigrr 

und Familirnangehörigrf (I 1 401 LV.m. § 8 Niroerlassungs- und Au(rnthaltsgesrtz -

NAG: 8GB!. I Nr. 100/200S Ld.g.F.). 
Es bcsland keine genen:lle POIcht zur Erfüllung von Modul 2. ('In Daurraufrnlhalts

rt<.'ht und dll' StaatsbOrgtrschaft konnlenJrooch nur bc:i Erfüllung des Moduls 2 erwor

�n w�rd�n. 

"9 Die Qualifikation der Prilfer {sowohl der Prufer des ÖIF als auch jener des J�wtiligen 

Kursträgers) wird durch sptziellt Schulungen und den Erwerb eIDer Prilftr1iztnz g�währ
leistet. Oiest' ist bis auf Widerruf. 13ngstens aber dn:i Jahrt gOllig. 

so 8GBI. 11 Nr. 20S vom 28. Juni 2011 
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Tabelle 9: Prüfungen im Rahmen der Integrationsvereinbarung von 2007 bis 2013 

Jahr 

Prüfungen 

Prüfungsteilnehmer 

davon 

positiv bestanden 

bestanden 

negativ 

negativ 

1. Hatbjahr 

QueUen: OfF; Darstellung RH 

1 38 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131 Änderung 2007 
bis 2012 

Anzahl absolut in '10 

386 881 1.005 1.021 1.143 1.101 488 715 185,2 

3.653 8.615 9.907 9.636 11.451 11.693 5.120 8.040 220,1 

2.959 7.051 7.899 7.606 9.324 9.596 4.275 6.637 224,3 

in '10 

81,0 81,8 79, 7 78,9 81,4 82,1 83,5 

Anzahl 

694 1.564 2.008 2.030 2.127 2.097 845 1.403 202,2 

in '10 

19,0 18,2 20,3 21,1 18,6 17,9 16,5 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung standen dem ÖIF 57 Iizensierte 
Prüfer zur Verfügung. Die Anstellung der li zensierten Prüfer beim ÖIF 
erfolgte tageweise und wurde miuels einer Vereinbarung über eine fal l
weise Beschäftigung zwischen dem ÖIF und dem Prüfer durchgeführt. 
Fix angestellte Mitarbeiter des ÖIF kamen bei IV-Prüfungen ausschließ
lich in den Jahren 201 2  (9)-maI) und 201 3  (65-maI) zum Einsatz. 

(5) Zur Sicherung der Unabhängigkeit der I izensierten Prüfer sah die 
ÖIF-Prüfungsordnung vor, dass zum einen Prüfer nicht bei den Kurs
trägem eingesetzt werden durften. an denen sie auch unterrichtet hat
ten, und zum anderen keine Kandidaten geprüft werden durften, die 
vom Prüfer sechs Monate vor der Prüfung selbst unterrichtet wurden. 

26.2 Der RH stellte fest. dass dem Wortlaut der Integrationsvereinbarungs
Verordnung, wonach Prüfungen entweder durch zwei qualifIZierte Prü
fer des ÖIF oder - im Einvernehmen zwischen dem ÖIF und dem Kurs
institut - durch jeweils einen qualifIzierten Prüfer des ÖIF und des 
Kursinstituts durchzuführen, hauptsächlich dahingehend entsprochen 
wurde, dass die Prüfer für den Zeitraum der Prüfungen durch den ÖIF 
angestellt wurden. Ob mit der tageweisen Anstellung von Prüfern der 
Intention des Verordnungsgebers Rechnung getragen wurde. blieb frag
lich. Der RH empfahl dem ÖIF, ausschließlich ÖIF-internes Personal 
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bei den Prüfungen gemäß der Integrationsvereinbarungs-Verordnung 
einzusetzen. 

26.3 Der OfF tei/te in seiner Stellungnafrme mit, dass er im Rahmen der 
Prüfungsplanung sicherstelle, dass die zugeteilten Prüfer des OfF beim 
entsprechenden Kursinstitut nicht als Trainer tätig sein würden. Bereits 
2014 habe der OfF seineji..r angestellten Prüfer erweitert. Des Weite
ren werde aktuell die Wirtschaftlichkeit einer sukzessiven Umstellung 
auf ji..r angestellte Prüfer unter Berücksichtigung der Kostenelfizienz 
der damit verbundenen lröheren Personal- und Reisekosten geprüft. 

26.4 Der RH vermerkte die Erhöhung der rrx angestellten Prüfer des ÖIF 
pOSitiv. Er verblieb bei seiner Empfehlung, bei den Prüfungen gemäß 
der Integrationsvereinbarungs-Verordnung ausschließlich ÖIF-inter
nes Personal einzusetzen. 

Haus der Bildung und beruflichen Integration 

Konzeption 

Bund 201 5/8 

27 Die ersten Überlegungen zum Projekt .Haus der Bildung und beruf
lichen Integration [HABIßI) - Integrationszentrum Wien· stellte der 
ÖIF im September 2007 an. Ziel des Projekts war die Integration von 
Asylberechtigten und Migranten ins österreich ische Berufsleben. Zu 
diesem Zweck wurde das Haus der Bildung und beruflichen Integra
tion als ganzheitlicher Betreuungsansatz konzipien und sollte inte
grationsrelevante Funktionen und Leistungen unter einem Dach ver
einen. Die beab ichligten Kemleistungen waren: 

- Aus- und Weiterbildung, 

- Berufsberatung und Bewerbungstraining, 

- Job-Vermittlung. 

- Arbeits- und Praktikumsplätze (sozialökonomischer BeHieb) und 

- Wohnmöglichkeit [fagesmütter/väter-Wohnheim). 
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Vom Zeitpunkt der ersten Überlegungen im September 2007 bis 
zur Eröffnung im Jahr 2010 forderten der ÖIF und das Kuratorium 
eine Reihe von Unterlagen, Expertisen und Konzepten (Projektstu
die HABIBI, Business-Plan, Zielzahlen und Standortvergleich) an und 
überlegten verschiedene Variantcn und Möglichkeiten, wie z.B. Neubau 
oder Miete eines Gebäudes. Die Entscheidung51 fIel letztendlich auf 
ein Mietobjekt in der Landstraßer Hauptstraße im 3.  Wiener Gemein
debezirk ( 1030 Wien). 

28.1 ( I )  Im Herbst 2008 ging der ÖIF beim ProjeklVorschlag HABIBI und 
bei der Erstellung des Business-Plans noch von einer Nutzfläche von 
ca. 3.000 m2 und monatlichen Mietkosten von bis zu 36.000 EUR 
( 1 2,00 EUR pro m2) exkl. USt aus. 

(2) Das Angebot der letztendlich angernieteten Liegenschaft vom 
März 2009 umfasste bereits eine Nutzfläche von 3.364 m2 zuzüg
lich der direkt zugeordneten Nebenflächen, wie z.B. Stiegen hau , von 
388 m2. Die Monatsrniete sollte 45.309,20 EUR ( 1 2,50 EUR pro m2 rur 
die Nutzfläche und rur die Nebenflächen 8,40 EUR pro m2) betragen. 
Die dem Angebot beiliegende und mit demselben Datum datierte Nutz
flächenaufstellung wies allerdings eine vom Angebot abweichende 
Nutzfläche von rd. 3.696 m2 und rd. 388 m2 aus. 

In der 1 9 1 .  Kuratoriumssitzung vom 26. März 2009 gab der Ge chäfts
ftihrer des ÖIF an, ein geeignetes Mietobjekt (Landstraßer Haupt
straße 26, 1030 Wien) gefunden zu haben. Das entsprechende Ange
bot wurde den Kuratoriumsmitgliedern im Zuge der Einladung zur 
Sitzung übermittelt. Ein Kuratoriumsmitglied regte in der Sitzung an, 
unbedingt Vergleichsangebotc einzuholen und weitere Erkundigungen 
über das, das Angebot legende Unternehmen anzustellen, weil die E
Mail-Adresse des Anbotlegers auf jenes Unternehmen hinwies, das ftir 
den ÖIF die Schätzgutachten ftir den Verkauf dcr Objekte Stromstraße 
und Trinkhausstraße52 erstellte. 

(3) In der 1 92.  Kuratoriumssitzung vom 1 8. Juni 2009 legte der 
Geschäftsftihrer dem Kuratorium ein Gutachten bezüglich des Stand
onvergleichs von vier in Frage kommenden Objekten vor. Weiters legte 
er eine Stellungnahme von einem allgemein becideten und gericht
lich zertifIzierten Sachverständigen zu diesem Standortvergleich vor. 
Seide Gutachter kamen zum Ergebnis, dass - auf der Grundlage der 

.,1 Dir EnlSChtldung wurde In dtr 19), Kuratoriu mssitzung vom 24. Sc:plcmbc'r 2009 von 
den Kuraloriumsmitglinttm mit ('incr StlmmC'nthaltung gtP.illt. 

\1 und das chälzgutachten rur den Verkauf ('incr Wohnung an d('n damaligcn stcllvcr

Irtltndtn GrschäfuführtT 

Bund 2015/8 
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grund ätzlichen Vorgaben des ÖIF - das Objekt in der Landstraßer 
Hauptstraße, 1030 Wien, das bestgeeignete rur den ÖIF sei. Die Vor
gaben des ÖIF waren: 

- Nutzfläche zwischen 3.200 m2 und 3.500 m2, 

- Eignung des Objekts sowohl rur Schulungen, Verpflegung, Aufent
halt und Wohnen, 

- sehr gute öITentliche und individuelle Verkehrsanbindung (Erreich
barkeit) und 

- der Nutzung entsprechende Ausstanung. 

Da die Vorgabe der möglichen Nutzung rur Wohnungszwecke nicht von 
allen Objekten errullt werden konnte, wurde ein Objekt von vornherein 
ausgeschlossen und ein weiteres, bei dem die widmungsrechtliche Frage 
hinsichtlich der Wohnungsnutzung nicht eindeutig geklärt werden 
konnte, auf den drinen Rang gereiht. An erster Stelle wurde das Objekt 
in der Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien gereiht. Begründet wurde 
dies u.a. mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung, der Möglich
keit, Wohnungen einzubauen, und eines elbstständig nutzbaren Zent
ralbereichs (z.B. rur Cafeteria) sowie den geringsten Betriebskosten. 

(4) In der 1 93.  Kuratoriumssitzung vom September 2009 berichtete der 
Geschäftsflihrer des ÖIF, dass das Objekt in der Landstraßer Haupt
straße eine Fläche von 3.752 m2 (3.364 m2 Nutzflächen und 388 m2 
Nebenfläche) aufwies. Die KuralOriumsmitglieder stimmten mit einer 
Stimmenthaltung rur den Standort Landstraßer Hauptstraße. Details 
über den Miervenrag sollten durch die Geschäftsflihrung nochmals 
verhandelt werden, um ein optimale Ergebnis zu erzielen. 

(5) Die dem Mietvertrag vom 27. November 2009 beigelegte Nutzflä
chenaufstellung vom November 2009 umfasste schlussendlich eine 
Nutzfläche von rd. 3.458 m2 und Nebenflächen von 1 . 183 m2. Der 
Mietzins betrug in Summe 48.500 EUR neno pro Monat. Neben dem 
monatlichen Mietzins wurden eine Mietvorauszahlung in der Höhe von 
4,5 Mio. EUR und ein gegenseitiger Kündigungsverzicht rur 1 5  Jahre 
vereinbart. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt im Überblick die Veränderungen der 
Flächenmaße und des Mietzinse für das Projekt HABIBI: 

Tabelle 10: Flächenaufstellung HABIBI - landstraßer Hauptstraße 

Nutzfläche 1 Nebenflächez 

in mZ 3 

Gesamtfläche Mietzins pro 
Monat 

ProjektvorschLag/Business-PLan ca. 3.000 ca. 3.000 

in EUR 

bis zu 36.000 

Angebot vom März 2009 3.364 388 3.752 45.309,20 

NutzftächenaufstelLung vom 
3.696 388 4.084 März 2009 

NutzftächenaufstelLung zum 
3.458 1.183' 4.641 48.500 Mietvertrag 

Buro. Archiv 
Z Stiegenhäuser, Gangf\ächen 
] Zahlen gerundet; Rundungsdifferenzen möglich 
4 Nebenftäche beinhaltet neben Stiegenhaus. allgemeinen Gangen und MuLLraum auch noch GartenfUchen. Terrassen und 

lagerfUchen in der Garage 

QueUen: OIF; Darstellung RH 
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(6) Die Idee, einen sozialökonomischen Betrieb einzurichten. setzte 
der ÖIF nie um. Das Frauenzentrum mit zehn Wohnungen ftir Frauen 
mit besonderen Bedürfnissen wurde ab Mitte 201 1 bis Mitte des Jah
res 201 2  aufgelöst und in Schulungsräume umgebaut. Nach Ansicht des 
ÖIF im Jahr 20 1 3  wurden zu hohe Betriebskosten entrichtet. weshalb 
er zur Zeit der Gebarungsüberprüfung die Höhe der Betriebskosten ftir 
den Vetjährungszeitraum von drei Jahren beeinspruchte ( iehe TZ 3 1 ). 

28.2 Der RH hielt kritisch fest. dass in entscheidungsrelevanten Unterla
gen (Standortvergleiche. NutzwenaufsteJlungen. Kuratoriumssilzungen) 
immer wieder unterschiedliche Angaben hinsichtlich der Flächenauf
stellungen gemacht wurden. Er kritisiene. dass sowohl bei den ver
schiedenen Gutachten nicht die tatsächlichen (die der VenragsersteJlung 
zugrundeliegenden Flächen) Flächen herangezogen wurden. als auch 
das Kuratorium. welches die Zustimmung zur Anmietung des Objektes 
gab. nicht über das vollständige Flächenausmaß inforrnien wurde. 

Weiters stellte er kritisch fest. dass die den Konzepten (Busines Plan. 
Ziel zahlen) zum Haus der Bildung und beruflichen Integration zugrund
gelegte Raumnutzung - wie ftir den sozialökonomischen Betrieb und 
das Frauenzentrum - nicht bzw. nur ftir einen kurzen Zeitraum umge
elzt wurde. Dadurch waren zwei. rur die Standonsuche herangezogene 

und ftir die Auswahl des Objekts wesentliche Kriterien weggefallen. 
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Das Objekt war rur die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung festgestellte 
Nutzung (siehe auch TZ 29) überdimensioniert. Nach Ansicht des RH 
wäre bei einer besseren Planung des Raumbedarfs auch ein Gebäude 
mit weniger Nutzfläche rur die reine Nutzung als Büro- und Schulungs
ort in Frage gekommen. In Anbetracht dessen waren die Mietvoraus
zahlung in der Höhe von 4,5 Mio. EUR und der vereinbarte Kündi
gungsverzicht rur 1 5  Jahre nachteilig, weil sie sich auf die fmanzielle 
und wirtschaftliche Disponibilität des ÖIF negativ auswirkten. 

28.3 Laut Stellungnahme des ÖIF sei bei der Standortauswahl des _Hauses 
der Bildung und Berujlichen lntegration- {HA BIBI) laut Businessplan die 
Frage nach der tatsächlichen Nutljläelrefor kombinierte Schulungs- und 
Wo/rnDlrgebote im Minelpunkt gestanden. In den Kuratoriumssitzungen 
sei demnach ausschließlich von Nutzjläelren ausgegangen worden. Die 
erhöhte Gesamtjläche habe sich zum einen aus der Tatsache, dass einige 
Nebenjläelren fester Bestandteil de Mietobjekts gewesen seien (l.B. Gar
te'rjläelre, Terrassen) und zum anderen aus dem späteren Bedarf an wei
teren Nebe'rjlächen, etwa an Lagerj1äelren im Ga ragen bereich ergeben. 
Die Eil/scheidung for den Standort sei aufgrund einer guten Nutzbar
keit, der Stadtlage sowie der Nähe zur Geselräjlsstelle gefallen. 

Von der im Business-Plan skizzierten Einrichtung eines sozialökono
mischen Betriebs sei Abstand genommen worden, um den wachsenden 
Bedarf an zielgruppenspezijiselren sprach-, berufs- und integrations
fordernden Angeboten prazessorientiert und aufeinander abgestimmt 
zu erweitern. Im Foku sei dabei die Etablierung von Schulungs- und 
Beratungsfonnatell, die Unterbrillgung von weitereIl ÖIF-Teams im 
Gebäude sowie die Ulltervennietung von Räumlichkeiten an Partner
organisationen im Integrationsbereich gestanden. 

Der Betrieb des 2011  errichteten Frauenzell/rums zeige zwei problema
fische Entwicklungen: Einerseits seien die Zunahme schwerer klinischer 
Fragestellungen aufgrund persö,rlicher Schicksale der Bewohnerinnen 
beobachtet worden (Posrrraumatische Stresssyndrome, Angststörungen 
etc.), deren Behandlungen außerhalb der Möglichkeiten des ÖIF gelegen 
seim und ein Wohnen im III/egratianszelltrum Wien (vonnals HABIBI) 
ahne psyelrosaziale Betreuungsdienste vor Ort unmöglich gemacht habe. 
Anderer eits seien im Frauenzentrum Bewohnerinnen - trotz deme'lI
sprechender Vorkehrungen - von Persollen aufgesuelrt worden, we/
eire am Stalldort Sicherheitsproblematiken for Bewo/lllerimren und 
Mitarbeiter verursacht hänen. Eine langfristige Aufrechterhaltung der 
lIotwendigen Sicherheitsstandards habe durch den ÖIF am Standort 
LaIli/straßer Hauptstraße 26 nicht mehr gewä/rrleistet werden können, 
weshalb andere Nutzungszwecke (Ausweitung der Büro- und Schu
IUllgsräume) veralliasst wordell seien. 
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28.4 Der Argumentation des ÖIF, wonach aufgrund des wachsenden Bedarfs 
an zielgruppenspezifischen sprach-, berufs- und integrationsfcir
demden Angeboten von der Einrichtung eines sozialökonomischen 
Betriebs Abstand genommen wurde, vemlochte der RH aufgrund der 
geringen Auslasrung der Schulungsräume (siehe TZ 29) nicht zu fol
gen. Er verblicb daher bei sciner kritischen Feststellung, dass zwei für 

die Standortsuche herangezogene und für die Auswahl des Objekts 
wesentliche Kriterien weggefallen waren, das Objekt für die zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung festgestellte Nutzung überdimensionien war 
und bei einer besseren Planung des Raumbedarfs auch ein Gebäude 
mit weniger Nutzfläche in Frage gekommen wäre. 

29.1 ( I )  Bei der Planung des Hauses der Bildung und beruflichen Integra
tion wurden aufgrund des Business-Plans auch die zu erwanenden 
Zielzahlen zum Projekt HABIBI erstellt. Ausgehend von einer Kurs
raumkapazität von 1 4  Räumen, 20 Kursleitern (mit je 20 Wochenstun
den) und der jeweiligen Kursdauer der angebotenen Kurse ergaben die 
Berechnungen, dass bei einer Dreifach-Belegung [Vormittag, Nach
mittag und Abend) und einer Teilnehmerzahl von 1 5  Teilnehmern pro 
Kurs in Summe 630 Kursteilnehmer pro Tag eine Schulung besuchen 
bzw. 42 Kurse pro Tag abgehalten werden könnten. 

Umgerechnet auf das Jahr würde gemäß den eigenen Zielzahlen eine 
optimale Auslastung bei JJ6 Deutschkursen (28 Kurse zu je einem 
Monat). bei 24 Berufskursen ( 1 2  Kurse zu je sechs Monate) und bei 
4 schulbegleitenden Deutschkursen (2 Kurse zu je sechs Monate), in 
Summe bei 364 Kursen liegen. 

Tabelle 11:  Anzahl Kurse im HA BIBI von 2010 bis 2013 

Jahr 

Deutschkurse 

Berufskursel 

Summe Kurse ( Ist) 

Zielzahlen Summe 

Abweichung Ist-Ziel 

1. Jahr (Start der Schulungen im März) 
1. Halbjahr 
Computerl<urse. Arbeitssuchetraining 

Quellen: ÖIF; Darstellung RH 
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2010' 

67 

16 

83 

2011 2012 2013l 

Anzahl 

159 167 82 

26 23 17 

185 190 99 

364 Kurse pro Jahr 

in "10 

49,2 47,8 

Bund 2015/8 
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(2) Die Anzahl der Schulungsräume hatte sich im Laufe der Zeit erhöht. 
Während im Jahr 2010 noch 1 4  Räume flir Schulungszwecke verwen
det wurden, erhöhte sich die Zahl der Schulungsräume in den Jah
ren 201 1 /20 1 2  durch den Wegfall des Frauenzentrums um zehn Räume. 
Mit Stand November 201 3  waren 25 Schulungsräume in den drei Bau
teilen des HABIBI untergebracht. Auch die Anzahl der im HABIBl täti
gen Lehrkräfte stieg von 21 Personen im Jahr 2010 auf 29 in den Jah
ren 201 1  und 2012 ,  sank im Jahr 201 3 aber wieder auf 25 Lehrkräfte. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die durchschnillliche Auslastung 
der Schulungsräume in den Jahren 2010 bis 201 3  zwischen 2, I und 
2,4 Tagen pro Woche lag. Die durchschnittliche Auslastung betrug 
somit weniger als 50 'lb. Weiters konnte festgestellt werden, dass die 
Au lastung am Vormittag (2.3 bis 2,9 Tage pro Woche) höher war. als 
jene am Nachmittag ( 1 .8 bis 2,2 Tage pro Woche) und dass es - mit 
Ausnahme einer - keine Abendveranstaltungen gab. obwohl dies laut 
Zielzahlen vorgesehen war. 

Tabelle 1 2 :  Auslastung der Schulungsräume 

J�hr 2010' 2011 2012 20132 

Anzahl 

Schulungsräume 14 223 24' 23 

Lehrkräfte im HABIBI 21 29 29 25 

Anzahl Schulungstage pro Jahr 

Vormittag 1.307 2.916 3.586 1.684 

Nachmittag 1.064 2.563 2.254 1.238 

ges�mt 2.371 5.479 5.840 2.922 

Ourchschnitt Schulungstage pro Woche 

Vormittag 32,7 56,1 69,0 64,8 

Nachmittag 26,6 49,3 43,3 47,6 

ges�mt 59,3 105,4 112,3 112,4 

Durchschnitt Schulungstage pro Woche je Schulungsraum 

Vormittag 

Nachmittag 

ges�mt 

Rumpfjohr (Kolenderwoehe 13 bis 52) 
2 Rumpf jahr (Kalenderwoche 1 bis 26) 

2,3 2,5 

1,9 2,2 

2,1 2,4 

1 vier Schulungsraume (ehemals Frauenzentrum) wurden erst ab kalenderwoche l4 genutzt 
, funf Schulungsräume (ehemals Frauenzentrum) wurden erst ab Kalenderwoche 22 genutzt 

QueUen: OIF; Darstellung RH 

Bund 201 5/8 
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1,8 2,1 

2,3 2,4 
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29.2 Der RH kritisierte, dass die Anzahl der vom ÖIF im Haus der Bildung 
und berunichen Integration abgehaltenen Schulungen weit unter den 
eigenen Zielzahlen lag. Er stellte weiters kritisch fest. dass die Auslas
tung der Schulungsräume unter 50 % lag. Außerdem war festzustellen, 
dass am Nachmittag weniger Schulungen veranstaltet wurden als am 
Vormittag bzw. am Abend (abgesehen von einer Veranstaltung) keine. 

Aufgrund des Nichterreichens der Zielzahlen und der geringen Auslas
tung der Schulungsräume empfahl der RH, die Anzahl der Schulungs
räume zu reduzieren sowie die Auslastung der verbleibenden Schu
lungsräume, z,B, durch eine bessere Verteilung über den Tag hinweg. 
zu optimieren, Dadurch könnte einerseits der Auslastungsgrad gestei
gert und andererseits Kosten, z,B. durch Weitervermietung der nicht 
benötigten Räume, reduziert werden. 

29,) Der ÖIF führre in seiner Stellungnahme aus, dass es sich bei den 99 Kursen, 
die in Tabelle I I .Anzahl Kurse im HA BIBI von 2010 - 201 3·  abgebildet 
sind, ausschließlich um bereits abgeschlossene Kurse im IlIlegrarionsull
trum Wien (vomlOls HABIBI) im Oberprüfungszeilraum 2013 (Jänner 
bis Juni 2013) handle. Laufende Kurse, die zwar im Oberprüfungszeit
raum starreten, jedOCh im Juni 2013 noch nicht abgeschlossen waren, 
seien in der Tabelle nicht berücksichtigt. Insgesamt seien im gesamten 
Jahr 2013 im lI11egrationszclllrum Wien 1 79 Kurse abge/lOltell worden, 
im Jahr 2014 seien es illsgesamt 1 8 1  Kurse gewesen. 

Die vollständige Auslastung der Kursräumlichkeiten im Integrations
untrum Wien sei auch Teil der neuen ÖIF-Strategie, den Standort 
gemeinsam mit erternen Kooperationspartnern zu einem Kompetenz
zellIrum für hltegrationsfragen auszubauen. Mit Ende 2014 habe es 
1 8  nutzbare Kursräume am Standort gegeben, Die Teilnehmeranzahl 
sei aufgrund eines reformierren Kursplanungssystems im Jahr 2013 

wesellllich gesteigerr worden. So sei die Anzahl der Kursteilnehmer 
im Jahr 201 3 mit 2. 6 1 6  um knapp 600 Per onen über der Anzahl im 
Jahr 2012 (2.037) gelegen. 

Der Empfehlung des RH folgend seien umfassende Maßnahmen ergriffen 
worden, um die Auslastung der Kursräumlichkeiten und des Integrati
onszelllrums Wien (vomlOls HABIBI) zu erhöhen, wie z,B. die Umstel
lung des Kurs ystems von einem Zwei- zu einem Drei-Scllicht-Betrieb, 
die Eröffnung des Welcome Desk im Juli 2013, die Erhöhung der Zahl 
der Gespräche im Jobcenter im Jahr 2014 um ein Drittel gegenüber 
dem Jahr 2013 (853 Beratungsgespräche) sowie die Ulllervermietung 
von Räumlicllkeiten an Veralllwortungsträger und Partnerorganisati
onen de ÖIF im Integrationsbereich seit dem Jalrr 2014, Weiters hät
ten im Jahr 2014 knapp 250 Veranstaltungen im IlIlegrationszelllrum 
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Wien sial/gefunden, die Hälfte davon abends nacll 1 7  Uhr. Die Auslas
tung der Räumlichkeiten im Integrationszentrum Wien sei Ende 2014 

bei ca .  92 Prozent gelegen. 

29.4 Der RH hielt fest. dass es sich bei den in der Tabelle 1 1  angefühnen 
Zahlen um vom ÖIF dem RH übergebene Daten handelte. Dementspre
chend stellte der RH für das Jahr 201 3  die Daten für das erste Halbjahr 
- wie in Fußnote 2 zur Tabelle 1 1  zum Ausdruck kommt - dar. Die 
nun im Zuge des Stellungnahmeverfahrens bekanntgegebene Anzahl 
der Kurse für die Jahre 201 3  und 2014  nahm der RH zur Kenntnis. 

Die aufgrund der Empfehlungen des RH gesetzten Maßnahmen zur 
besseren Auslastung der Schulungsräume vermerkte der RH positiv. 

30.1 ( 1 )  In dem i m  November 2009 mit dem ÖIF unterzeichneten Mietver
trag für die Unterbringung des HABIBI verpflichtete sich eine Liegen
schaflSverwaltung GmbH als Vermieterin im Zusammenhang mit der 
Mietzinsvorauszahlung für den ÖIF als Mieter Bau-, Adaptierungs
und/oder Ausstattungsleistungen in Höhe von 2 10.000 EUR exkJ. USt 
zu erbringen. 

Am 3. Dezember 2009 traf der ÖIF mit einem Unternehmen eine Ver
einbarung, dass davon ein Betrag im Gegenwcn von 86.000 EUR exkl. 
USt in Form von Baubeueuungsleistungen betreffend die Projektum
setzung seiner Mieterwünsche erbracht werden wird. Unter diese Bau
betreuungsleistungen fielen vor allem: 

- die .Beihilfe und Beratung· von beauftragten Unternehmen des ÖIF 
bei der Projektierung und planlichen Umsetzung der Bauhauptge
werke und bei der baulichen Umsetzung der Eigenleistungen wie 
beispielsweise der Schließanlage und der Sicherheitsanlage sowie 

- die Beihilfe und Überprüfung der Durchführbarkeit der Montagear
beiten von baulich zu integrierenden Elementen wie Tafeln, Video
und Audioelementen. 

Von den Baubetreuungsleistungen ausgeschlossen waren: 

- das Erstellen von Leistungsverzeichnissen. Abnahmen von Leistun
gen und die Rechnungsprüfung. 

- die Projektierung und Planung der Einrichtung und Ausstattung, 
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- die Projektierung und Planung der Schließanlage und aller anderen 
SicherheilSeinrichtungen, sowie Elcktro- und EDV-Planung und 

- die Koordination der am Umzug beteiligten Unternehmen. 

(2) Der Gesellschafter und Geschäftsführer der Vermieterin war gleich
zeitig auch der Gesellschafter und Geschäftsführer jenes Unterneh
mens, an das die Baubetreuungsleistungen übenragen wurden. Darü
ber hinaus handelte es sich dabei um das eibe Unternehmen, das für 
den ÖIF Schätzgutachten für den Verkaur der Objekte Stromstraße und 
Trinkhausstraße53 (siehe TZ 1 6) erstellte. 

(3)  Die Vermieterin erbrachte von den vereinbanen Bau-, Adaptie
rungs- und/oder Ausstanungsleistungen von insgesamt 2 10.000 EUR 
rd. 41 <\b in Form von Baubetreuungsleistungen. Der ÖIF übernahm 
darüber hinaus rd. 1 97.000 EUR an Bau- und Adaptierungsarbeiten, 
beispielsweise für das Verlegen von PVC-Böden, den Anstrich der Aur
zugsponale und -türen, den Anstrich der Archive, den Einbau von 
zusätzlichen Duschen, den Umbau von Kursräumen und die Elektroin
stallationen und Beleuchtungen. In der 1 9 1 .  Kuratoriumssitzung vom 
26. März 2009 wies der Kuratoriumsvorsitzende daraur hin, dass laut 
Anbot die Vermieterin sämtliche Böden, Wände und Decken überar
beiten und Aufzüge, Stiegenhäuser und Brandschutzmaßnahmen aur 
den LetzlStand bringen würde. 

(4) Die Leistungserbringung errolgte im Zeitraum vom 1 .  Septem
ber 2010 bis zum 23. März 201 1 .  Da noch nicht alle Mängel, wie bei
spielsweise der Umbau des Raucherhors oder die Ausbesserung der 
Sprünge in den Wänden, wie vereinban behoben wurden, behielt der 
ÖIF zunächst 10.000 EUR der Rechnungssumme ein. Unter dem Hin
weis, dass die Malerarbeiten ausgefühn wurden und die Benützung des 
Raucherhors bestätigt wurde, gab der ÖIF den einbehaltenen Betrag 
im Oktober 201 1  zur Überweisung rrei. 

(5) Ende des Jahres 201 2 bildete der ÖIF eine Rückstellung in Höhe 
von 200.000 EUR für Instandhaltungen im HABIBI. 

(6) Im Jahr 201 3 bestanden zwischen dem ÖIF und der Vermieterin 
Meinungsverschiedenheiten aurGrund von nach wie vor unbehobenen 
Mängeln im Mietobjekt und der mangelnden Leisrungserbringung der 
Hausverwaltung (siehe auch TZ 3 1 ). 

\J und das SchJtzgutachtrn filr den Vrrkaur C'incr Wohnung an den damaligen s!cllvtr 
Irrtc:ndc:n Gesch:iflsfilhrtr 
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30.2 Der RH wies kritisch darauf hin. dass der Geschäftsflihrer und GeseIl
ehafter der Vermieterin zugleich auch der Geschäftsführer und Gesell

schafter jenes Unternehmens war, das der ÖIF mit den Baubetreu
ungsleistungen beauftragte. Er wie dabei auf die Problematik der 
personellen Verflechtung hin, wenn die Vermieterin im eigenen Haus 
Baubetreuungsleistungen für den Mieter übernimmt. Da von diesen 
Leistungen darüber hinaus typische Tätigkeiten im Rahmen einer Bau
aufsicht au geschlossen waren, beurteilte der RH den dafür vereinbar
ten Betrag in Höhe von 86.000 EUR als zu hoch. 

Zudem waren teilweise Bauleistungen, die bereits bei der Übergabe des 
MielObjektes erbracht hätten sein sollen. dem ÖIF als Zusatz wünsche 
verrechnet worden. In die em Zusammenhang wies der RH auch auf 
die mit 200.000 EUR nach nur dreijähriger Nutzung gebildete Rück
stellung für Instandhaltungsmaßnahmen im Mietobjekt hin. 

31.1 ( I )  Der ÖIF war mit der von der Vermieterin beauft ragten Hausverwal
tung aufgrund mangelnder Leistungserbringung und den damit ver
bundenen zu hohen Betriebskosten unzuFrieden. Nach vorheriger Kor
respondenz zwi ehen dem ÖIF und der Hausverwaltung teilte daher 
der Rechtsanwalt des ÖIF am 3.  September 201 3  in einem Brief an die 
Hausverwaltung und an die Vermieterin mit, dass, trotz mehrfacher 
Rüge. Mängel nach wie vor unbehoben eien. 

(2) Der Rechtsanwalt des ÖIF verwies in dem Schreiben unter ande
rem auf die defekten Außenjalousien, defekte bzw. nicht reparierbare 
Fenster, funktion unfahige Kipp-, Öffnungs- und SchließsteIlungen, 
schwergängige Außenjalousien, die unterdimensionierte Heizungs
anlage bzw. die unzureichende Wärmedämmung. thermisch unzu
reichend isolierte Glasbausteine in den Gängen. kleine und größere 
Risse und Sprünge im Mauerwerk, eine unzureichende Abdichtung 
der Terrassengeschoße und den daraus resultierenden Wassereintritt 
in den darunter liegenden Büroräumlichkeiten, die Schimmelbildung 
und Schädigung des Innenputzes, den teilweisen Wassereintrill in den 
Archivräumen bei stärkeren Regenfallen, die starke Verschmutzung 
eines Archivraums über das Straßengiller. die Schimmelbildung an den 
Wänden im Stiegenhaus im ersten Untergeschoss und darauf, dass die 
Nutzung der vier Innenhöfe nicht möglich sei. 

Des Weiteren führte der Rechtsanwalt des ÖIF an, dass das vom Haus
verwalter beauftragte Unternehmen die aus dem Betreuungsvertrag 
geschuldeten Leistungen entweder gar nicht oder mangelhaft erbracht 
hatte. Im Gegenzug würde sie jedoch ein - entsprechend den vom ÖIF 
eingeholten Vergleichsanboten - weit überhöhtes Entgelt in Rechnung 
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stellen. Daher beeinspruchte der Recht anwalt de ÖIF die in Rech
nung gestellten Betriebskosten ftir den Verjährungszeitraum von drei 
Jahren als unangemessen hoch, nicht nachvollziehbar und nicht not
wendig. Für die Hausverwaltung wurde pauschal einen Nettobetrag 
von rd. 101 .000 EUR pro Jahr in monatlichen Teilbeträgen an den ÖIF 
weiterverrechnet. 

Darüber hinaus habe eine Firmenbuchabfrage gezeigt, dass der allein 
zeichnungsberechtigte Geschäftsftihrer des mit der Betreuung beauf
tragten Unternehmens _den gleichen Nachnamen trug wie der Haus
verwalter-. Der Rechtsanwalt ersuchte daher um Bekanntgabe etwai
ger bestehender verwandt chaftlicher Bande mit dem Hinweis auf eine 
mögliche strafrechtliche Relevanz. 

(3) Nach weiterer Korrespondenz und einer Besprechung zwischen Ver
tretern des ÖIF und der Vermieterin am 1 4. November 201 3 teilte der 
Geschäflsflihrer der Vermieterin am 4. Dezember 201 3 mit, dass das 
Vertragsverhältnis zur Hausverwaltung nicht kurzfristig gelöst wer
den könnte. Nach Ablauf der Venragslaufzeit stellte er aber eine Aus
schreibung in Aussicht. Des Weiteren konnte er mit der Hausverwal
tung vereinbaren, das beginnend mit I .  Oktober 201 3  das monatliche 
Entgelt, unter Anpassung des Leistungskataloges. 7.239 EUR exkl. USt 
betrug. Er übermittelte darüber hinaus eine Liste der durchzuftihren
den Erhaltungsmaßnahmen in der seiner Ansicht nach alle von der 
Mieterin monierten Mängel aufgelistet waren. 

(4) Daraufhin teilte der Rechtsanwalt des ÖIF am 1 8. Dezember 201 3 
der Vermieterin mit. dass es flir ihn nicht nachvollziehbar war, aus weI
chen Gründen die Hausverwaltung nicht kurzfristig gekündigt werden 
könnte. Auch die Reduktion der Pauschale flir die Hausbetreuung würde 
die Situation nicht entschärfen und für weiterhin nicht erbrachte Leis
tungen ein zu hohes Entgelt darstellen. Außerdem bleibe die Frage, wie 
mit den seit Beginn des Mietverhältnisses geleisteten Überzahlungen 
vorgegangen werden ollte, unbeantwortet. 

(5) Der ÖIF setzte flir die Behebung der Mängel eine Nachfrist bis zum 
Frühjahr 2014 und wies ausdrücklich darauf hin. dass der wesent
lichste Mangel einer unterdimensionierten Heizanlage. die unzurei
chende thermische Isolierung der Fenster und die fehlende Wärmedäm
mung in der Aunistung der Vermieterin fehlte. Offen blieb, in welchem 
Umfang der Mietzins mangelbedingt zu reduzieren war. 

Der Rechtsanwalt forderte die Vermieterin auch auf, den Vertrag mit 
der Hausverwalrung bis längstens 1 5. Jänner 2014 zu beenden. Ande
renfalls stellte er den Rücktritt von der Zusatzvereinbarung zum Miet-
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vertrag in Aussicht. Das häue zur Folge. dass die geleistete Miet
zinsvorauszahlung in der Höhe von 4.50 Mio. EUR (siehe TZ 28) 

zurückgefordert oder auch der ab 1 .  Jänner 201 4  zu leistende Miet
zins zurückbehalten werde. 

31.2 Für den RH war nicht nachvollziehbar. warum der ÖIF ein Mietobjekt 
übernahm. da s derart gravierende Mängel aufwies und daftir auch 
noch eine Mietvorauszahlung leistete. 

Wenngleich der RH nicht verkannte. dass der ÖIF nicht Auftragge
ber der Hausverwaltung war. kritisierte er in diesem Zusammenhang 
jedoch. dass durch eine derartige Gestaltung von Auftragsverhällnis
sen die Objektivität zur Beurteilung der Leistungserbringung durch 
den Auftraggeber stark eingeschränkt wurde. Zudem verwies der RH 
auf die vom Rechtsanwalt des ÖIF aufgezeigte mögliche strafrecht
liche Relevanz. 

Bezüglich der von der Vermieterin a ngeftihrten kurzfristig nicht mög
lichen Kündigung der Hausverwaltung vermisste der RH die rechtzei
tige Einleitung von rechtlichen Schriuen seitens des ÖIF. zumal eine 
mangelhafle Leistungserbringung vorlag. 

31.3 Laut Stellungnahme des ÖIF habe es zum Zeitpunkt der Anmietung des 
Objekts Landstraßer Hauptstraße 26 für den ÖIF keine wesellllichen 
H;,rwdse auJ graviewrde Objektmängel gegeben. Verdeckte Mängel 
härten sich ersr nach Inberriebnahme des Hausberriebs herausgestelIr. 
Basierend auJ den InJonnarionen des Ösrerreichisclren Verbands der 
Immobilienwirtsclraft habe der Hausverwalter im Auftrag der Hau ci
genrümerin die Verwaltung der LiegensclraJl durchgeführt. Er sd dabei 
Srellvertrerer und habe die entspreclrendell Tärigkeirell auJ Recllllung 
der Eigenrümerin durchgeführt. 

AuJgrund von Einwendungen des ÖIF zu Berriebskosrenabreclllrullgen 
und Betreuungsldstungen der damaligen Hausverwaltullg habe der ÖIF 
die Betriebskostenzahlungen im August 2013 eingesrellt. Nach lang
wierigen Verhandlullgen sei im April 2014 ein außergerichtlicher Ver
gleich zwischen dem Eigentümer des Objektes und dem ÖIF gesclrlo sen 
wordeIl. Dabei sd u.a. verdnbart worden, dass die vom ÖIF gerügren 
Mängel innerhalb einer Frisr von 12  Monaten be/roben würden. Es 
sd darüber hinaus die Lösung des Vertragsverhälrnisses zur Hausver
waltung und die BeauJlragung einer neuen Hausverwaltung mit Som
mer 2014 vereinbart worden. was bereit geschehen sd. 
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31.4 Der RH erwiderte. da s Mängel wie bspw. die fehlende Wärmedäm
mung oder die Unmöglichkeit zur Nutzung der vier Innenhöfe bereits 
zum Zeitpunkt der Anmietung hätten auffallen müssen. 

32.1 (I) Die Tätigkeit des ÖIF war nicht auf Gewinn ausgerichtet und ver
folgte den gemeinnützigen Zweck der Förderung der Integration von 
Personen mit Migrationhintergrund in Österreich. 

(2) Das Fondsvermögen bestand gemäß der gültigen Satzung aus Eigen
tums-. Miet- und Zuweisungsrechten an Wohnungen. Durch den voll
ständigen Verkauf der Wohnungen bestanden im Fondsvermögen ab 
dem Jahr 201 1 keine Eigentumsrechte mehr. Ein neuerlicher Erwerb 
von Wohnungen war nicht geplant. Darüber hinaus bestand das Fonds
vermögen aus Zuweisungen des Bundes. anderer Gebietskörperschaf
ten. des UNHCR und anderer juristischer oder natürlicher Personen. 
Ferner bestand das Fondsvermögen aus Zinsen und sonstigen Erträg
nissen des Fondsvermögens sowie aus zweckgebundenen Mineln. die 
von Auftraggebern dem Fonds fUr die DurchfUhrung von Projekten 
üben ragen wurden. 

(3) Der ÖIF wandte freiwillig die Vorschriften des UGB zur Rechnungs
legung fUr Kapitalgesellschaften an. Ab dem Jahr 201 1 war der Fonds 
aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Stiftungs- und Fondsge
setzesS4 prüfu ngspflichtig. Die Wirtschaftsprüfungen der Jahresab
schlüsse 201 1 und 201 2  fUhrten zu keinen Einwendungen. 

(4) Die laufende Buchhaltung und die Lohnverrechnung waren an 
eine Steuerberatungskanzlei ausgelagert. die auch die Jahresabschlüsse 
erstellte. Die Steuerberatungsgesellschaft war im gesamten überprüf
ten Zeitraum mit diesen Aufgaben und der Beratung in allen ande
ren steuerlichen Belangen betraut. Der ÖIF wendete in den Jahren 
von 2006 bis 201 2 dafUr Honorare in Höhe vOn rd. 551 .000 EUR auf. 

(5) Dem ÖIF-Team Finanzen und Controlling - bestehend aus drei 
Mitarbeitern - verblieben als Kernaufgaben die Vorkontierung. der 
Zahlungsverkehr. das Mahnwesen. die Kontrolle der Kassabücher. das 
Mitwirken bei der Budgeterstellung und die Kontrolle der Standort
und Projektabrechnungen. 

,. § J2 Ab,. a 8und<s-Stiftungs- und Fond,g=tz 8GBI. Nr. 1 1 / 1975 i.d.g.F. 
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32.2 Der RH hob positiv hervor, dass der ÖIF die Vorschriften des Unter
nehmensgesetzbuches, über die gesetzlichen Erfordernisse hinausge
hend, freiwillig anwendete. 

Angesichts des hohen Auslagerungsgrads im Rahmen de Rechnungs
wesens und der damit verbundenen Kosten empfahl der RH, Vergleichs
angebote fiir die steuerl iche Beratung einzuholen, um damit die anfal
lenden Kosten evaluieren zu können. 

32.3 Der ÖfF teilte mit, dass er der Empfehlung des RH nachkommen und 
Vergleichsangebote für die Buchführung und Lohnverrechnung sowie 
steuerliche Beratung eil/llOlen werde. 

33.1 ( I )  In den Jahren 2006 und 2007 war im ÖIF kein Controlling einge
richtet. Eine Stelle fiir Controlling wurde erst 2008 geschaffen. Seit 
April 2009 lag das Controlling bei der Teamleiterin fiir Finanzen und 
Controlling. 

Als standardisierte Auswertung aus dem Controlling erstellte der ÖIF 
eine Ausgabendarstellung. Darin waren die Ausgaben den einzelnen 
Bereichen des ÖIF wie z.B. der Basisstruktur, den Integrationszentren, 
dem Haus der Bildung und beruflichen Integration und den verschie
denen Teams Sprache, Personal, Finanzen und Controlling, Kommuni
kation, Informationstechnologie und dergleichen zugeordnet. In die
ser Auswertung stellte der ÖIF die Ist-Ausgaben den Soll-Ausgaben 
monatlich gegenüber und konnte so den Vollzug des Budgets kont
roll ieren. Abschreibungen und Erlöse waren in den Au wertungen 
nicht enthalten. 

(2) I m  Jahr 2010 beauftragte der ÖIF ein Beratungsunternehmen mit 
der Entwicklung eines Controlling-Instrumentes für die regelmäßige 
Überprüfung im laufenden Betrieb des Hauses der Bildung und beruf
lichen Integration und der Erarbeitung einer Kalkulationsgrundlage 
zur möglichen Preisgestaltung der don angebotenen Leistungen wie 
Sprachkurse und Raumvermietungen. Der ÖIF erstellte auf Basis der 
Beratungsleistung beispielsweise Kalkulationen fiir die Verrechnung 
von Sprachkursen. 

33.2 Der RH erachtete die vom Controlling erstellten Auswertungen für den 
Vollzug des Budgets und eine laufende, steuerungsbezogene Überwa
chung der Au gaben rur zweckmäßig; dies konntejedoch eine kosten
rechnerische Kalkulation nicht ersetzten. Bezüglich der Kalkulationen 
auf kostenrechnerischer Ba is verwies der RH auf seine Beurteilung 
und Empfehlung in TZ 25. 
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34.1 ( I )  Die Akliva und Passiva des ÖIF entwickelten sich von Anfang 2006 

bis Ende 201 2 wie folgt: 

Tabelle 13: Bilanz des ÖIF 

Aktfva 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verlnderung 
2005 bis 2012 

31. Dezember 
in Mio. [UR absolut in ,. 

in Mio. EUR 

Immaterielles 
2,17 2,11 2,08 2,21 1,75 1,59 1,58 1,49 0,68 - 31,3 Antagevermögen 

Sachanlagen 3,26 3,04 2,68 1,70 0,73 0,49 0,44 0,45 - 2.8\ - 86,2 

Summe Anllgevermogen 5,43 5,15 4,76 3,91 2,48 2,08 2,02 1,94 - 3,49 - 64,3 

Forderungen 2.41 2,14 2,19 3,96 4,94 2,17 3,03 2,02 - 0,39 - 16,2 

Kassa. Guthaben bei 
1.26 3,66 6,49 3.17 5,12 5,36 9,68 8,13 6,87 545,2 

kreditinstituten 

Summe Umllufvermögen 3,67 5,80 8,68 7#13 10,66 7,53 12,71 10,15 6.48 176,6 

aktive Rechnungs< 
0,01 0,01 0,01 0.07 3,55 4,50 3,84 3,25 3,24 32.400,0 

abgrenzung 

SU .... AktIv. ',11 10," 1),45 11,11 16,69 14,11 11,57 15,34 ',23 61,4 

Fondsvermögenl 5,79 5,90 6.09 6,11 6,11 9,56 9,56 9,57 3,78 65,3 

Rücklagen 0,09 0,09 2,04 2,95 3,45 0,00 0,00 0,52 0,43 477.8 

RücksteUungen 0,23 0,82 0,64 0,12 1,44 1,11 2,57 2,49 2,26 982,6 

Verbindlichkeiten 2,81 3,62 4,28 1.30 5,69 1 ,91 5,57 1,93 - 0,88 - 31,3 

passive 
0,19 0,53 0,40 0,03 0,00 0,93 0.81 0,83 0,64 336,8 

Rechnungsabgrenzung 

su ..... rurtv. 1,11 10,96 13,45 11,11 16,69 14,11 11,57 15,34 6,23 61,4 

fondsvermögen inklusive Gewinn/Verlust des Jahres 

Ouelle: JahresabschlDsse ÖIF 

Das immaterielle Anlagevermögen bestand zu Beginn des Jahres 2006 

mit 2, 1 7  Mio. EUR vor allem aus Einweisungsrechten in Genossen-
schaftswohnungen. Bis zum Jahr 201 2  verminderte sich das immate-
rielle Anlagevermögen durch die Verringerung der Einweisungsrechte 
auf 1 .49 Mio. EUR. 

Das Sachanlagevermögen betrug Anfang des Jahres 2006 rd. 
3.26 Mio. EUR und besland vor allem aus EigentumSWOhnungen 
(2,99 Mio. EUR). Durch den vollständigen Verkauf der Wohnungen 
reduzierte der ÖfF seine Sachanlagen bis Ende des Jahres 201 2  um 
66,2 % auf rd. 0,45 Mio. EUR. 
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Die Forderungen betrafen Ende des Jahres 201 2 vor allem Forderungen 
aus Kautionen, Regressansprüche an das BMI im Zusammenhang mit 
den Rechtsberatern und Forderungen gegenüber dem Finanzamt. 

Unterden liquiden Mitteln waren auch Treuhandkonten der Europäischen 
Fondsss, über deren Guthaben der ÖIF nicht frei verfügen konnte, aus
gewiesen. 

Die aktive Rechnungsabgrenzung betraf mit 3,05 Mio. EUR im Jahr 201 2 

die Abgrenzung einer Mietvorauszahlung für das Haus der Bildung 
und beruOichen Integration. Die ursprüngliche Höhe der Vorauszah
lung betrug 4,50 Mio. EUR. 

(2) Das Fondsvermögen erhöhte sich von Anfang des Jahres 2006 bis 
Ende des Jahres 201 2 um 3,78 Mio. EUR. Die Erhöhung des Fonds
vermögens im Jahr 2010 resultiene aus der Übenragung der Rücklage 
in Höhe von 3,45 Mio. EUR, die der ÖIF in den Jahren 2007 bis 2009 

auch aus den Erlösen aus den Wohnungsverkäufen bildete. 

Die Rückstellungen bestanden zu Jahresende 20 1 2  mit 1 ,76 Mio. EUR 
vor allem für InstandselZungen und mit 275.000 EUR für anhängige 
Verfahren mit Rechtsberatern, die als freie Dienstnehmer im ÖIF ein
gestuft waren, aber auf die Feststellung eines echten Dienstverhält
nisses geklagt hatten. Daneben beinhalteten die Rückstellungen noch 
Personalrückstellungen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden bis Ende des 
Jahres 201 2 durch den Verkauf der Wohnungen deutlich abgebaut. 

Die passive Rechnungsabgrenzung im Jahr 201 2  beinhaltete vor allem 
die Abgrenzungen eines im Voraus erhaltenen Zuschusses zur Miet
vorauszahlung an das HABIBI vom Wien er Stadterweiterungsfonds in 
ursprünglicher Höhe von 1 ,00 Mio. EUR. Von diesem Zuschuss stan
den am Ende des Jahres 201 2  noch rd. 800.000 EUR in der passiven 
Rechnungsabgrenzung. 

34.2 ( I )  Der RH stellte fest, dass der ÖIF seine Aktiva über die Jahre von 
Anfang 2006 bis 201 2 um 6,23 Mio. EUR erhöhte. Dies war auf den 
Anstieg der liquiden Mittel und auf die Erhöhung der aktiven Rech
nungsabgrenzung durch die Vorauszahlung der Miete für das Haus 
der Bildung und beruOichen Integration in Höhe von insgesamt 
4,50 Mio. EUR zurückzuführen. Ende des Jahres 201 2  bildete diese 
Vorauszahlung rd. ein Fünftel der Bilanzsumme. Demgegenüber stand 

1)<; Europ2isc::h(r Int�gration5fonds (ElF) und EuropäischC'r F10chtlingsfond.5 IEFF) 
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eine Verringerung des Anlagevermögen durch den Verkauf der Eigen
tumswohnungen und die Verminderung von Einweisungsrechten in 
die Genossenschaftswohnungen. 

(2) Des Weiteren stellte der RH fest, dass die Erhöhung des Fondsver
mögens mit einer erheblichen Substanzverringerung im Anlagever
mögen im Zusammenhang stand. Das Fondsvermögen inklusive der 
unversteuerten Rücklagen betrug sowohl Anfang des Jahres 2006 als 
auch Ende des Jahres 201 2 rd. zwei Drittel der Bilanzsumme, obwohl 
sich auch die Rückstellungen und die passive Rechnungsabgrenzung 
erhöhten. 

Gewinn- und Verlust- 35.1 Die Enragslage des ÖIF entwickelte sich von 2006 bis 201 2 wie folgt: 
rechnung 

Tabelle 14: Gewinn- und Verlustrechnung des ÖIF 

31. 0ezember 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verlnderung 
2006 bis 2012 

in Mio. EUR 
absolut in ,. 

in Mio. EUR 

Dienstleislungserlöse O.oJ 0,11 0,35 0,52 0,25 0,43 0,75 0,72 2.400.0 

öffentliche luschO.sse 6.26 8,24 10.48 8.67 8,37 9.49 10,55 4,29 68,5 

Mielerlöse 1,37 1,24 1,26 0,62 0,25 0,17 0,16 - 1,21 - 88.3 

. u_ 7,66 9,S9 12,09 9,11 1,17 10,09 11,46 3,1 49,' 

sonstige betr. Erträge 0,48 1,07 0,72 0,34 0.70 0,44 0,70 0,22 45,8 

. Ietrte  .... � 1,14 10,66 12,11 10,15 ',57 10,53 12,16 4,02 49,4 

bezogene Leistungen 2,24 3,35 5,07 2,27 2,27 2,71 2,23 - 0,01 - 0,4 

Personalaufwand 2,58 2,78 3.56 3.91 4.05 4,51 5.51 2,93 113,6 

Abschreibungen 0,34 0,38 0,45 0,37 0,36 0,31 0,33 - 0,01 - 2,9 

sonstiger Aufwand 2,89 2,14 2,94 3,15 2,92 3,04 3,61 0,12 24,9 

500_ AufwIll4ll 1,05 1,65 12,02 9,70 9,60 10,57 11," 3,63 45,1 

8etriebsergebnis 0,09 2,01 0,79 0,45 - 0,03 - 0,04 0,48 0,39 433.3 

Finanzergebnis 0,03 0,12 0,14 0,06 0,02 0,05 0,04 0,01 33,3 

• E&T 0,12 2,13 o,n 0,51 - 0,01 0,01 0,52 0,4 nu 

QueUe: Jahresabschlüsse OIF 

Am stärksten stiegen mit 4,29 Mio. EUR die öffentlichen Zuschüsse, 
die ausschließlich Beiträge des BMI beinhalteten. Unter den sonstigen 
betrieblichen Erträgen waren auch die Erträge aus den Wohnungs-
verkäufen von insgesamt 1 ,66 Mio. EUR ausgewiesen. Die Dienstleis-
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tungserlöse stiegen von 2006 bis 201 2 um rd. 720.000 EUR aufgrund 
von vermehrten Eigenleistungen aus dem Verkauf von Kursen und den 
Erlösen aus Prüfungsgebühren. Demgegenüber sanken Mieterlöse auf
grund der Veräußerung der Wohnungen und dem Schließen der Inte
grationswohnhäu er um 1 ,2 1  Mio. EUR. 

Die größte Aufwandsposition stellte der Personalaufwand dar. der von 
2,58 Mio. EUR im Jahr 2006 auf 5,51 Mio. EUR im Jahr 201 2  bzw. um 
1 1 3,6 <!b stieg. Die Steigerung war laut ÖIF vor allem mit der Erhö
hung des Personalstandes und einer Steigerung der QualifIkation zu 
begründen. 

Durch den Rückzug des ÖIF aus seinem ursprünglichen Kerngebiet der 
Wohnraumbereitstellung und dem damit verbundenen Strategiewech
sel, gewannen die Themen Sprache, Bildung, Beruf und gesellschaft
liche Integration tark an Bedeutung. Daher stellte der ÖIF auch höher 
qualifIziertes Personal ein. Anfang des Jahres 2006 waren 67,49 Voll
zeitäquivalente [VZÄ) beschäftigt. Bis zum Jahr 201 1  stieg der Per
sonalstand zunächst um 9, 19  vZÄ an. Im Jahr 201 2  übernahm der 
ÖIF die vorher als freie Mitarbeiter tätigen Deutschtrainer in regu
läre Dienstverhältnisse, wodurch es zu einer weiteren Steigerung von 
20.75 VZÄ kam. 

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfIelen durchschnitt
lich rd. zwei Fünftel auf die Instandhaltungen, nahezu ein Drittel ent
fIel auf Mieten und Betrieb ko ten. Mehr als ein Zehntel der onstigen 
betrieblichen Aufwendungen entfIel auf Beratungsleistungen Dritter. 

35.2 Der RH stellte fest. dass der ÖIF seine Betriebsleistung im überprüften 
Zeitraum um 4,02 Mio. EUR erhöhen konnte. Dies war allerdings zum 
Großteil auf die Beiträge des BMI zurückzuführen. die mit rd. 86,7 <!b 

der Betriebsleistung des Jahres 201 2  den vorwiegenden Teil der Ein
nahmen des ÖIF bildeten. 

Darüber hinaus stellte der RH fest. dass die Aufwendungen von 2006 

bis 201 2 um 3,63 Mio. EUR bzw. 45, 1 <!b stiegen. Davon entfIelen 
alleine 2,93 Mio. EUR der Steigerung auf die Personalaufwendungen. 

Dem gestiegenen Aufwand von 3,63 Mio. EUR standen somit Erhö
hungen der Enräge von 4,02 Mio. EUR gegenüber. Somit konnte die 
Erhöhung des AuFwandes kompensiert werden. wobei der RH darauf 
hinwies, dass nur ein geringer Tei l  aus den Dienstleistungserlösen 
stammte, der Großteil aus Beiträgen des BMI. 
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Allgemeines 

36 Die Bestellung des Geschäftsführers des ÖIF unterlag den Bestim
mungen des Stellenbesetzungsgesetzes des Bundes. BGB!. I Nr. 26/ 1998 
i.d.g.F .. Dieses regelte z.B. die transparente Durchführung eines Aus
schreibungsverfahrens. die Verpflichtung zur Besetzung ausschließ
lich aufgrund der Eignung der Bewerber und Vorgaben zur Feststel
lung dieser Eignung. 

Die Venräge der Geschäftsftihrer unterlagen der Venragsschablonen
verordnung des Bundes. BGB!. 1 1  Nr. 254/ 1 998 i.d.g.F. Diese bestimmte. 
das Verträge von Leitungsorganen schriftl ich abzuschließen waren. 
nur Regelungen über Venragselemente enthalten durften. die in der 
Vertragsschablonenverordnung vorgesehen waren. und sich an den in 
der jeweiligen Branche üblichen Verträgen orientieren mussten. Mög
liche Vertragselemente waren z.B. Laufzeit. Entgelt. Arbeitszeit. Dienst
kraftwagen. Urlaub oder Abfertigungen. Weiters war im Vertrag der 
Inhalt der Tätigkeit unter Anführung der rechtlichen Grundlagen mög
lichst genau zu umschreiben. 

Der RH hatte sich anlässlich einer früheren Gebarungsüberprüfung 
von Managerverträgen umfassend mit den Regelungen des Stellen
besetzungsgeselzes und der Vertragsschablonenverordnung ausein
andergesetzt.s6 

Im überprüften Zeitraum kam es beim ÖIF einmal (Ende 201 2) zu einer 
Neubesetzung der Funktion des Geschäftsftihrers. 

Venrag des Anfang 2002 bestellten Geschäftsführers 

31.1  ( I )  Der ÖIF bestellte Anfang 2002 den ersten von zwei Geschäftsfüh
rern, die diese Funktion im überprüften Zeitraum ausübten. 

Der Dienstvenrag war ursprünglich auf ftinf Jahre bis Ende 2006 befris
tet. Als Monatsbezug wurde anfangs die Einstufung v l /4 herange
zogen. Die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Tätigkeiten wurden in 
einer Arbeitsplatzbeschreibung, die Bestandteil des Dienstvenrages 
war, detailliert umschrieben. 

In den folgenden Jahren gab es mehrere schriftliche Änderungen des 
Dienstvertrags wie folgt: 

0,6 Vtnrägt der grschäftsfOhrt'ndtn ultungsorganc in öfftnthchen UntcmthmC'n. Rtiht 
Bund 2011/7. 
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Tabelle 1 5: Übersicht Änderungen des Geschäftsführerdienstvertrags 

Änderung Datum Wirksamkeit 'eschlusstassung Kuratorluml Übereinstimmung mit 
AufsichtsratI Vertragsschablonenverordnung 

Anpassung Bezüge I. Jä nner 2006 nein keine Regelung in Vertrags-
schablonenverordnung hinsichtlich 
Höhe 

unbefristetes Dienst- 1. Jänner 2006 177. I(uratoriumssitzung mit nein 
verhältnis einer Gegenstimme 

Anpassung Bezüge 1. Jänner 2008 nein keine Regelung in Vertrags· 
schablonenverordnung hinsichtlich 
Höhe 

private Nutzung I. Jänner 2009 nein ja 
Dienst-KFZ 

freiwillige Abfertigung 28. April 2010 nein nein 

Beendigung Funktion 
als Geschäftsführer. 
Änderung der 
Tätigkeit auf Projekt
betreuung 

I. Jänner 2013 nein, Information in Aufsichts
ratssitzung lautet. dass der 
Geschäftsführer den ÖIF 
verlässt. 

keine Reglung in Vertrags
scha b Lonenverord n u ng 

Gemaß Satzung oblag die BesteUung und Abberufung der Geschaftsfuhrer sowie die Beschlussfassung über die Verwendung 
des Fondsvermögens dem Kuratorium/Aufsichtsrat 

QueUe: OIF 

Bund 201 5/8 

Mit Anfang Jänner 2006 wurde das Dienstverhältnis unbefristet gestellt. 
Zusätzlich gab es Entgeltanpassungen, wodurch zuletzt eine Bezugs
höhe erreicht wurde, die vergleichbar mit dem Bezug eines Gruppen
leiters in einer Zentralstelle eines Bundesministeriums war. 

Ab Jänner 2009 wurde die Benützung eines Dienst-KFZ flir private 
Zwecke erlaubt. 

Im April 2010 vereinbane der Vorsitzende des Kuratoriums mit dem 
Geschäftsflihrer zusätzlich zur Abfenigung neu eine freiwillige Abfer
tigung in Höhe des ma)(imalen Umfangs gemäß Angestelltengesetz. 
Im Rahmen der Diskus ions7 um den o.a. Wegfall der Befristung des 
Dienstvenrages hatte der Kuratoriumsvorsitzende noch informien. dass 
flir den Geschäflsflihrer keine Abfenigungsansprüche anfallen, weil 
er sich im .System Abfertigung-Neu· befinde. 

Für die O.a. Änderungen im Dienstvenrag des Geschäftsflihrers gab 
es keine Beschlussfassung des Kuratoriums. mit Ausnahme der Ände
rung in ein unbefristetes Dienstverhältnis. Die Änderungen wurden 
vom Vorsitzenden oder stellvenretenden Vorsitzenden des Kuratori
ums gegengezeichnet. 

S7 177. KuralOnUlDSSllZung. 23. �ptrmbtr 2005 
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(2) Mit Wirksamkeit Jänner 201 3  vereinbarte der Vorsitzende des Auf
sichtsrats mit dem Geschäftsfiihrer eine abermalige Änderung des 
Dienstvenrags. Die Funktion als Geschäftsfiihrer endete mit 3 1 .  Dezem
ber 201 2,  die Bezüge wurden in weiterer Folge um ca. ein Drittel 
gekürzt. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt den Bezügen der stell
vertretenden Geschäflsftihrungsfunktion. Die Aufgabenbereiche wur
den in der Änderung des Dienstvenrage ehr überblicksmäßig mit der 
Unterstützung bei Projekten des ÖIF beschrieben. 

Eine formelle Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Dienstver
tragsänderung war in den Protokollen nicht dokumentiert. Im Auf
sichtsrat58 hatte der Vorsitzende jedoch bereits im September 201 2  
berichtet, dass der Geschäftsftihrer mit Ende 201 2 den ÖIF verlassen 
werde. 

(3 )  Der ÖIF löste tatsächlich erst 1 3  Monate nach Zurück.legung der 
Geschäftsftihrerfunktion mit Wirksamkeit vom 3 1 .  Jänner 2014 das 
Dienstverhältnis einvernehmlich mit dem ehemaligen Geschäftsfiihrer, 
was die Auszahlung der freiwilligen Abfertigung in Höhe von brutto 
1 5.000 EUR zur Folge hatte. Laut Auskunft des ÖIF gegenüber dem 
RH beteiligte sich der ehemalige Geschäftsfiihrer im Jahr 201 3 an drei 
Projekten und einer Analyse. 

37.2 ( I )  Der RH kritisierte, dass wesentliche Änderungen des Dienstver
trags des Geschäftsftihrers durch den Kuratoriumsvorsitzenden oder 
den Stellvertreter ohne dokumentierte Beschlussfassung des Kurato
riums durchgefiihrt wurden. 

Weiters kritisierte er die Änderung des Dienstverhältnisses in ein unbe
fristetes. Darüber gab es zwar einen Beschluss de Kuratoriums,jedoch 
widersprach dies der Vertragsschablonenverordnung des Bundes, die 
eine Befristung auf maximal ftinf  Jahre vorsah. 

Ebenso bemängelte er die freiwillige Abfert igung fiir den Geschäfts
ftihrer, obwohl fiir den Geschäftsfiihrer die Bestimmungen des Betrieb
lichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgege etzes (Abfertigung 
neu) anwendbar waren. Dies widersprach nach Ansicht des RH ebenfalls 
der Intention der Vertragsschablonenverordnung, weil diese die Höhe 
des Abfertigungsanspruchs begrenzte (maximal wie gemäß Angestell
tengesetz zulässig). Der Geschäftsfiihrer hatte aber darüber hinaus auch 
noch Ansprüche nach dem Betrieblichen Mitarbeitcr- und Selbstän
digenvorsorgegesetz. Die Novelle der Venragsschablonenverordnung 
stellte mit Wirksamkeit 24. Februar 201 1 auch ausdrücklich klar, dass 

SI ). Aufsichtsratssitzung am 24. Sc-ptcmbtr 2012 
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im Falle der Anwendbarkeit des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selb
ständigenvorsorgegesetzes eine zusätzliche Abrertigung unzulässig war. 

(2) Der RH k.ritisierte, dass der Auf ichtsratsvorsitzende mit dem ehe
maligen GeschäftsfUhrer nach Beendigung der Funktion als Geschäfts
fUhrer Bezüge in Höhe der stellvertretenden Geschäftsflihrung verein
barte, obwohl er keine Leitungsrunktionen. sondern noch 1 3  Monate 
Aurgaben der _Projektunterstützung" wahrnahm. Der RH wies kritisch 
daraur hin, dass diese Dienstvertragsänderung gegenläurrg zur Inror
mation des Vorsitzenden des Aursichtsrats anlässlich der 3. Aursichts
ratssitzung war und der Aursicht ratsvorsitzende diese Änderung ohne 
Beschlussrassung im Aursichtsrat vereinbarte. 

37.3 Der ÖIF fiihrte aus, dass mit 3 1 .  Jänner 2014 das Dienstverhällllis zwi
schen dem ehemaligen Geschäft ;jiih rer und dem ÖIF eilIVernehmlich 
geendet habe. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäfts
fiihrer (Jänner 2002 bis Dezember 2012) sei er in einer Reihe von 
laufenden Projekten involviert gewesen ulld habe einen wesellllichen 
Beitrag zu deren Fortschrirr und Gelingen geleistet, weshalb eine Wei
terbeschäftigung als Projektmirarbeiter vereinbart worden sei. Eine 
solche Vorgehensweise sei bei einer derart langen Organisationszuge
hörigkeit und der Expertise von über zehn Jahren als Geschäftsfiihrer 
nicht unüblich erschienen. Im Zeitraum Jänner 201 3 bis Jällller 2014 

seien von ihm folgende Leistungen erbracht worden: 

- Projekt Integrarionsszenarien: Projektende Sommer 201 3, Ergebnis: 
Publikation eines ÖIF-Forse/rungsberichtes "/IIIegrationsszenarien 
der Zukunft", Tätigkeit: Mitglied der Steuerungsgruppe, inhaltliche 
Betreuung, redaktionelle Arbeiten. 

- Projekt Analyse . Radikalisierung und Präventionsstrategien": Pro
jektende Jänner 2014, Ergebnis: Publikation, Tätigkeit: Erstellung 
des Berie/rrs. 

- Projekt .Integration durch Leistung - Netzwnkanalysen"; Projektende 
Sommer 2013, Ergebnis: Berie/rt, Tätigkeit: Mitglied der Steuerungs
gruppe, inhaltliche Betreuung und Expertise, redaktionelle Arbeiten. 

- Projekt Refterionsabende: Projektende April 2013, Ergebnis: Doku
mentation, Tätigkeit: Organisation und Moderation von insgesamt 
drei Diskussionsrunden mit nationalen und internationalen Experten 
mit dem Ziel, Herausforderungen im Bereich Migration und Inte
gration zu idenrijizieren, zu analysieren und kurz- wie auch lallg
fristige Lösullgsansärze zu findelI. 

161  

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 65 von 100

www.parlament.gv.at



Finanzielle Lage 

162  

R 
-

H 

Bezüglich der Änderungen in den Dienstverträgen des ehemaligen 
Geschäftsführer bestätigte der älF. das im überprüften leitraum 
nur eille Änderung in einer KuratoriumsSitzung beschlossen worden 
sei und die restlichen Änderungen nur durch den KuralOriumsvorsit
zenden (später Aufsichtsratsvor itzenden) oder Stel/vertreter gegenge
zeichnet worden seien. 

Eine Erhöhung der Bezüge des ehemaligen Ge chäftsführers im Jah r  
2002 habe das Kuratorium beschlossen. Mit dem derzeitigen Geschäfts
führer bestehe keine Vereinbarung zu einer freiwilligen Abfertigung. 

31.4 Der RH wies darauf hin. dass das Kuratorium (später der Aufsichts
rat) die Entscheidungsbefugnis als Kollegialorgan. mit einem entspre
chenden Präsenz- und Konsensquorum auszuüben hat. Eine alleinige 
Entscheidungskompetenz des Vorsitzenden bzw. des Stellvertreters 
würde diese Konstruktion konterkarieren. 

Neubestellung des Geschäftsfuhrers 

38.1 Wie im Stellenbesetzungsgesetz vorgesehen, erfolgte die Ausschrei
bung sowohl in einer Tageszeitung mit großer Reichweite als auch i m  
Amtsblan zur Wiener Zeitung.59 Die Anzeigen enthielten Anforderun
gen hinsichtlich besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten, die Frist von 
einem Monat zur Bewerbung entsprach den gesetzlichen Vorgaben. 

Es bewarben sich insgesamt 1 4  Personen rur die Stelle des Geschäfts
fuhrers. Eine Kommission zur Bewertung der Bewerber. bestehend 
aus zwei Sektionsleitem des BMI und dem Leiter der Personalabtei
lung des BMI. erstellte sechs Tage nach Ende der Bewerbungsfrist am 
1 7. Dezember 201 2 ein Gutachten. Sie bewertete den später bestell
ten Geschäflsfuhrer als einzigen Kandidaten als im höchsten Maße 
geeignet und einen weiteren als im hohen Maß geeignet. Die übrigen 
Bewerber wurden als nicht geeignet bewertet. Die Bewertungsgrund
lagen waren nachvollziehbar dargestellt und dokumentiert. Ob per
sönliche Gespräche in die Gutachtenserstellung eingeflossen waren. 
war nicht dokumentiert. Ausschlaggebend rur die Reihung war laut 
Gutachten u.a. auch die mehljährige Stellvertreterfunktion des spä
teren Geschäftsfuhrers. 

Am selben Tag beschloss der Aufsichtsrat des ÖI F in einer außerordent
lichen Sitzung einstimmig die Bestellung des neuen Geschäftsfuhrers. 

� lK-ldt am 10. Novrm�r 2012 
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38.2 Der RH stellte fest, dass die Formalvoraussetzungen für die Ausschrei
bung der Geschäftsführerfunktion den Bestimmungen des SteIlenbe
setzungsgesetzes entsprachen. 

Vertrag des Anfang 201 3 bestellten Geschäftsführers 

39.1 Mit Anfang 201 3  wurde der vormalige Stellvertreter zum Geschäftsftih
rer bestellt. Das EnlgeJt wurde mit dem Vergleichsbezug eines Vertrags
bediensteten des Bundes der Bewenungsgruppe v 115 vereinbart. Die 
Aufgaben waren in einer dem Dienstvertrag beiliegenden ArbeilSplatz
beschreibung umschrieben. Im Vergleich zu der Aufgabenbeschreibung 
des früheren Geschäftsführers umfasste diese nur noch eine Aufzäh
lung, die wenig mehr Inhalte hatte als die Regelungen in der Satzung. 
Sofern nichts anderes be timmt wurde, gallen die Bestimmungen des 
Angestelltengesetzes. 

Das Dienstverhältnis wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Eine über die Regelungen des Angestelltengesetzes hinausgehende, 
ausdrück.liche Zustimmungsvoraussetzung des ÖIF zu Nebenbeschäf
tigungen des Geschäftsführers oder von Au fwandsersatz bzw. $pesen
vergütungen beinhaltete der Dienstvertrag nicht. 

39.2 Der RH kritisierte, dass das Dienstverhältnis - entgegen den Bestim
mungen der Vertragsschablonenverordnung - unbefristCl abgeschlos
sen wurde. Er empfahl dem ÖIF, in Zukunft sämtliche Geschäfts
führcrverträge nach der Vertragsschablonenverordnung des Bundes 
auszugestalten. um die Vergleichbarkeit und eine größere Transpa
renz zu gewährleisten. 

Der RH stellte fest, dass die weiteren im Dienstvertrag vorhandenen 
Bestimmungen im WesenLlichen den Vorgaben der Vertragsschablo
nenvorordnung entsprachen. Er bemängelte jedoch, dass die Aufgaben 
nur sehr überblicksmäßig angeführt waren. Er empfahl daher dem ÖIF, 
entsprechend der Vertragsschablonenverordnung die Arbeitsplatzbe
schreibung zu ergänzen und den Inhalt der Tätigkeit unter Anführung 
der rechtlichen Grundlagen möglichst genau zu umschreiben. Weiters 
empfa hl er dem ÖIF, eine ZustimmungsvorausselZung zu Nebenbe
schäftigungen des Geschäftsfiihrers im Dienstvertrag zu verankern und 
Regelungen zum Aufwandsersatz bzw. Spesenvergütung aufzunehmen. 
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39.3 Laul Slellullgllahme des älF würde/l bei Slelle/lbeselzullgen im Bereich 
der Geschäftsführul/g gemäß der EmpJelllul/g des RH weilerhin die 
VorgabeIl de Slellellbeselzullgsgeselzes allgewalldl sowie die künfti
gell Gesclräftsführervenräge lIach der Venragsschablollellverordllung 
des BUlldes ausge laileI werdell. 

Die vom RH empJohlellel/ Ergällzungen belreffelld der Arbeilsplalzbe
schreibung ulld die möglichsl gelloue Umschreibullg des Illhalls der 
Täligkeil eiel/ vorgenommen und als VenragsbeslOndleii in die Diensl
venräge der Geschäftsführung auJgellommell worde/l. 

Eille Zuslimmungsvorausselzung des älF zu Nebel/beschäftigungen der 
Geschäftsführung sei gemäß der EmpJehlung des RH durch eille Bei
lage zum Dienslverlrag Jeslgehallen wordell. Innerhalb der aktuellen 
Ge chäftsführung würden keine Nebenbeschäftigungen vorliegen und 
deren AuJnahme sei auch in keiner Hinsichl geplanl sowie hier ill 

jedem Fall von einer Zuslimmungspfliclll durch den AuJsicillsral aus
gegangell werde. 

40.1 ( 1 )  Im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 201 2  entf,elen rd. 376.000 EUR 
bzw. 13. 1 'lb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf die RechlS
und Berarungskosten. Wesentliche Beträge betrafen dabei auch die 
Steuerberatung und die mit der Veräußerung von Wohnungen im 
Zusammenhang stehenden Gutachten (siehe auch TZ 1 3 bis TZ 1 9). 

Im Sommer 2007 entschloss sich die Geschäftsflihrung des ÖIF im Rah
men einer internen Strategieklausur zur Durchflihrung eines Corpo
rate Governance Projekts. Dazu wurden Anbote von flinf Beratungs
unternehmen eingeholt. 

Bei dem Unternehmen, das der ÖIF mit der Entwicklung eines Gover
nance Konzeptes und der Erstellung eines Verhaltenskodex sowie mit 
dessen Implementierung beauftragte, war einer der Geschäftsflihrer der 
Kabinellschef des ehemaligen Bundesministers flir Inneres. 

Die Umsetzung de Projekts begann Ende 2007 und schloss Ende 2008 

mit der Erstellung und Umsetzung des ÖIF-Leitbildes und des Verhal
tenskodex. Bestandteil des Projekts war u.a. auch ein Workshop mit 
einem nunmehrigen Sektionschef im Bundesministerium flir Inneres 
zum Thema Governance und Good Governance aus Sicht der Arbeit
nehmer und ein Workshop mit dem ehemaligen Leiter des Büros flir 
interne Angelegenheiten zum Thema Korruption EI Corporate Gover
nance. 

Bund 201 5/8 
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Der beauftragte Berater unteneilte seine Leistungen - gemäß Anbot 
- in das Projekt I und das darauf folgende Projekt 11. Insgesamt 
bot er eine Beratungstätigkeit zu einem Pauschalpreis in Höhe von 
60.000 EUR exkl. USt an. 

Das Honorar war wie folgt zu entrichten: 

- 25 <\\J des Pauschalpreises nach Ende der Phase 2 des Projekts I .  

- 25  <\\J des Pauschalprei es nach Ende der Phase 5 des Projekts I .  

- 50 <\\J des Pauschalpreises nach Abschluss des Projekt 11. 

Am I .  Dezember 2007 stellte das Beratungsunternehmen, entgegen 
den im Anbot genannten Zahlungsmodalitäten, den Gesamtbetrag in 
Höhe von 60.000 EUR zuzüglich USt im Voraus in Rechnung. Das Bera
tungsunternehmen bezog sich dabei auf ein Schreiben (E-Maill vom 
28. November 2007, womit der Geschäftsflihrer des ÖIF die Umset
zung des Projekts beauftragt und um Übermittlung einer Rechnung, 
die da Gesamtvolumen des Auftrages umfassen und binnen 1 4  Tagen 
zu bezahlen sein sollte, ersucht hatte. Ein Skontoabzug vom Rech
nungsbetrag war nicht vorgesehen und wurde auch nicht vorgenom
men. Die Geschäftsführung des ÖIF gab den Betrag noch im Dezem
ber 2007 zur Überweisung frei. 

Der damalige Geschäftsführer des ÖIF verwies gegenüber dem RH auf 
die Praxis. vorhandene Budgetmittel noch vor Ablauf des Jahres aus
zugeben. Andernfalls wären im Folgejahr keine Budgetminel für das 
genannte Projekt vorhanden gewesen. 

Etwa vier Monate nach der Beauftragung bzw. Bezahlung des Bera
ters informiene der Geschäftsführer das Kuratorium in dessen Sitzung 
am 4. April 2008 über das Projekt. Dieses würde im Kreis der Füh
rungskräfte mit einem externen Panner mit einem Auftragsvolumen 
in Höhe von 50.000 EUR über einen Zeitraum von mehreren Mona
ten erarbeitet werden. In der Sitzung wurde daraufhin über die Kosten 
des Projekts diskutien. 

Der RH ersuchte in diesem Zusammenhang den ÖIF um Bekanntgabe 
von Betragsgrenzen, ab denen das Kuratorium mit Entscheidungen des 
ÖIF zu befassen gewesen wäre. Der ÖIF teilte mit, dass der Aufsichts
rat dazu in seiner ersten Sitzung am 1 2. April 201 2  eine Grenze in 
Höhe von 50.000 EUR inklusive USt festlegte. Hinsichtlich der Beauf
tragung des Beratungsunternehmens im Jahr 2007 teilte der ÖIF mit, 
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dass er damals auf Basis der gesctzlichen Grundlagen - die er nicht 
näher ausfühne - gearbeitet habe. 

(2) Ab dem Jahr 201 1  war der ÖIF aufgrund der Bestimmungen des 
Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes prüfungspflichtig. Vor der 
Beauftragung eines Winschaftstreuhänder.> mit der Prüfung des Jah
resabschlusses 201 1 holte der ÖIF drei Vergleichsanbote ein. Zwei Win
schaftsprüfer boten ihre Leistungen um je 1 2.000 EUR neno, ein wei
terer um 5.900 EUR netto an. 

Aus einem von der Leiterin des Teams für Finanzen und Control
ling verfassten Schreiben ging hervor, dass die vorgelegten Prüfungs
venräge in sämtlichen relevanten Positionen gleich waren. Dennoch 
schloss der ÖIF das betragsmäßig geringste Anbot aus, weil ihm der 
Stundenaufwand im Vergleich zu den anderen Anboten als unrealis
tisch geschätzt er.>chien. Von der Beauftragung des zweiten Unterneh
mens nahm der ÖIF Abstand, weil dieses Unternehmen im Jahr 201 1  

Beratungsleistungen erbrachte und eine klare Trennung von Prüfung 
und Beratung erfolgen sollte. 

40.2 ( I )  Der RH beanstandete die er.>t vier Monate nach der Beauftragung 
und Bezahlung des Beraters erfolgte Einbindung des Kuratoriums. Nach 
Ansicht des RH häne das Kuratoriumjedenfalls vor dcr Auftragsenei
lung informien werden müssen. 

Darüber hinaus kritisiene der RH, dass e vor der Einrichtung eines 
Aufsichtsrats keine Wengrenze fUr genehmigungspnichtige Geschäfte 
gab, bzw. der ÖIF dazu keine konkreten Informationen bereitstellen 
konnte. 

Der RH kritisiene. dass der Ge chäftsfUhrer die Vorauszahlung des 
gesamten Honorar.> - entgegen den ur.>prünglich vom Berater ange
botenen Zahlungsmodalitäten - initiiene. Er nahm damit fUr den ÖIF 
ungünstigere Zahlungskonditionen in Kauf, zumal er im Zuge der 
Vorauszahlung auch keinen Skontoabzug vereinbane. 

(2) Der RH beanstandete die vom ÖIF gewählte Vorgangsweise bei der 
Bestellung des Winschaftsprüfer.>. zumal es nicht der Beuneilung des 
ÖIF oblag, ob der Winschaftsprüfer seinen Zeitaufwand reali tisch ein
schätzte. Vielmehr lag der Zweck der Anbotseinholung in der Ermitt
lung des fUr den ÖIF günstigsten Anbots. Zudem konnte der ÖIF aus 
den vorgelegten Prüfungsvenrägen auch erkennen, dass sich alle Leis
tungen in den relevanten Positionen glichen. Somit verur.>achte die 
Beauftragung des Winschaftsprüfer.> fUr den ÖIF - allein im Jahr 2011 

- einen Vermögensnachteil in Höhe von rd. 6.000 EUR. 

Bund 2015/B 
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Darüber hinaus beanstandete der RH. dass jener Winschaftsprürer. der 
schon zuvor für den ÖIF Berarungsleistungen erbrachte, überhaupt zu 
einer Anbotslegung eingeladen wurde. Es häne dem ÖIF klar sein müs
sen, dass sein Anbot auszuscheiden war. 

40.3 Laur Srellullgllahme des äfF sei bereirs 2009 eille schriftliche Ridrr
lillie Fillanzell ulld (ollrrollillg erabliert wordell. Gegellsralld dieser 
Richrlillie sei unrer anderem auch eine Srufenregelu"g gewesen, ill wei
cher, je nach Betragsgrenze, die Anzahl der ei'lzuholentlell A"gebore 
und Genehmigullgen fesrgelegr worden sei. Diese Richrlillie sei lau
fend adaprien ulld erweiren u'ld für das Kalellderjahr 201 5  grundle
ge'ld überarbeiter worden. Die "eue Richrlinie, welche auch den Emp
fehlullgen des RH folgen würde, sei mir Jänner 201 5  in Kraft gerrerell. 
Darüber llillaus sei im Jahr 2014 eille ureme Revisioll im äfF durch
geführt worden, um richtlinienko"fomles Halldelll zu überprüfell. 201 5 

werde die Einrichrullg eiller inrerllell Revisio'ls relle im äfF geprüft. 

Die Empfehlung des RH zur Besrellung des Winsdraftsprüfers für den 
Jahresabschluss 2013 und 2014 sei vom äfF bereirs umgesetzt wor
deli. Bereits zur Prüfung des Jahresabschlusses 20/3 sei jenes Unter
nehmen besrellr worden, we/dles auch hillsichrlich des Sru,ldensarzes 
das gÜllsrigsre Angebor vorgelegr habe. 

40.4 Zur Sturenregelung mit Betragsgrenzen gemäß der schriftlichen Richt
linie Finanzen und Controlling des Jahres 2009 stellte der RH klar. 
dass die Betragsgrenze, ab der der Aursichtsrat mit Ent cheidungen 
des ÖIF zu be rassen war, erst in der ersten Sitzung des Aursichtsrats 
a m  1 2 .  April 201 2  restgelegt wurde. 

41.1 ( 1 )  Die jährlichen Repräsentationsaufwendungen lagen zwischen 
rd. 1 1 .000 EUR (2010) und rd. 32.000 EUR (2008). I m  Durchschnitt 
von 2006 bis 201 2  betrugen sie rd. 2 1 .000 EUR pro Jahr. In den Reprä
sentationsaufwendungen waren Rechnungen über die Verpflegung im 
Zuge von Dien trei en, Rei ekosten und Aufwendungen flir Feste in 
den Integrationswohnhäusem und dergleichen mehr enthalten. 

Häurlg waren unter den Belegen Rechnungen flir Geschäftsessen zu rtn
den, die lediglich zwischen Personen der Geschäftsführung bzw. zwi
schen Personen der Geschäftsführung und weiteren Arbeitnehmem des 
ÖIF in Wien stattranden. Dabei wurden gelegentlich im Anschluss auch 
Taxirahnen zum Wohnon der Teilnehmer verrechnet. Als Begründungen 
für die Abrechnung unter den Repräsentationsaufwendungen waren 
z.B. Jour Fixe der Geschäftsführung, Follow-Up Gespräche, Arbeits
rrühstücke oder einrach Gespräche zu Kemthemen des ÖIF genannt. 
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(2) Ende des Jahres 2012 wurde fur den scheidenden AufsichtsraIS
vorsitzenden ein Abschiedsgeschenk in Höhe von 2 1  J EUR auf Kosten 
des ÖIF angeschafft60. Dies übersteig die in der Judikatur dafur ent
wickelte Geringftigigkeitsgrenze von IOD EUR. 

41.2 ( I )  Der RH kritisierte die Geschäftsessen auf Kosten des ÖIF, bei denen 
lediglich die Ge chäftsfuhrer bzw. weitere Mitarbeiter des ÖIF teilnah
men, zumal dabei jeder Werbecharakter fehlte und es sich auch nicht 
um einen Mehraufwand im Zuge einer Dienstreise handelte. Er emp
fahl, Geschäftsessen der Gcschäftsfuhrung auf Kosten des ÖIF ohne 
Werbecharakter zu unterlassen. 

(2) Bezüglich des Geschenks an den scheidenden Aufsichtsratsvorsit
zenden wies der RH darauf hin, dass dessen Wert das Doppelte der 
von der Judikatur dafur entwickelte Geringfugig.keitsgrenze betrug. 
Abschiedsgeschenke, die auf rein freundschaft lichen Beziehungen 
beruhen, wären aus privaten Mitteln der Kollegenschaft anzuschaffen. 

41.3 Laut Stellungnahme des ÖlF sei in se;"er Reisekostenrichtlinie der Emp
fehlung des RH folgend detailliert verankert worden, wie Geschäftsessen 
mit illlernen oder erternen Partner" zu IWlldhaben seien. Diese Reise
kostenrichtlinie würde den möglichen Rallmen, ;', dem der Gesetzge
ber durc/I die ReisegebührenvorsclJrift eine Entschädigung für Dienst
reisen zugelassen habe, nicht völlig ausschöpfen. 

Die durch den aktuellen Geschäftsführer verursachten Reisekosten und 
Spesen seien durclI den Aufsiclttsratsvorsitzende/l freigegeben worden 
und würden weiterhin freigegeben werde.,-

Hinsiclltlich des Ab chiedsgeschenks verwies der ÖIF auf das langjäll
rige ehrenamtliche Engagemellt und den enonnen Einsatzfür die Inte
gration des scheidenden AufsichtsralsvOrsillf'nden. Diesem sei mit eillcr 
Aufmerksamkeit (Topfpflanze) im Wen VOll 2 / 3  EUR gedallkt warde.1. 

41.4 Der RH erwiderte, dass die von der Judikatur entwickelte Geringfu
gigkeitsgrenze einzuhalten gewesen wäre; er verblieb daher bei sei
ner Empfehlung. 

60 ein lorb«rbaum fü.r 2 1 3,00 EUR 

Bund 2015/8 
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42 Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Darstellung von Akteuren, 
die Eigentumswohnungen vom ÖIF direkt bzw. über Treuhänder kauf
ten bzw. Gebäude an den ÖIF vermieteten sowie in sonstigen Geschäfts
beziehungen zum ÖIF standen bzw. ftir den ÖIF tätig waren. 

( I )  Frau KS, nunmehrige KF: 

- erwarb als Privatperson eine Eigentumswohnung vom ÖIF;  

- war auch einer der beiden Geschäftsftihrer einer Handels und Ser
vice Gesellschaft. Diese Gesellschaft erwarb zwei Eigentumswoh
nungen des ÖIF;  

- war auch Geschäftsftihrerin und Gesellschafterin der Vermögens
verwaltungs Gesellschaft, die 70 Eigentumswohnungen des ÖIF im 
Paket erwarb; 

- war gleichzeitig Gesellschafterin der Gesellschaft, die ftir die Eigen
tumswohnungen des ÖIF als Hausverwaltung tätig war; 

- der andere Geschäftsftihrer der Handels und Service Gesellschaft 
(Herr DF) war der Bruder des weiteren Gesellschafters - Herr RF -
der Gesellschaft, die ftir die Eigentumswohnungen des ÖIF als Haus
verwaltung tätig war. 

(2) Herr RF: 

- war unbeschränkt haftender Gesellschafter einer I mmobilienmakler 
Gesellschaft. Diese Immobilienmakler Gesellschaft gab ein Ange
bot zur Interessentensuche und AngebolSbewenung zum Verkauf 
der Objekte Stromstraße und Trinkhausstraße ab. Als Privatperson 
erwarb Herr RF diese beiden Objekte. Er war darüber hinaus auch 
Gesellschafter der Gesellschaft, die für die Eigentumswohnungen 
des ÖIF als Hausverwalrung tätig war. 

(3) Herr FH: 

- war Geschäftsführer und alleiniger Ge ellschafter einer Bauprojek
t ierungs GmbH. Diese Bauprojektierungs GmbH erstellte ftir den 
ÖIF im Rahmen der Einzelverkäufe von 33 Wohnungen das Schätz
gutachten ftir die Eigentumswohnung, die der damalige stellver
tretende Geschäftsführer des ÖIF vom ÖIF erwarb. Weiters erstellte 
diese Bauprojektierungs GmbH für den ÖIF im Rahmen des Ver
kaufs der Objekte Stromstraße und Trinkhausslraße einen Bericht 
über den Zustand dieser Objekte; 
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- war auch am 27.  November 2009 Geschäftsftihrer und alleiniger 
Ge ellschafter einer Liegenschaftsverwaltung GmbH. An diesem Tag 
vermietete die e Liegenschaftsverwaltung GmbH das Haus der Bil
dung und berunichen Integration an den ÖIF. Dabei wirkten sich 
die Mietvorauszahlung in der Höhe von 4,5 Mio. EUR und der ver
einbarte Kündigungsverzicht ftir 1 5  Jahre ftir den ÖIF nachteilig 
aus. 

(4) Herr FW: 

- war Geschäftsftihrer des ÖIF. Er erwarb als damaliger stellvertre
tender Geschäftsftihrer des ÖIF eine Eigentumswohnung des ÖIF. 

(5) Herr HM: 

- war Ge chäftsftihrer und allein iger Gesellschafter einer technischen 
Planungs GmbH. Diese technische Planungs GmbH erstellte ftir den 
ÖIF Schätzgutachten im Rahmen der Einzelverkäufe von n Woh
nungen und des Verkaufs von 70 Eigentumswohnungen in einem 
Paket. Weiters erstellte die technische Planungs GmbH ftir den ÖIF 
Bewertungsgutachten im Rahmen des Verkaufs der Objekte Strom
straße und Trinkhausstraße sowie eine Expertise über zu erwartende 
Sanierungs-, Renovierungs- und Aufwenungsmaßnahmen dieser 
beiden Objekte; 

- erwarb als Privatperson eine Eigentumswohnung vom ÖIF zur Gänze 
und erwarb eine weitere Eigentumswohnung vom ÖIF gemeinsam 
mit einer weiteren Person. Erstere Wohnung wurde um 85.000 EUR 
vom ÖIF gekauft und in weiterer Folge um 1 72.000 EUR weiterver
kauft. Die zweite Wohnung wurde um 8 1 .000 EUR vom ÖIF gekauft 
und in weiterer Folge um 1 25.000 EUR weiterverkauft. 

(6) Herr GS: 

- war Ge chäftsftihrer und Gesellschafter der ftir den ÖIF tätigen Wirt
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft; 

- erwarb über einen Treuhänder vom ÖIF eine Wohnung mit 1 1 0  m2 
im 3. Wiener Gemeindebezirk am 1 8. August 201 1 um 107.500 EUR 
(2.500 EUR unter dem Schätzwert) zuzüglich 1 2.500 EUR für 
vorhandenes Inventar. 

Bund 201 5/8 
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42.3 Laut Stellungnallme des ÖIF sei es nicht naclrvollziehbar, aufgrund wel
cher Kriterien und in welchem ZusammenhOllg eine derartige Auswalrl 
von ver chiedenen Personen im Zusammenhang mit dem ÖlF erwähnt 
wurden. Es könne nicht nachvollzogen werden, welche Schlussfolge
rungen daraus abzuleiten sind. 

42.4 Der RH erinnerte an den eingangs der TZ 42 dargestellten ÜbersichlS
zweck, nämlich der zusammenfassenden Darstellung von Akteuren, 
die im überprüften Zeitraum in eingangs dargestellten Geschäftsbe
ziehungen mit dem ÖIF standen. 

43 Zusam menfassend hob der RH nachfolgende Empfehlungen hervor: 

( I ) I m  Bedarfsfal l  sollte primär die bundesinteme Beratungsleis
tung der Finanzprolruratur - gegenüber der Heranziebung exter
ner Berater - in Anspruch genommen werden. rrz 6) 

(2) Der allgemeine Grundsatz der ÖNORM B 1 802 Liegenschafts
bewertung Grundlagen, wonach jeder Liegenschaftsbewertung eine 
örtliche Befundaufnahme zugrundezulegen war, ollte angewende! 
werden. (TZ 1 3) 

(3)  Bei Liegenscha ftsverkäufen sollte eine möglich t breite I nteres
entensuche i m  Sinne der Mineilung der Europäischen Kommission 

betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten 
oder Grundstücken durch die öffenlliche Hand bei Durchführung 
eines Verkaufs durch ein bedingungsfreies Bietverfahren durchge
führt werden. (TZ 1 4, TZ 1 5, TZ 1 1  und TZ 1 9) 

(4) Gutachten wären einer Validitäts- und Plausibilitätsprüfung zu 
unterziehen. (TZ 1 8) 

(5) Für die Leistungen zur Ermittlung des Verkehrswerts von Woh
nungen und die Interessentensuche sollten künftig Vergleichsange
bote eingeholt werden. rrz 1 8) 

(6) Die Ablage vollständiger Vertragswerke wäre sicherzustellen. 
(TZ 1 9) 
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(7) Es wäre verstärkt auf die Einhaltung der eigenen Vorgaben zu 

achten und jeder Trainer zumindest einmal jährlich einer Evaluie

rung zu unterziehen. Bevorzugt ollten jene Trainer evaluiert wer

den. die noch nie einer Evaluation unterzogen worden waren und 

jene. bei denen es eine Beanstandung gegeben hatte. (TZ 2 3 )  

(8) Der Ölf sollte sein Kursprogramm mit jenem der anderen Anbie

ter abgleichen und bei gleichen Kursangeboten evaluieren. ob die 

Entsendung der Kursteilnehmer zu den externen Kursanbietern 

kostengünstiger wäre. Die frei werdenden Res ourcen könnten u.a. 

für die Weiterentwicklung der Sprachkurse und Nischenprodukte 

und für die Abhaltung der Prüfungen gemäß Integrationsvereinba

rungs-Verordnung eingesetzt werden. (TZ 24) 

(9) Die Kalkulation der Kurse wäre jährlich den steigenden Kosten 

zwecks Inflationsabgeltung anzupassen. (TZ 25) 

( 1 0) Es sollte ausschließlich ÖIF-internes Personal bei den Prü

fungen gemäß der Integrationsvereinbarungs-Verordnung einge

setzt werden. (TZ 26) 

( 1 1 )  Aufgrund des Nichterreichens der Zielzahlen und der geringen 

Au lastung der Schulungsräume sollte die Anzahl der Schulungs

räume reduziert sowie die Auslastung der verbleibenden Schulungs

räume. z.B. durch eine bessere Verteilung über den Tag hinweg. 

optimiert werden. Dadurch könnten einerseits der Auslastungsgrad 

gesteigert und andererseits Kosten. z.B. durch Weitervermietung der 

nicht benötigten Räume. reduziert werden. (TZ 29) 

( 1 2) Angesichts des hohen Auslagerungsgrads im Rahmen des Rech

nungswesens sollten Vergleichsangebote für die steuerliche Bera

tung eingeholt werden. um damit die anfallenden Kosten evaluie

ren zu können. (TZ 32) 

( 1 3) In Zukunft wären sämtliche Geschäftsführerverträge nach der 

Vertragsschablonenverordnung des Bundes auszugestalten. um die 

Vergleichbarkeit und eine größere Transparenz zu gewährleisten. 

Die Arbeitsplatzbeschreibung des derzeitigen Geschäftsführers sollte 

ergänzt und der Inhalt der Tätigkeit im Sinne der Vertragsschablo

nenverordnung unter Anführung der rechtlichen Grundlagen mög

lichst genau umschrieben werden. Eine Zustimmungsvoraussetzung 

des ÖI F  zu Nebenbeschäftigungen des Geschäftsführers wäre im 

Dienstvertrag zu verankern. (TZ 39) 

Bund 201 5/8 
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( 1 4) Geschäftsessen der Geschäftsflihrung auf Ko ten des ÖIF ohne 

Werbecharakter wären zu unterlas en. Abschiedsgeschenke, die auf 

rein freundschaftlichen Beziehungen beruhen, wären aus privaten 

Mitteln der Kollegenschaft anzuschaffen. (TZ 4 1 )  

( 1 5) Die Finanzprokuratur wäre rechtzeitig vor be cheidmäßiger 

Genehmigung einer Satzungsänderung zu befas en, damit die Anmer

kungen der Finanzprokuratur noch im Verfahren zur Bescheid

erstellung berücksichtigt werden können. (TZ 5) 

( 1 6) Bei der Besetzung von Fondsorganen wären die gesetzlichen 

Bestimmungen des Bundes-Stiftungs- und Fondsge etzes einzu

halten. (TZ 9) 

( 1 7) Das BMI als während der Wohnungsverkäufe zuständige und 

das BMELA als nunmehr zuständige Fondsbehörde sollten klären, 

warum das Erlöspotenzial bei den Wohnungsverkäufen in Summe 

nicht ausgeschöpft wurde. (TZ 1 2) 

( 1 8) Es wäre sicherzustellen, dass die Fondsaufsicht geeignete 

Kontrollhandlungen setzt, um eine Veräußerung von unbeweg

lichem Fondsvermögen ohne Genehmigung zu verhindern. (TZ 10, 

TZ 1 4, TZ 1 7  und TZ 1 9) 
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Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Landesverteidigung und Sport 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Beschaffung des Tru ppenfunksystems CONRAD 

Das BMLVS schloss im Jahr 2007 einen Kaufvertrag über ein 

neu es Truppenfunksystem CONRAD (Combat Net Radio) um rd. 

76,02 Mio. EUR ab. Der budgetäre Aufwand belief ich ein chJieß

Iich Vertragsänderungen und Zusatzbeschaffungen auf mindestens 

rd. 85,87 Mio. EUR (Stand September 201 3). Das BMLVS hatte 

darüber aber keinen Gesamtüberblick. Im März 201 4, also rund ein

einhalb Jahre nach dem ur prünglich vereinbarten Erfiillungster

min fiir den Kaufvertrag, waren noch nicht sämtliche vertraglich 

vereinbarten Leistungen erflillt. 

Aus den Planungsgrundlagen. die erst im Entwurf vorlagen. war 

der konkrete Bedarf an dem System in der beschafften Ausprägung 

nicht ableitbar. Weiters fehlte ein Gesamlkonzept fiir die Funkge

räteausstattung im Bundesheer. 

Der Beschaffungsablauf wies Mängel auf. Die bei der Angebots

bewertung nur näherungsweise berechneten Lebenszykluskosten 

rur die Nutzungsdauer von 1 5  Jahren beliefen sich auf zumin

dest rd. 75,75 Mio. EUR. Erst nach ZuschJagserteilung hatte eine 

detaillierte Berechnung zu erfolgen, die Lebenszykluskosten von 

rd. 89,59 Mio. EUR bis rd. 94, 1 2  Mio. EUR ergab. 

Die Wiederaufnahme eines ausgeschiedenen Bieters in das Verga

beverfahren war nicht nachvollziehbar. 

Eine Vertragsstrafe in Höhe von rd. 1 ,55 Mio. EUR aufgrund von 

Lieferverzögerungen durch den Auftragnehmer wurde durch zusätz

liche Leisrungen kompensiert, deren Bedarf nicht auf nachvollzieh

baren planerischen Grundlagen beruhte. 

Bei 53 von 6 1  überprüften Zusatzbeschaffungen erfolgten die Ver

gaben in Höhe von rd. 3 ,25 Mio. EUR entgegen internen Richtlinien 

an ausgewählte Unternehmen ohne nachvollziehbare Prüfung der 

Preisangemessenheit. 
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Das BMWFW schloss eine Gegengeschäftsvereinbarung über 55 O{o 

ö terreichische Wert chöpfung an der beschafften leistung ab. 

Bereits im Jänner 201 1  wurde das BMWFW informiert, dass die 

vereinbarten 55 O{o voraussichtlich nicht erreicht werden würden. 

Dem BMWFW lagen nicht sämtliche Änderungen des Kaufver

trags durch das BMlVS vor. Daher war ihm nicht bekannt, dass 

sich durch eine vertragliche Erweiterung des leistungsumfangs um 

rd. 1 ,55 Mio. EUR die WertschöpfungsverpOichtung des Auftrag

nehmers anteilig erhöhte. 

Oie Nachweise der österreich ischen Wertschöpfung (liefer cheine, 

Ursprungsbestätigungen sowie Ursprungszeugnisse) waren wider

sprüchlich bzw. unklar. Der abschließende Nachweis war nicht nach

vollziehbar erst ein Jahr nach vollständiger Auslieferung zu erbrin

gen. 

Das BMlVS schloss im Jahr 2007 um rd. 76,02 Mio. EUR einen Kauf

vertrag über ein neues VHF-Truppenfunksystem CONRAD (Com

bat Net Radio), bestehend aus rd. 5.000 Funkgeräten (einschließlich 

Zubehör) in verschiedenen Ausfiihrungen, Software sowie einer Aus

bildunganlage, ab. Im Zusammenhang mit der Beschaffung schloss 

das BMWFW eine Gegengeschäftsvereinbarung über 55 O{o ö ter

reichische Wertschöpfung an der beschafften leistung ab. (TZ I )  

Ziel der Überprüfung der Beschaffung des Truppenfunksystems 

CONRAD sowie der im Zusammenhang mit der Beschaffung ver

einbarten Gegengeschäfte war insbesondere die Beuneilung der Vor

gaben und Planungen sowie der Abwicklung des Vergabeverfah

rens und der Gegengeschäfte. Ein weiteres Ziel war die Evaluicrung, 

inwieweit mit der Beschaffung die beabsichtigten Ziele des BMLVS 

erreicht wurden. (TZ I )  

Planungsgrundjagen 

Das Militärische Pflicbtenheft für die Beschaffung des Truppenfunk

systems CONRAO basierte auf Planungsgrundlagen, die erst als Ent

wurf vorlagen bzw. aus denen der konkrete Bedarf an dem Sy tem 

in der beschafften Ausprägung nicht ableitbar war. Dessen unge

achtet führte das BMlVS die Beschaffung des Truppenfunksystems 
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CONRAD mit einem Gebarungsvolumen von rd. 86 Mio. EUR durch. 

(TZ 2) 

Ein Gesamtkonzept für die Funkgeräteausstartung im Bundesheer 

fehlte. Die bestehende Vielfalt an unterschiedlichen Funkgerätesys

temen im Bunde heer war mangels Gesamtkonzept nicht tTanspa

rent ableitbar. erz 2) 

Budgetäre Bedeckung 

Im Jahr 2000 hatte das BMLVS die Einleitung zur Beschaffung vor

bereitet und dafür im Vorfeld eine Lei tungsbeschreibung auf Basis 

eines Militärischen Pflichtenhefts ersteUt. obwohl der geschätzte 

Budgetbedarf fiir die Beschaffung erst ab 2006 eingeplant war und 

Planungsgrundlagen teilweise nur al Entwurf vorlagen. Da die Ein

leitung zur Beschaffung deswegen abgebrochen und die Planungen 

zur Beschaffung erst nach dreijähriger Unterbrechung wieder fort

gesetzt wurden. war eine Überarbeitung bzw. Neuerstellung der 

Planungsdokumente (Militärisches Pflichtenheft. Leistungsbeschrei

bung) erforderlich. (TZ J) 

Öffentliche Interessenten uche 

Im Juni 2004 erfolgte die Einleitung zur öffentlichen Interessenten

suche. um eine Marktübersicht zu erhalten. einen geeigneten Bie

terkreis zu ermitteln und Informationen über den aktuellen Stand 

der Technik fiir die genaue Erstellung der Leistungsbeschreibung 

zu erha.lten. Basi dafiir war eine überarbeitete Version des Mili

tärisches Pflichtenhefts vom Mai 2004. Bis zum Ablauf der Ein

reichfrist im November 2004 harten sieben Bewerber entsprechende 

Unterlagen beim BMLVS eingereicht. erz 4) 

Als Ergebnis der öffentlichen Interessentensuche stellte das BMLVS 

fest. dass 1 9  Mu s-Forderungen im Militärischen Pflichtenheft aus 

2004 von einem bzw. mehreren Bewerbern nicht erfiillt werden 

konnten. Das in der Folge überarbeitete Militäri che Pflichtenheft 

wurde im Oktober 2005 genehmigt. (TZ 4) 
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Aus organisatori chen und budgetären Gründen reduzierte das 

BMlVS im Pflichtenheft aus 2005 die geplante Anzahl an Gerä

ten (Sender/Empfänger) gegenüber dem Pflichten heft aus 2004 um 

56 %; die geschätzten Gesamtausgaben für die Beschaffung des 

Systems verringerten sich um 2 1  %. Aus den Pflichtenheften war 

nicht nachvollziehbar, wie die Ausgabenschätzungen berechnet wur

den. (TZ 5) 

Oie Planungsgrundlagen wiesen zudem keine Schätzungen der 

lebenszykluskosten (Folgekosten für die MaterialerhallUng) und 

der systembezogenen Zusatzbeschaffungen auf. Da keine Gesamt

sicht über den systembezogenen Budgetbedarf vorlag, waren die Pla

nungsdokumente als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung der 

fInanziellen Auswirkungen der Be chaffung nicht geeignet. (TZ 5) 

Wahl des Vergabeverfahren 

Da es sich beim Vergabegegenstand um leistungen im Bereich des 

BMlVS handelte, die unter die Ausnahmebestimmung des Vertrags 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) fielen, war das 

Bunde vergabegesetz (BVergG 2002) nicht anwendbar. Oie Beschaf

fung erfolgte in Form einer .freihändigen Vergabe" im Wettbewerb 

gemäß internen Richtlinien auf Basis der ÖNORM A 2050 aus 1 957. 

Das BMlVS begründete die Wahl des Vergabeverfahrens damit, dass 

wegen der Komplexität des zu beschaffenden Sy tems zum Zeit

punkt der Einleitung der Vergabe noch keine eindeutige und voll

ständige leistungsbe chreibung vorlag. (TZ 6) 

Oie Vergabenorm ÖNORM A 2050 aus 1 957 war veraltet und enthielt 

Regelungen, die Widersprüche zu unionsrechtlichen Vergabeprin

zipien, wie z.B. dem Diskriminierungsverbot. aufwiesen. (TZ 6) 

Angebotseinholung 

Im Jänner 2006 leitete das BMlVS die freihändige Vergabe ein und 

lud sechs der sieben Bewerber, die sich an der ölTentlichen Interes

senten uche beteiligt hatten, ein, Angebote (einschließlich Gegen

geschäft angebote) zu legen. Es beabsichtigte, das Vergabeverfahren 

innerhalb von sieben Monaten nach AngebotsölTnung abzuschlie

ßen. (TZ 7) 
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Bei der kommissionellen Angebotsöffnung am 9. März 2006 lagen 

Angebote (einschließlich Gegengeschäftsangebote) von fünf Bietern, 

davon einer Bietergemeinschaft, vor. (TZ 7) 

Einforderung von Nachwei en von Bietern 

Das BMLVS hatte verabsäumt, sich von ämUichen Bietern Nach

weise dcr beruflichen Zuverlässigkeit sowie der fmanziellen und 

wirtschaftlichen Lcistungsf<ihigkeit vorlegen zu lasscn und diesc 

zu prüfen. (TZ 8) 

Die Bieter waren teilweise durch österreich ische Vertriebspartner 

vertreten. Das BMLVS hattc etwaigc gesetzlich gebotenc Eintra

gungen in das Lobbying- und Interes envertretungs-Register eil 

dem Inkrafttreten des Lobbying- und Interessenvertretungs-Trans

parenz-Gesetzes (LobbyG) im Jänner 201 3 nicht überprüft und die 

diesbezügliche Vorgehenswcise durch intcrne Vorschriftcn noch 

nicht geregelt. (TZ 8) 

Wiedcraufnahme eines ausgeschiedenen Bieters in das 

Vergabeverfahren 

Im März und April 2006 wurden drei Bieter wegen der Nichtcrfül

lung von Muss-Forderungen in der Leistungsbeschreibung ausge

schieden. Einen dieser Bieter (Bieter 3) hatte das BMLVS mehrfach 

um zusätzliche Erläuterungen zu einem Angcbot ersucht, um die 

Um etzung der Muss-Forderungen beurteilen zu können. Frist für 

die Beantwortung der Anfragen des BMLVS war der 3. April 2006. 

Der Bieter 3 übermittelte dem BMLVS dazu mehrere Antwortschrei

ben, zuletzt am 30. März 2006. Die Bewertungskommission des 

BMLVS entschied am 3 1 .  März 2006, das Angebot wegen Nichter

füllung von Muss-Forderungen auszuscheiden. (TZ 10) 

Am 4. April 2006 übermittelte der Bieter 3 dem BMLVS eine nach

trägliche Stellungnahme. Am darauf folgenden Tag informierte das 

BMLVS den Bieter 3 über das Ausscheiden seines Angebots aus dem 

Vergabeverfahren. (TZ 10) 

Ocr Bieter 3 beschwerte sich am 10. April 2006 beim damaligen Bun

desminister für Landesverteidigung, Günther Platter. In der Folge 

wurden der Generalstab und die Interne Revision um Stellungnahme 

ersucht. Der Generalstab vertrat die Ansicht, dass das Vorgehen 

der Bewertungskommission rechtmäßig erfolgt und nach vollzieh-
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bar dokumentiert sei. Laut Generalstab war auch aus den nachträg

lichen Stellungnahmen des Bieters die Erfiillung der Muss-Forde

rungen nicht nachvollziehbar ableitbar. (TZ 10)  

Die Interne Revision vertrat hingegen die Ansicht, dass das Angebot 

des Bieters 3 offensichllich "irrtümlich" vor Ablauf der Stellung

nahmefrist fiir die Beantwortung der Anfragen des BMLVS ausge

schieden worden sei und die Enlscheidung der Bewertungskom

mission daher zu revidieren ei. Das Kabinett des Bundesministers 

folgte der Empfehlung der Internen Revision. Auf Anordnung des 

Generalstabs beschloss die Bewertungskommission im Mai 2006, 

ihre Entscheidung zu revidieren und den Bieter 3 in das Vergabe

verfahren wieder aufzunehmen. (TZ 10) 

Nach Wiederaufnahme de Bieters 3 in das Vergabeverfahren ließ 

sich das BMLVS lediglich die Erfiillung der Muss-Forderungen im 

AuflragsfaU ohne Nachweis bestätigen, während es bei den ande

ren Bietern den Nachweis konkret abverlangt und geprüft hatte. 

Damit verstieß das BMLVS gegen grundlegende Vergabeprinzipien 

der Transparenz, Gleichbehandlung und Rechtssicherheit der Bie

ter. (TZ 10) 

Unterbrechungen des Vergabeverfahrens 

Am 1 7. Oktober 2006 er teilte die Bewertungskommission des 

BMLVS eine Kosten-Nutzen-Analyse mit einer Reihung der Ange

bote und einem Bestbietervorschlag. Vor Abschluss des Vergabe

verfahrens ordnete der damalige Bundesminister fiir Landesvertei

digung, Günther Platter, am 30. November 2006 an, das Verfahren 

"aus wichtigen Gründen" zu unterbrechen. Am 7. März 2007 ord

nete der General tab an, das Vergabeverfahren unverzüglich fort

zusetzen, abzuschließen und den Bietern die Möglichkeit einzu

räumen, ihre Preise nachzubessern, weil die Erstangebote bereits 

ein Jahr zuvor erstellt worden waren. Am 1 3 . März 2007 forderte 

das BMLVS die im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter auf, ihre 

Angebote hinsichtlich der Preise nachzubes ern. Am 27. März 2007 

erstellte die Bewertungskommission aufgrund der preislich nachge

besserten Angebote neuerlich eine Kosten-Nutzwert-Analyse mit 

einer Reihung der Angebote und einem Bestbieter-Vorschlag. (TZ 1 1 )  

Die Unterbrechung des Vergabeverfahrens um mehr als vier Monate 

war nicht nachvollziehbar und fiihrte zu einem vermeidbaren Ver

waltungsaufwand (neuerliche Angebotseinholung, Angebotsbewer

tung und Kosten-Nutzwert-Analyse). (TZ 1 1 )  
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Bewertung der Lebenszykluskosten 

Die Bestimmungen in der Angebotseinholung sahen eine nähe

rungswei e Berechnung der Lebenszykluskosten (Folgekosten für die 

Materialerhaltung laut BMLVS) vor. Aufgrund der Angebote wur

den die geringsten Lebenszykluskosten für die geplante Nutzungs

dauer von 1 5  Jahren mit rd. 75,75 Mio. EUR berechnet, jene des 

späteren Zuschlagsempfangers mit rd. 82,73 Mio. EUR. Damit waren 

die Beträge deutlich höher als die Anschaffung kosten (Netto-Kauf

preis rd. 66,68 Mio. EUR). Die Lebenszykluskosten wurden bei der 

Angebotsbewertung mit 1 ,9 % gewichtet. (TZ 1 2) 

Gemäß den Bestimmungen in der Angebotseinholung waren dem 

BMLVS erst innerhalb von sechs Monaten nach Zu chlagsertei

lung detaillierte Berechnungen der Lebenszykluskosten vorzulegen, 

obwohl das BMLVS zu diesem Zeitpunkt bereits an den Auftrag

nehmer gebunden war und die Leben zykluskosten deutlich höher 

lagen als die Anschaffungskosten. Der Auftragnehmer übermittelte 

dem BMLVS seine Berechnungen um etwa 1 ,5 Jahre verspätet. Die 

Berechnungen w iesen - je nach technisch-Iogi tischer Variante -

Lebenszykluskosten von rd. 89,59 Mio. EUR bis rd. 94, 1 2  Mio. EUR 

auf und lagen somit um bis zu rd. 1 1 ,39 Mio. EUR bzw. rd. 1 4  % 

über dem Wert, der der Auswahl des Bestbieters in der Kosten

Nutzwert-Analyse zugrunde lag. (TZ 1 2) 

Angebotseinholung bezügli h eines Skontos 

Am 23 .  Mai 2007 stellte ein Bieter (Bieter 3) in einem Schreiben 

zusätzliche Vorteilseinräumungen (z.B. Skontil in Aussicht. Laut 

BMLVS erklärte sich der präsumptive Bestbieter (Bieter 2 )  eben

falls bereit, einen Skonto zu gewähren. Unterlagen dazu lagen nicht 

vor. (TZ 1 3) 

Die Aufforderung zur Skonloeinräumung wurde somit durch ein 

Bieterschreiben initiiert, das ein indirektes Angebot darstellte und 

gemäß den internen Bestimmungen des BMLVS zur Angebotsprü

fung nicht hätte berücksichtigt werden dürfen. Darüber hinaus 

widersprach die wiederholte Aufforderung der Bieter zu Preisnach

lässen (Skontoeinräumung) nach Durchführung der Kosten-Nutz

wert-Analyse den Bestimmungen zur Angebotsprüfung und wäre 

bei Vergaben nach dem Bundesvergabegesetz bzw. nach dem Bun

de vergabegesetz Verteidigung und Sicherheit nicht zulässig. (TZ 1 3) 
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Am 30. Mai 2007 forderte das BMLVS ämtliche im Vergabever

fahren verbliebenen Bieter auf, einen Skonto auf ihre Angebote 

anzubieten. In der Angebotseinholung änderte das BMlVS auch 

die Zahlungsbestimmungen, indem es eine zusätzliche Zahlungs

rate in Höhe von 1 1 ,5 % des Kaufpreises einfügte und die Restzah

lung nach vollständiger Erfüllung des Kaufvertrags von 2 1 ,5 % auf 

10 % des Kaufprei e reduzierte. Eine Begründung für die Ände

rung der Zahlungsbestimmungen war nicht dokumentiert. Trotz 

Zinsverlusten durch den Einschub einer zusätzlichen Zahlungs

rate hane das BMLVS auch nicht geprüft. ob bzw. inwieweit die 

Skontoeinholung im Vergleich zu der Änderung der Zahlungsbe

stimmungen vorteilhaft war. Durch die Reduktion des Restzah

lungsbetrags war die Position des BMLVS bei Lieferverzögerungen 

zudem ge chwächt. (TZ 1 3) 

Zahlungsbestimmungen und Licferplan 

Am 1 2. Juni 2007 erstellte die Bewertungskommission neuerlich 

eine Kosten-Nulzwert-Analyse mit einer Reihung der Angebote und 

einem Bestbietervor chI ag (Bieter 2). Am 4. Juli 2007 schloss das 

BMLVS den Kaufvertrag mit dem vorge chlagenen Bestbieter (Bie

ter 2) in Höhe von rd. 76.02 Mio. EUR (inklusive USt, abzüglich 

6 % Skonto) mit Zustimmung des BMF ab. Erfüllungstermin war 

der 1 4. August 201 2. (TZ 1 4) 

Die Zahlungsbestimmungen im Kaufvertrag wurden aus der ergän

zenden Angebotseinholung vom Mai 2007 übernommen. Im Kauf

vertrag war der Lieferplan mit den Zahlungsbestimmungen jedocb 

nicht abgestimmt, sondern die Zahlungs raten lagen deutlich über 

dem durchschninlichen Wert der zu liefernden Geräte. Einer offenen 

Restzahlung von 10  % des Kaufpreises standen vertraglich offene 

Lieferungen mit einem Wert von durchschnittlich 26, I % des Kauf

preises gegenüber. (TZ 1 4) 

Nachträgliche Beiziehung von Subunternehmern 

Im Kaufvertrag vom Juli 2007 änderte das BMLVS die Bestim

mungen betreffend die Zuläs igkeit von Subunternehmern gegen

über der Angebotseinholung vom Jänner 2006. Nunmehr war die 

nachträgliche Beiziehung von Subunternehmern nicht - wie in der 

Angebotseinholung - grundsätzlich unzulässig, sondern zulässig, 

aber an die Zustimmung des BMlVS gebunden. Kriterien für die 

Zulässigkeit fehlten. (TZ 1 5) 
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Im September 2001 ersuchte der Auftragnehmer das BMlVS um 

Zustimmung zur nachträglichen Beiziehung eines Subunterneh

mers, der im Vergabeverfahren Mitbieter gewesen war. Das BMLVS 

stimmte dem Ansuchen umgehend ohne nachvollziehbare Prüfung 

zu. (TZ 1 5) 

Kompensation einer VertragssLTafe durch zusätzliche Leistungen 

Im September 201 1  ging das BMLVS davon aus, dass aufgrund 

von Lieferverzögerungen durch den Auftragnehmer eine Vertrags

strafe anfallen würde. In der folge erhob das BMLVS einen Beschaf

fungskatalog an Ausrüstung im Zusammenhang mit dem System 

CONRAD, der mit der Vertragsstrafe kompensiert werden könnte. Der 

Bedarf für diese zusätzlichen Leistungen beruhte nicht auf nachvoll

ziehbaren planerischen Grundlagen, sondern wurde erst aufgrund 

des Vorliege.ns einer Vertragsstrafe festgelegt. (TZ 1 6) 

Im Zuge der sechsten Vertragsänderung vom August 201 2 erwei

terte das BMLVS den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

um zusätzliche Leistungen mit einem Netto-AuftTagswert von 

rd. 1 ,55 Mio. EUR. Mit den zusätzlichen Leistungen wurde die bis 

dahin angefallene Vertragsstrafe in gleicher Höhe kompensiert. Der 

Netto-AuftragswerL des Kaufvertrags nach der fünften Vertragsän

derung blieb dadurch unverändert. (TZ 1 6) 

Die zusätzlichen Lei tungen waren mit gleich bohen Prei en bewer

tet wie im Kaufvertrag vom Juli 2001. Da die Kompensation einer 

Vertragsstrafe durch zusätzliche Leistungen für den Auftragneh

mer betriebswirtschaftlich günstiger war als die Zahlung der Ver

tragsstrafe und das BMLVS keine weitergehende Kompensation 

vereinbart hatte, war die Wirkung der Vertragsstrafe im Ergebnis 

abgeschwächt. Zudem blieben finanzielle Vorteile für die Republik 
Ö terreich ungenutzt. (TZ 1 6) 

Erfüllung des Kaufvertrags 

Die geplante Nutzungsdauer des Truppenfunksystems CONRAD 

betrug laut Militärischem Pflichtenheft zumindest 1 5  Jahre. Laut 

Kaufvertrag vom Juli 2007 begann die Lieferung der ersten Geräte

tranchen ab etwa Mitte 200B. Die Inbetriebnahme der ersten Geräte 

erfolgte im Februar 2009. Der ursprünglich vereinbarte Erfüllungs

termin ( 1 4. Augu t 201 2) wurde im Zuge von Vertragsänderungen 

auf den 3 1 .  Oktober 201 3 verschoben. Zur Zeit der Gcbarungsüber-
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prüfung durch den RH (März 201 4), also rund eineinhalb Jahre nach 

dem ursprünglich vereinbarten Erfüllungstermin für den Kaufver

trag, waren noch nicht sämtliche vertraglich vereinbarten Leistun

gen erfüllt. (TZ 1 7) 

Das BMLVS führte eine interne Übersicht, in der der Budgetauf

wand für das System CONRAD erfas t war. Für den Zeitraum 2007 

bis September 201 3 war ein budgetärer Aufwand in Höhe von 

rd. 84,57 Mio. EUR ausgewiesen (Kaufvertragswert nach sechster 

Vertragsänderung in Höhe von rd. 77 .07 Mio. EUR sowie geson

derte Zusatzbe chaffungen in Höhe von rd. 7.50 Mio. EUR). (TZ 1 8) 

Das BMLVS harte keinen Gesamtüberblick über den Budgetaufwand 

für das Funkgerätesystem CONRAD, weil in der Budgetübersicht des 

BMLVS die Folgeausgaben für die Materialerhaltung nicht ausge

wiesen bzw. systemrelevante Zusatzbeschaffungen nicht vollstän

dig erfasst waren. Nach den Erhebungen des RH waren Ausgaben in 

Höhe von mindestens rd. 1 ,29 Mio. EUR nicht berücksichtigt (Stand 

September 201 3 ). (TZ 1 8) 

Unter Hinzurechnung der nicht ausgewiesenen Zusatzbeschaf

fungen stieg der unmittelbare fInanzielle Aufwand für das 

beschaffte System somit von rd. 76,02 Mio. EUR (Kaufvertrag) 

auf zumindest rd. 85,87 Mio. EUR bzw. um rd. 1 3  % an. (TZ 1 8) 

Bei den Folgeausgaben für die Materialerhaltung entfIelen 

rd. 236.000 EUR auf Ersatzteilbeschaffungen beim Auftragnehmer 

für das System CONRAD. Da diese Zusatzbeschaffungen nicht im 

Rahmen des Kaufvertrags erfolgten, kam die Wertschöpfungsver

einbarung des BMWFW zum Kaufvertrag nicht zur Anwendung, 

wonach der Auftragnehmer einen österreichischen Wertschöpfungs

anteil in Höhe von 55 % auch bei allfälligen nachträglichen Erwei

terungen des Leistungsumfangs zu erbringen hatte. (TZ 1 8) 

Der für den Folgezeitraum (bis 201 6) veranschlagte Budget

bedarf in Höhe von 8 50.000 EUR war angesichts der Lebens

zykluskostenberechnungen für 1 5  Jahre von rd. 89,59 Mio. EUR bis 

rd. 94, 1 2  Mio. EUR nicht nachvollziehbar. Zudem hatte das BMLVS 

beim veranschlagten Budgetbedarf konkret geplante bzw. laufende 

Zusatzbeschaffungen in Höhe von mindestens 3,5 Mio. EUR nicht 

berücksichtigt. (TZ 1 8) 
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Mangels Überblicks über den Budgetaufwand und den künftigen 

Budgetbedarf für das System halte das BMLVS auch keinen Ver

gleich zwiscben den ursprünglich geplanten und den tatsächlich 

angefallenen Ausgaben. (TZ 1 8) 

Vergabe der Zusatzbeschaffungen 

Für den Betrieb des Systems CONRAD be chame da BMLVS ergän

zende Komponenten. Laut einer Übersicht des BMLVS führte die 

Zentralstelle von 2007 bi September 201 3 108 Zusatzbeschaf

fungen mit einem Gesamtwert von rd. 7,50 Mio. EUR durch. Der 

RH überprüfte anhand einer risikoorieotierten Auswahl 54 Beschaf

fungen sowie sieben Zusatzbeschaffungen, die nicht in der Über

sicht des BMLVS aufschienen. Der Wert der insgesamt 61 überprüf

ten Beschaffungen belief sich auf rd. 6,64 Mio. EUR. (TZ 1 9) 

Bei 5 3  überprüften Zu atzbeschaffungen in Höhe von insgesamt 

rd. 3,25 Mio. EUR erfolgten die Vergaben entgegen internen Richt

linien an ausgewählte Unternehmen ohne nachvollziehbare Prüfung 

der Prei angemessenheit. (TZ 1 9) 

Getrennte Vergabe gleichartiger Leistungen 

Bei 44 der 6 1  überprüften Zusatzbeschaffungen mit einem Gesamt

wert von rd. 3,96 Mio. EUR hatte das BMLVS gleichartige Leistun

gen ohne nachvollziehbare Begründung zeitlich getrennt vergeben, 

wobei die Einzelbescbaffungen in der Regel ohne Wettbewerb an 

ausgewählte Unternehmen erfolgten und bei den Folgebeschaffungen 

teilweise deutliche Preissteigerungen von bi zu 66 Ofo auftraten, 

die das BMLVS aus Kompatibilitätserfordernissen bzw. ohne nach

vollziehbare Prüfung der Preisangemessenheit akzeptierte. (TZ 20) 

Einbindung der Internen Revision 

Entgegen ressortinternen Vorgaben wurden in neun Fällen Verga

ben nicht der Internen Revi ion des BMLVS zur Einsichtnahme vor

gelegt. (TZ 20) 
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Da BMLVS hatte in zwei Fällen systemspezifische Zusatzleistungen 

in Höhe von rd. 1 1 1 .000 EUR nicht im Rahmen von entsprechenden 

Anpassungen des Kaufvertrags beschafft, sondern gesondert an den 

Auftragnehmer fiir das System CONRAD vergeben, wodurch die 

Wertschöpfungsvereinbarung des BMWFW nicht zur Anwendung 

kam. Weiters war der Überblick über die dem System CONRAD direkt 

zurechenbaren Ausgaben dadurch erschwert. (TZ 22) 

Auswirkungen auf die Per onalstruktur 

Im Zusammenhang mit der Einfiihrung des Systems CONRAD erga

ben sich Änderungen in der Personalstruktur des Bundesheeres. 

Schätzungen bzw. Berechnungen der fmanziellen Auswirkungen 

durch die geänderte Personalstru.ktur lagen weder im Planungspro

zess, noch im Zuge der Einfiihrung de Systems vor. (TZ 2 3 )  

Verwendung i m  Auslandseinsatz 

Das BMLVS hatte seine planerische Vorgabe, das System CONRAD 

vorrangig bei den im Ausland eingesetzten Truppenteilen einzu

fiihren, um der hohen Operationsgeschwindigkeit moderner Streit

kräfte folgen zu können, nicht umgesetzt. Gemäß den Erhebungen 

des RH verwendete da BMLVS im November 201 3  nur sechs von 

insgesamt rd. 5.000 beschafften Funkgeräten im Auslandseinsatz. 

Fünf weitere Geräte befanden sich im Rahmen der Au bildung von 

Euroflgbter-Piloten in Italien. (TZ 24) 

Verwertung der Vorgängersysteme 

Das BMLVS sistierte im August 201 3 den im September 201 2  ein

geleiteten Verkauf von Altgeräten um 1 75.000 EUR an ein Unter

nehmen, weil ein wesentlicher Teil der Geräte noch bei der Truppe 

verwendet wurde und noch nicht übergabebereit war. Der Verkauf 

der Altgeräte war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH 

(März 2014)  weiterhin offen. (TZ 25) 
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Dokumentation 

Oie Projektleitung hatte eine umfassende chronologi che Dokumen

tation über die Abläufe und Geschäftsstücke (rd. 2.000 Akten) zum 

Projekt CONRAD angelegt. Es fehlte jedoch ein Soll-Ist-Vergleich 

zwi chen den ursprünglich geplanten und den tatsächlich angefal

lenen Ausgaben. (TZ 1 8, 26) 

Forderung nach österreichischer Wertschöpfung 

Auf Basis des Bundesministeriengesetzes 1 986 war das BMWFW 

ftir die Abwick.lung der Gegengeschäfte im Zusammenhang mit der 

Beschaffung des Systems CONRAD zuständig. Aufgrund einer Vor

gabe des BMLVS und auf Wunsch der WKÖ wurde dabei .größtmög

liche österreichjsche Wert chöpfung, bezogen auf das angebotene 

Produkt" angestrebt. Eigene Überlegungen des BMWFW hinsicht

lich des angestrebten Wechsels von traditionellen Gegengeschäften 

hin zu einer Wertschöpfungsvereinbarung waren nicht dokumen

(jert. Zudem lagen keine Unterlagen über a1lfallige Vor- und Nach

teile einer solchen Vereinbarung gegenüber tradHionellen Gegen

geschäften vor. (TZ 28) 

Sichtung der Gegengeschäftsangebote 

I m  März 2006 öffnete das BMWFW die ftinf eingelangten Angebote 

zu den Gegengeschäften und informierte das BMLVS über die Anzahl 

der Angebote sowie die Firmennamen der Bieter. Die Prüfung und 

Bewertung der Gegengeschäftsangebote beschränkte sich zunächst 

auf die Sichtung der Angebote und erfolgte etwa nicht auf Plausi

bilität und wirtschaftliches Potenzial der anbietenden Unternehmen. 

Er t nach dem Ausscheiden zweier Bieter durch das BMLVS hielt 

das BMWFW in einer internen Kurzinformation eine Einschätzung 

über die Umsetzbarkeit der Gegengeschäftsangebote der im Verga

beverfahren verbliebenen Bieter fest. (TZ 29) 
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Das BMWFW hatte von den Bietern keine entsprechenden Nach

weise der beruflichen Zuverlässigkeit sowie der finanziellen und 

wirtschaftlichen Lcistungsfahigkeit eingefordert. Zudem überprüfte 

es nicht die Zeichnung berechtigungen und forderte keine Vertre

tungs-Vollmachten ein. Weiters hatte es seit dem Inkrafttreten des 

LobbyG im Jänner 201 3 etwaige gesetzlich gebotene Eintragungen 

in das Lobbying- und Interessenvertretungs-Register weder über

prüft noch durch interne Vorschriften geregelt. (TZ 30) 

Weiterer Verfahrensablauf 

Ein Bieter (Bieter 3) stellte dem BMLVS und dem BMWFW im 

März 2007 in Au sicht, den angebotenen österreichjschen Wcrt

schöpfungsanteil deutlich erhöhen zu können. In der Folge for

derte das BMLVS die im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter im 

Zuge einer Preisnachbesserung auch zu einer nachträglichen Ver

besserung der Gegenge chäftsangebote auf, obwohl dies im Verfah

ren nicht vorgesehen war. Diese Vorgangsweise wurde durch ein 

Schreiben des Bieters 3 an das BMLVS und an das BMWFW initi

iert, das als direktes Angebot zu werten war. Das Schreiben hätte 

gemäß den internen Be timmungen des BMlVS zur Angebotsprü

fung nicht berücksichtigt werden dürfen. (TZ 3 1 )  

Gegengeschäftsvertrag 

Am 4. Juli 2007 schloss das BMWFW mit dem Bestbieler für das 

System CONRAD den Gegengeschäftsvertrag über 55 "10 österrei

chische Wertschöpfung an der beschafften Ware ab. Der im Gegen

geschäft vertrag festgelegte Zeitpunkt für den Nachweis über die 

Vertragserfüllung (ein Jahr nach vollständiger Auslieferung der vom 

BMLVS beschafften Ware) war mit dem Kaufvertrag nicht abge

stimmt, weil nicht eindeutig geregelt war, ob die " vollständige Aus

lieferung" dem im Kaufvertrag vereinbarten Erfüllungszeitpunkt 

entsprach. Zudem war nicht nachvollziehbar, wa.rum der abschlie

ßende Nachweis der Wertschöpfung erst ein Jahr nach vollständiger 

Auslieferung zu erbringen war. (TZ 32)  
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Im Vergleich zum Kaufvertrag wies die Vertragsstrafe im Gegenge

schäftsvertrag eine wesentlich geringere Höhe (Kaufvertrag: maxi

mal 10 % der ausstehenden Leistung bei Lieferterminüber chrei

tung; Gegengeschäftsvertrag: 5 % des Differenzbetrags zwischen 

vereinbarter und tatsächlich erfüllter österreichischer Wertschöp

fungI und somit auch eine geringere Gewichtung auf. (TZ 33)  

Abwicklung des Gegengeschäftsvertrag 

Laut Gegengeschäftsvertrag hatte der Auftragnehmer dem BMWFW 

jährlich über seine Aktivitäten zur Erfüllung seiner vertraglichen 

Verpflichtung zu berichten. Die Informationspflichten des Auftrag

nehmers waren im Gegengeschäftsvertrag nicht ausreichend konkre

tisiert, um eine geeignete Basis für ein Monitoring zur Zielerreichung 

darzustellen, weil sie dem Auftragnehmer zu viel Interpretations

spielraum ließen, wel he Unterlagen er konkret vorzulegen hatte. 

(TZ 34) 

Das BMWFW halte die in den Jahresberichten angegebenen Positi

onen für die Anrechnung als österreich ische Wertschöpfung nicht 

umfassend mit dem Preis- und Leistungsverzeichnis des Kaufver

trags abgeglichen. Die Jahresberichte enthielten teilweise Positi

onen, die im Kaufvertrag nicht enthalten oder mit 0 EUR bzw. mit 

abweichenden Beträgen ausgewiesen waren. (TZ 34) 

Die Nachweise der österreichischen Wert chöpfung (Lieferscheine, 

Ursprungsbestätigungen sowie Ursprungszeugnis e) waren wider

sprüchlich bzw. unkJar, weil sie für dieselbe Wertschöpfungsleis

tung unterschiedliche österreich ische Unternehmen auswiesen bzw. 

weil Angaben über den Umfang der ö tcrreichischen Wertschöp

fung (Anzahl der in Ö terreich endgefertigten Geräte) teilweise fehl

ten. (TZ 35) 

Da die vereinbarte österreichische Wertschöpfung von 55 % voraus

sichtlich nicht erreicht werden würde, schlug das mit der Abwick

lung des österreichischen Fertigungsanteils beauftragte Unterneh

men dem BMWFW im Jänner 201 1  vor, .Projektmanagementkosten 

bei der Beurteilung der österreich ischen Wertschöpfung in der Höhe 

der projektzurechenbaren Fixkosten im Verhältnis der Projektum

sätze zu den Gesamtkosten einzurechnen". Die Basis für dje Berech

nung der österreichischen Wertschöpfung war aber ausschließlich 

das Preis- und Leistungsverzeichnis im Kaufvertrag. Eine darüber 

hinau gehende Anrechnung von Fixkosten war im Gegengeschäfts

vertrag nicht vereinbart und würde somit den vertraglichen Verein-
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ba rungen widersprechen. Zudem war davon auszugehen, dass der 

Auftragnehmer bei der Kalkulation seiner Preise fiir die AngebolS

legung die anteiligen Fixkosten bereits berücksichtigt harte. (TZ 36) 

Dem BMWFW lagen nicht sämtliche Änderungen des Kaufvertrags 

durch das BMLVS vor, um zu prüfen, ob sich dadurch allnillige Aus

wirkungen auf die Wertschöpfungsverpflichtung des Auftragneh

mers ergaben. Somit war dem BMWFW bis zur Gebarungsüberprü

fung durch den RH nicht bekannt, dass in der sechsten Änderung 

des Kaufvertrags vom August 201 2 eine Leistungserweiterung um 

rd. 1 ,55 Mio. EUR erfolgte, die zu einer anteiligen Erhöhung der 

Wertschöpfungsverpflichtung des Auftragnehmers fiihrte. (TZ 31)  

Das BMLVS verfiigte während der Vergabe des Systems CONRAD 

über keine spezilischen Anordnungen fiir Korruptionspräventions

maßnahmen bei Vergabeverfahren. (TZ 38) 
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